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Begründung  
zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 1 der Stadt Heiligenha-
fen im „Bereich zwischen Steinwarderstraße, Jachthafenpromenade 
und Graswarderweg“ 
 
 
 
1. Planungsgegenstand 

1.1 Planungsanlass und Planungserfordernis 

Die Primus Marina Resort Heiligenhafen GmbH beabsichtigt auf den Grundstücken 
beidseitig der Seebrückenpromenade zwischen Graswarderweg und Jachthafen-
promenade zum einen die Errichtung von Ferienhäusern. Zum anderen soll entlang 
der Seebrückenpromenade und der Jachthafenpromenade die Errichtung von Ge-
bäuden für nicht störendes maritimes Gewerbe, Verwaltung, Einzelhandel und 
Gastronomienutzung erfolgen. Diese Nutzungen sollen überwiegend in den jewei-
ligen Erdgeschossen der Gebäude angeordnet werden. In den Obergeschossen 
sollen hier weiterhin Ferienwohnungen untergebracht werden. Insgesamt sollen 
32 Häuser und Hausgruppen mit einer Kapazität von 303 Betten entstehen. Im 
Erdgeschoss entlang der Seebrückenpromenade sollen ca. 1.200 qm gewerblich 
genutzte Flächen entstehen.  
 
Für die Realisierung dieses Vorhabens ist die Aufstellung eines Bebauungsplans 
erforderlich. Zur Sicherstellung der Durchführung soll die Zulässigkeit der Vorha-
ben durch einen Vorhabenbezogenen Bebauungsplan gemäß § 12 BauGB bestimmt 
werden. 
 
Die Stadtvertretung der Stadt Heiligenhafen hat in ihrer Sitzung am 21.06.2012 
die Einleitung des Bebauungsplanverfahrens für den Vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan Nr. 1 gemäß § 12 BauGB beschlossen. 

1.2 Rechtsgrundlagen 

Der Bebauungsplan wird auf der Rechtsgrundlage des Baugesetzbuches (BauGB) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I, S. 2414), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) 
sowie nach § 84 Landesbauordnung Schleswig-Holstein (LBO Schl.-H.) vom 
22. Januar 2009 (GVOBl. Schl.-H., S. 6) als Satzung aufgestellt. 
 
Für den Bebauungsplan gilt die Verordnung über die bauliche Nutzung der 
Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I, S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 22. April 1993 (BGBl. I, S. 466). 
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1.3 Umweltprüfung 

Nach § 2 Abs. 4 BauGB ist eine Umweltprüfung zum Vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswir-
kungen ermittelt, beschrieben und bewertet werden. Der für die Abwägung erfor-
derliche Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung wurde im Rahmen der 
frühzeitigen Behördenbeteiligung abgefragt. 
 
Im Rahmen der Umweltprüfung ist ein Umweltbericht zu erstellen, der die ermit-
telten und bewerteten Belange des Umweltschutzes darlegt (§ 2a BauGB). Das 
Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung des Vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans zu berücksichtigen und Teil der zusammenfassenden Erklärung gemäß 
§ 6 Abs. 5 BauGB, die der Begründung in der Endfassung beigefügt wird. 
 
Die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf Grund der Durchführung des Be-
bauungsplans eintreten, sind von der Gemeinde nach § 4c BauGB zu überwachen, 
um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermit-
teln und geeignete Maßnahmen zur Abhilfe ergreifen zu können. Die gewählte 
Konzeption der Umweltüberwachung ist als ein weiterer Baustein der Umweltprü-
fung im Umweltbericht zu beschreiben. Der Umweltbericht zum Bebauungsplan ist 
Bestandteil der Begründung. 
 
Die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege werden in Form des Umweltberichts aufbereitet und werden in Form 
von Festsetzungen im Vorhabenbezogenen Bebauungsplan bzw. im Durchfüh-
rungsvertrag berücksichtigt. 
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1.4 Lage des Plangebietes und räumlicher Geltungsbereich 

Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 1 für den „Bereich zwischen Steinwar-
derstraße, Jachthafenpromenade und Graswarderweg“ umfasst das in der nachfol-
genden Abbildung abgegrenzte Plangebiet und ist ca. 3,15 ha groß. 
 

Abbildung 1: Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 1 

 
 

1.5 Ausgangssituation 

Das Plangebiet ist durch die am äußeren Rand liegenden Straßen Steinwarder (im 
Südwesten) und Graswarder (im Nordwesten) erschlossen. Weiterhin verläuft am 
südöstlichen Rand die Jachthafenpromenade, die einerseits der fußläufigen und 
rettungstechnischen Erschließung der Jachthafenliegeplätze dient und anderer-
seits der Öffentlichkeit, hier Fußgängern und Fahrradfahrern, zur Verfügung steht. 
Etwa in der Mitte des Plangebietes verläuft die Seebrückenpromenade von Südost 
nach Nordwest und führt vom Jachthafen zur Seebrücke und zum Strand an der 
Ostsee. Die öffentliche Nutzung der Seebrückenpromenade ist ebenfalls Fußgän-
gern und Fahrradfahrern vorbehalten. Die Jachthafenpromenade und die Seebrüc-
kenpromenade sind eingebunden in das gemeindliche Promenadensystem. Im 
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Zusammenspiel mit der Strandpromenade, der Ferienparkpromenade und der Bin-
nenseepromenade ergeben sie ein geschlossenes Netz zwischen der Altstadt, den 
Häfen und den Erholungsschwerpunkten Strand und Ostsee auf dem Steinwarder, 
wobei der Binnensee einmal umrundet wird. Die Straßen und Promenadenflächen 
begrenzen und teilen die für das Vorhaben vorgesehene Fläche. 
 
Insgesamt wurde das Plangebiet in den 1970er Jahren im Zuge der Herstellung 
des Jachthafens aufgespült. Der Untergrund besteht weitgehend aus sandigem 
Material. 
 
Die für eine Bebauung vorgesehene Fläche östlich der Seebrückenpromenade ist 
bereits durch einige Gebäude geprägt. Das eingeschossige Gillhus mit Aussichts-
terrasse zum Jachthafen ist dabei auf einer gesondert angelegten, warft-
ähnlichen Aufschüttung errichtet und hebt sich dadurch aus dem umliegenden 
Bestand heraus. In Richtung Graswarder befindet sich hinter dem Gillhus weiter-
hin eine Schießanlage des Schützenvereins, die als überdeckter Tunnel angelegt 
ist und unter einem flächigen Gehölzbestand verschwindet. Im Umfeld befinden 
sich hier auch Einzelbäume. 
 
An der Jachthafenpromenade befinden sich in Höhe der Stege 11 und 12 das 
Sanitärgebäude 3 des Jachthafens sowie drei kleine Holzhäuser, die u.a. von 
Jacht-Charterfirmen genutzt werden. Parallel zur Jachthafenpromenade befinden 
sich weitere Nutzungs- und Versorgungsangebote des Jachthafens wie ein Grill-
platz, ein zentraler Müllstandort sowie die Tankstelle des Jachthafens.  
 
Ein Großteil dieses Grundstücks hinter der Jachthafenpromenade ist als geschot-
terter Stellplatz angelegt. Diese Stellplätze sind den Jachthafenliegeplätzen zu-
geordnet. Auch hier befinden sich einige Baumreihen, überwiegend aus Birken. 
 
Am nordöstlichen Rand des Gebietes verläuft ein Fußweg, der die Jachthafenpro-
menade mit der Strandpromenade und dem Zugang zum Strand an der Ostsee 
verbindet. In diesem Bereich befinden sich Spielangebote für Kinder, Rasenflä-
chen und eine Baumreihe. 
 
Die für eine Bebauung vorgesehene Fläche westlich der Seebrückenpromenade ist 
unbebaut. Hier befindet sich nahe der Straße Graswarder die Entsorgungsstation 
für den auf der anderen Straßenseite gelegenen Reisemobilstellplatz mit den er-
forderlichen Zufahrten. An diese Zufahrt zur Entsorgungsstation angeschlossen ist 
eine provisorische Zufahrt zur Segelmacherei an der Jachthafenpromenade.  
 
Bis auf diese befestigten Flächen existieren keine geregelten Nutzungen. Die 
Böschungen entlang der ansteigenden Seebrückenpromenade sind als Rasenfläche 
angelegt. Die übrigen Flächen sind durch einen mehr oder weniger geschlossenen 
Gehölzbestand gekennzeichnet, der auf Reihenanpflanzungen aus der Zeit der 
Aufspülung des Geländes zurückgeht.  
 
Südlich grenzt an das Plangebietes eine weitere Stellplatzfläche des Jachthafens. 
 
Das Geländeniveau liegt derzeit bei etwa 1,20 bis 1,80 m über NN. Das Gillhus-
Areal hebt sich mit Höhen von 2,20 bis 2,70 m über NN daraus hervor. Die See-
brückenpromenade quert das Plangebiet mit einer langsamen Steigung, begin-
nend bei ca. 1,60 m über NN am Jachthafen steigt sie auf ein Niveau von 2,90 m 
über NN am Kreuzungspunkt mit der Straße Graswarder. 
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Im Plangebiet verlaufen diverse Leitungen und Kabel. 

1.6 Eigentumsverhältnisse 

Das Plangebiet befindet sich überwiegend im Eigentum der PRIMUS Marina Resort 
Heiligenhafen GmbH. Die in das Plangebiet aufgenommenen öffentlichen Ver-
kehrs- und Promenadenflächen des Graswarderweges und der Seebrückenprome-
nade befinden sich im Eigentum der Stadt Heiligenhafen bzw. der Heiligenhafener 
Verkehrsbetriebe (HVB). 

1.7 Übergeordnete Planungen und bestehendes Planungsrecht 

1.7.1 Landesentwicklungsplan 

Im Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein von 2010 ist die Stadt Heiligenha-
fen als Unterzentrum im ländlichen Raum definiert. Weiterhin gehört Heiligenha-
fen zum Schwerpunktraum für Tourismus und Erholung, der entlang der Küstenli-
nie mit einer Breite von 1 km ausgewiesen ist. 
 
Der Landesentwicklungsplan formuliert hierzu: 
„Die Schwerpunkträume für Tourismus und Erholung sind besonders geeignet für eine 
marktgerechte Entwicklung des Tourismus sowie zur Umsetzung der tourismuspolitischen 
Zielsetzungen entsprechend der Tourismusstrategie des Landes Schleswig-Holstein. Hier 
stehen Maßnahmen zum gewerblichen Tourismus im Vordergrund. Die mit der Festlegung 
dieser Räume verbundenen raumordnerischen Erfordernisse leisten einen Beitrag, den 
Tourismus in seiner herausragenden landes- und regionalwirtschaftlichen Bedeutung zu 
stärken und weiterzuentwickeln. Schwerpunkträume für Tourismus und Erholung haben die 
Wirkung von raumordnerischen Vorbehaltsgebieten.  
 
Mit der Ausweisung von Schwerpunkträumen für Tourismus und Erholung sollen die vor-
handenen Einrichtungen und Angebote gesichert sowie die weitere touristische Entwick-
lung in diesen Räumen gezielt befördert und unterstützt werden. Insbesondere soll auf 
eine qualitätsorientierte Weiterentwicklung des Tourismus hingewirkt werden, die sowohl 
die natürlichen Grundlagen als auch die Wettbewerbsfähigkeit des schleswig-
holsteinischen Tourismus sichert. Die Entwicklung in den Schwerpunkträumen soll sich 
daher in erster Linie auf eine Qualitätsverbesserung und stärkere zielgruppenorientierte 
Differenzierung der Angebotsformen, insbesondere in Räumen mit relativ einseitigen 
Angebotsstrukturen (...), und insgesamt auf eine Strukturverbesserung konzentrieren.  
 
Um den Küstenraum als Gesamtraum erlebbar zu gestalten und die wassertouristische 
Attraktivität zu erhöhen, sollen eine bessere Integration von see- und landseitigen Anla-
gen und Angeboten sowie Maßnahmen zur Optimierung und touristischen Inwertsetzung 
der Wasserkante - insbesondere der Strände sowie Häfen und Marinas - in vertretbarem 
Umfang angestrebt werden. Dabei ist stets eine Vereinbarkeit mit den Zielen des Gewäs-
ser- und Naturschutzes sowie des Küsten- und Hochwasserschutzes herzustellen.“ (S. 88 
f. LEP) 
 
Im Umfeld des Plangebietes sind in Heiligenhafen der Graswarder, die Meeresflä-
chen der Ostsee und die Eichholzniederung als Vorbehaltsräume für Natur und 
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Landschaft ausgewiesen. Der Steinwarder wurde aufgrund seiner starken anthro-
pogenen Überprägung nicht mehr in diese Kategorie aufgenommen.  
 
Der Landesentwicklungsplan führt hierzu aus: 
„Vorbehaltsräume für Natur und Landschaft ... umfassen großräumige, naturraumtypische, 
reich mit naturnahen Elementen ausgestattete Landschaften sowie Biotopverbundachsen 
auf Landesebene. Sie dienen als Planungsgrundlage für ganzheitliche Schutzansätze sowie 
zur Entwicklung großflächiger naturbetonter Landschaftsbestandteile und Kulturland-
schaften mit ihren charakteristischen Lebensräumen und Lebensgemeinschaften. Dieses 
gilt auch für die schleswig-holsteinischen Küsten an Nord- und Ostsee sowie für die Ufer-
bereiche der Unterelbe.“ (S. 113 LEP) 

1.7.2 Regionalplan 

Der Regionalplan 2004 für den Planungsraum II für Schleswig-Holstein Ost mit 
der kreisfreien Stadt Lübeck und dem Kreis Ostholstein hebt die Bedeutung von 
Heiligenhafen als bedeutendes Zentrum des Fremdenverkehrs an der Ostsee her-
vor, das es zu erhalten und zu stärken gilt. Die Fortentwicklung des Tourismus ist 
in Zukunft von vorrangiger Bedeutung. Dabei soll der Tourismus vor allem durch 
Verbesserung der Qualität und Struktur vorhandener Einrichtungen gestärkt wer-
den. Der Aufbau neuer touristischer Angebote soll im Bereich des höherwertigen 
Unterkunftsangebotes gefördert werden. Bei Ferienhäusern und Ferienwohnungen 
wird die Beachtung eines räumlichen Siedlungszusammenhangs vorgeschrieben. 
 
Der Regionalplan kennzeichnet das Plangebiet auf dem Steinwarder gleichzeitig 
als Gebiet mit besonderer Bedeutung für Natur und Landschaft. Die Ausweisung 
basiert auf der im Landschaftsrahmenplan getroffenen Festlegung als Geotop 
(Strandwall). Hierzu ist anzumerken, dass im Plangebiet der ursprüngliche 
Strandwall durch die Aufspülungsmaßnahmen im Zuge der Jachthafenherstellung 
in den 1970er Jahren vollständig überdeckt wurde. 
 
In den Gebieten mit besonderer Bedeutung für Natur und Landschaft soll bei der 
Abwägung mit anderen Nutzungsansprüchen dem Naturschutz und der Land-
schaftspflege ein besonderes Gewicht beigemessen werden. In diesen Gebieten 
sollen Planungen und Maßnahmen nur durchgeführt werden, wenn sie Naturhaus-
halt und Landschaftsbild nicht grundlegend belasten. Mit der Darstellung der 
Gebiete sind jedoch keine unmittelbaren Nutzungseinschränkungen verbunden. 
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1.7.3 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 

Die beabsichtigte Planung entwickelt sich aus den Darstellungen der rechtswirk-
samen 27. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Heiligenhafen (vgl. 
nachfolgende Abbildung). Die für diesen Bereich festgelegten Bettenkapazitäten 
für Ferienwohnen werden als Vorgaben beachtet (vgl. Tabelle 1, Kap. 2.3.4). 
 

Abbildung 2: Ausschnitt der 27. Änderung des Flächennutzungsplans der 
Stadt Heiligenhafen 

 

1.7.4 Vorhandene rechtswirksame Bebauungspläne 

Ein Teilbereich des Plangebietes deckt sich mit dem Geltungsbereich des rechts-
wirksamen Bebauungsplans Nr. 76 „Reisemobilstellplatz am Gill-Hus“. Dieser Be-
bauungsplan Nr. 76 wird aufgrund der inzwischen veränderten gemeindlichen 
Planungsziele in einem Parallelverfahren aufgehoben. Für die weiteren Betrach-
tungen ist daher von der im Bestand vorliegenden aktuellen Nutzungssituation 
auszugehen (vgl. Kap. 1.5). 
 
Für die übrigen Plangebietsflächen liegen keine verbindlichen Bauleitpläne vor. 
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1.8 Fachliche Vorgaben 

1.8.1 Europäisches Schutzgebietssystem NATURA 2000 

Das Plangebiet liegt in keinem Europäischen Schutzgebiet, das zum Schutzge-
bietsnetz NATURA 2000 gehört. Bereits auf der Planungsebene des FNP wurden 
die Umweltauswirkungen auf die Europäischen Schutzgebiete des Europäischen 
Schutzgebietsnetzes NATURA 2000 untersucht und beurteilt.  
 
Die FFH-Verträglichkeitsuntersuchung (FFH-VU) zum 1. Entwurf der 27. Änderung 
des FNP der Stadt Heiligenhafen ist systematisch und ausführlich den möglichen 
zu erwartenden, prinzipiellen Auswirkungen aus den verschiedenen geplanten 
Projekten nachgegangen und hat sie auf ihre Relevanz hinsichtlich der europäi-
schen Schutzgebiete abgeprüft. Da sich die Projekttypen zum 2., beschlossenen 
Entwurf nicht verändert haben, sondern lediglich die Lokalisierung (jeweils au-
ßerhalb der FFH- und Vogelschutzgebiete) sowie einige Projekte entfallen sind, 
wurden diese prinzipiellen Aussagen der FFH-VU überprüft und erforderlichenfalls 
im Umweltbericht der FNP-Begründung in Kurzform angepasst.  
 
Im Rahmen der Verträglichkeitsbetrachtung auf der Ebene des FNP wurden bei 
den Teilprojekten 6, 7 und 17 (diese entsprechen der Planung des vorliegenden 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 1, der aus dem FNP abgeleitet ist) für 
alle abgeprüften bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkfaktoren keine erhebli-
chen Auswirkungen auf die NATURA 2000 Gebiete festgestellt. 
 
Aufgrund eingegangener Stellungnahmen im Rahmen der Offenlage erfolgt eine 
erneute Betrachtung der FFH-Verträglichkeit gemäß § 34 BNatSchG , nun auf der 
Planungsebene des vorhabenbezogenen Bebauungsplans. Die FFH-Vorprüfung wird 
als Anlage 8 der Begründung angefügt.  
 
In Bezug auf das Europäische Schutzgebietssystem NATURA 2000 ist danach im 
Ergebnis festzustellen, dass das Plangebiet in keinem Europäischen Schutzgebiet 
liegt und damit anlagebedingte Wirkungen (wie die Beanspruchung von Böden 
und Biotopen) nicht in der Lage sind, die Schutzgebietsziele - bspw. die Flächen 
von Lebensraumtypen in den Schutzgebieten - zu beanspruchen, unabhängig da-
von wie umfangreich die Beanspruchung außerhalb ausfällt. 
 
Weiterhin wurden die bau- und betriebsbedingten Wirkfaktoren, die ggf. auch von 
außen auf die vorhandenen benachbarten Europäischen Schutzgebiete und ihre 
Schutzziele einwirken können, erneut betrachtet. Nach der fachgutachterlichen 
Prüfung wurden hier ebenfalls keine erheblich nachteiligen Wirkungen auf die 
Schutzgebietsziele festgestellt, so dass die Verträglichkeit der Vorhabensplanung 
gemäß § 34 BNatSchG mit den benachbarten Europäischen Schutzgebieten gege-
ben ist. 

1.8.2 Gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz 

Im Plangebiet sind keine gesetzlich geschützten Biotope gemäß § 30 Bundesna-
turschutzgesetz (BNatSchG) vorhanden. Die Plangebietsflächen stehen daher un-
ter keinem Genehmigungsvorbehalt. 
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Am nordöstlichen Plangebietsrand befinden sich östlich des bereits vorhandenen 
Fuß- und Radweges und damit außerhalb des Plangebietes im Uferbereich der 
Jachthafenbucht eine „Salzwiese“ sowie „Flachwasserzonen“, die dem gesetzli-
chen Biotopschutz unterliegen. Sie sind durch die Planung jedoch nicht betrof-
fen, die ausschließlich westlich des vorhandenen Fuß- und Radweges stattfindet. 
Westlich des Weges befinden sich intensiv gepflegte Rasenflächen, die als Spiel-
platz genutzt werden.  
 
Zur Sicherstellung der Vermeidung von Beeinträchtigungen der östlich des Weges 
(außerhalb des Plangebietes) vorhandenen geschützten Biotope kann während 
der Bauphase ein Bauzaun gestellt werden. Die Schutzmaßnahme kann als Auflage 
im Zuge der Baugenehmigung aufgegeben werden, ist jedoch nicht durch den 
Bebauungsplan zu regeln. 

1.8.3 Baumschutzsatzung der Stadt Heiligenhafen 

Die Stadt Heiligenhafen besitzt eine städtische Baumschutzsatzung (Satzung vom 
18. August 1992, zuletzt geändert am 11. Juli 2011). Danach sind alle Bäume mit 
Ausnahme von Obstbäumen, Pappeln, Weiden und Nadelbäumen innerhalb des in 
der Satzung definierten Innenbereichs der Gemeinde mit einem Stammumfang 
von 65 cm und mehr in 1 m Höhe geschützt. Für das Beseitigen geschützter Bäu-
me ist ein Ausgleich durch Ersatzbaumpflanzungen der Mindestpflanzqualität 
20 cm Stammumfang in 1 m Höhe zu berücksichtigen. Die Anzahl ist abhängig 
vom Stammumfang des zu entfernenden Baumes. Dieser Ausgleich ist im Rahmen 
des Baumfällantrags zu ermitteln. Anpflanzungen, die gemäß der textlichen Fest-
setzungen des Bebauungsplans vorzunehmen sind, können auf diesen Ausgleichs-
bedarf nach Baumschutzsatzung angerechnet werden. 

1.8.4 Wasserschutzgebiete 

Im Plangebiet sind keine Wasserschutzgebiete ausgewiesen, die bei der Sied-
lungsentwicklung zu beachten wären. 

1.8.5 Genehmigungspflicht für Anlagen und Nutzungsverbote an der Küste 

Die Errichtung, Beseitigung oder wesentliche Änderung von Küstenschutzanlagen 
und sonstigen Anlagen an der Küste sind gemäß § 77 Landeswassergesetz (LWG) 
genehmigungspflichtig. Die jeweiligen Anträge sind direkt bei der unteren Kü-
stenschutzbehörde zu stellen. An der Küste bestehen gemäß § 78 LWG Nutzungs-
verbote auf Küstenschutzanlagen, in Dünen und auf den Strandwällen, an Steil-
ufern, auf dem Meeresstrand und auf dem Meeresboden. Ausnahmen können 
zugelassen werden, wenn keine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit, 
insbesondere der Belange des Küstenschutzes oder der öffentlichen Sicherheit zu 
erwarten ist. 
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1.8.6 Überschwemmungsgefährdetes Gebiet 

Mit Schreiben des Landesbetriebs für Küstenschutz, Nationalpark und Meeres-
schutz Schleswig-Holstein (LKN), Betriebsstätte Kiel vom 12.10.2012 wird darauf 
hingewiesen, „dass das Plangebiet außerhalb der bestehenden Hochwasserschutzanlage 
im hochwassergefährdeten Bereich liegt und dass eine potentielle Überflutungsgefähr-
dung in Folge von Ostsee-Hochwasser besteht. Je nach Exposition ist darüber hinaus bei 
entsprechender Windstärke und Windrichtung in exponierten Lagen mit Wellenschlag zu 
rechnen. Darüber hinaus wird auf die Gefahr eines Sommerhochwassers hingewiesen. 
 
Entsprechend dem Sachstand zur Umsetzung der „Richtlinie über die Bewertung und das 
Management von Hochwasserrisiken“ – Hochwasserrichtlinie – 2007/60/EG werden alle 
Bereiche unter NN +3 m entsprechend Art. 5 der Richtlinie als potentiell signifikantes 
Hochwasserrisikogebiet ausgewiesen werden. 
 
Die Niederungsbereiche unter NN +3,0 m im überplanten Bereich sind, soweit dies aus den 
dem LKN vorliegenden Karten ersichtlich ist, für die Ausweisung als potentiell signifikan-
tes Hochwasserrisikogebiet vorgesehen. 
 
Zur Minimierung der Hochwassergefahren wird für bauliche Anlagen oder die Nutzung von 
baulichen Anlagen in hochwassergefährdeten Gebieten an der Ostsee die Einhaltung 
folgender Grundsätze empfohlen: 
- Räume mit Wohnnutzung auf mind. NN +3,50 m 
- Räume mit gewerblicher Nutzung auf mind. NN +3,00 m 
- Lagerung wassergefährdender Stoffe auf mind. NN +3,50 m 
- Erosionssichere Gründung gegen Unterspülung 
- Besondere Sicherheitsvorkehrungen für Haustechnikanlagen und Hausanschlüsse 
- Einrichtungen gegen Rückstau in Ver- und Entsorgungsanlagen 
- Vorkehrungen zur Sicherung gegen Auftrieb bei Lagerbehältern, Bauwerken, etc. 
- Vorkehrungen für Abwehrmaßnahmen (Abschotten von Tiefgaragen, Eingängen, Kel-

lern oder anderen tiefer liegenden Bereichen durch mobile Hochwasserschutzwände, 
Dammbalken, Sandsäcke, etc.) 

- Ausweisung von Fluchtwegen, Fluchträumen oder höher gelegenen Sammelplätzen 
auf mind. NN +3,50 m. 

 
Darüber hinaus empfiehlt das LKN der Gefahr durch Küstenhochwasser Rechnung zu tragen 
indem jederzeit die rechtzeitige zentrale Alarmierung und Evakuierung der gefährdeten 
Personen durch organisatorische und technische Vorsorge-Maßnahmen seitens der Stadt 
Heiligenhafen und Dritter sichergestellt werden. Die Verfügbarkeit und der Einsatz von 
Geräten zur Räumung von Gefahrenzonen und gefährlichen oder gefährdeten Gütern sollte 
entsprechende Berücksichtigung finden.“ 

1.8.7 Schutzstreifen an Gewässern nach § 61 Bundesnaturschutzgesetz und  
§ 35 Landesnaturschutzgesetz 

Nach § 61 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) dürfen im Außenbereich 
an Bundeswasserstraßen und Gewässern erster Ordnung sowie an stehenden Ge-
wässern mit einer Größe von mehr als 1 Hektar im Abstand bis 50 Meter von der 
Uferlinie keine baulichen Anlagen errichtet oder wesentlich geändert werden. An 
den Küstengewässern ist abweichend ein Abstand von mindestens 150 Metern von 
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der Mittelwasserlinie an der Ostsee einzuhalten. Weiter gehende Vorschriften der 
Länder bleiben unberührt. 
 
Für das Land Schleswig-Holstein regelt § 35 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) 
abweichend von § 61 BNatSchG, für welche Errichtung oder Änderung baulicher 
Anlagen an Gewässern ein Gewässerschutzstreifen einzuhalten ist. 
 
Nach § 35 Abs. 2 LNatschG dürfen im Außenbereich an Gewässern erster Ordnung 
sowie Seen und Teichen mit einer Größe von einem Hektar und mehr bauliche 
Anlagen in einem Abstand von 50 m landwärts von der Uferlinie nicht errichtet 
oder wesentlich erweitert werden. An den Küsten ist abweichend von Satz 1 ein 
Abstand von mindestens 100 m landwärts von der Küstenlinie einzuhalten. Bei 
Steilufern bemessen sich die Abstände landwärts von der oberen Böschungskante 
des Steilufers. 
 
Da das Plangebiet des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 1 nicht im Außen-
bereich liegt (das Gebiet ist bis zum Zeitpunkt der in-Kraft-Setzung des Vorha-
benbezogenen B-Plans teilweise Beplanter Bereich durch den bis dahin rechts-
kräftigen B-Plan Nr. 76), ist kein Schutzstreifen an Gewässern in Richtung 
Binnensee zu beachten bzw. nachrichtlich zu übernehmen. Der Jachthafen ist als 
Gewässer zweiter Ordnung eingeordnet. Auch hier sind entsprechend der oben 
zitierten Regeln keine Schutzstreifen an Gewässern zu beachten. Generell verblei-
ben im Umfeld des Plangebietes entlang der Ufer des Binnensees und des Jacht-
hafens jedoch öffentliche Straßen bzw. öffentliche Promenaden, so dass die Er-
lebbarkeit und Zugänglichkeit der Gewässer für die Erholung gesichert ist. 

1.8.8 Wald 

Die Gehölzbestände im Plangebiet sind nicht als Wald nach Landeswaldgesetz 
einzustufen. Es handelt sich um siedlungsbezogene Anpflanzungen. Die Einbin-
dung der Unteren Forstbehörde hat bereits zur vorangegangenen 27. Änderung 
des FNP keinen Hinweis auf eine Einordnung der Gehölzgruppen im Plangebiet als 
Waldflächen ergeben. 
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2. Planinhalt und Abwägung 

2.1 Planungsziele 

Im Rahmen des Masterplans Marina-Resort Heiligenhafen wurde im Jahr 2010 die 
städtebauliche und touristische Konzeption für die Entwicklung des Jachthafen- 
und Seebrückenumfeldes der Stadt Heiligenhafen konzipiert und in der vorberei-
tenden Bauleitplanung des Flächennutzungsplans mit der 27. Änderung verankert. 
Folgende Nutzungen und Bebauungen sollen durch den für den „Bereich zwischen 
Steinwarderstraße, Jachthafenpromenade und Graswarderweg“ aufzustellenden 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 1 planungsrechtlich ermöglicht werden: 
 
• die Neubebauung der zwischen der Jachthafenpromenade und der Straße 

Graswarder liegenden Flächen mit Ferienhäusern und Ferienwohnungen 
• die Neubebauung entlang der Seebrückenpromenade und der Jachthafen-

promenade mit Gebäuden für nicht störendes maritimes Gewerbe, Verwal-
tung, Einzelhandel und Gastronomienutzung, überwiegend in den Erdge-
schossen. 

2.2 Städtebauliches Konzept 

Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 1 soll die Errichtung von Ferienhäusern 
in den Baufeldern 1 und 2 sowie von Ferienwohnungen in den Baufeldern 3, 4 
und 5 ermöglichen. 
 
Darüber hinaus soll entlang der Seebrückenpromenade und der Jachthafenprome-
nade in den Baufeldern 3, 4 und 5 die Errichtung von Gebäuden für nicht stören-
des maritimes Gewerbe, Verwaltung und Einzelhandel sowie für Gastronomienut-
zungen planungsrechtlich vorbereitet werden. Diese Nutzungen sollen 
überwiegend in den jeweiligen Erdgeschossen der Gebäude angeordnet werden. 
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Die nachfolgende Abbildung 3 zeigt die Unterteilung in die verschiedenen Bau-
felder. 
 

Abbildung 3: Baufeldeinteilung 
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Die folgende Abbildung 4 zeigt den Lageplan des Vorhaben- und Erschließungs-
plans zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 1. 
 

Abbildung 4: Vorhaben- und Erschließungsplan, Lageplan (Stand 16.05.2013) 
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Geplante Bebauung 
Ziel ist, durch die Verwendung einer gemeinsamen Architektursprache ein homo-
genes und identitätsstiftendes Erscheinungsbild der Anlage zu entwickeln. 
 
Aufgegriffen werden einerseits regionale Bautraditionen wie Reetdachhäuser so-
wie andererseits Klinkerfassaden und Giebelständigkeit, die zu einer ortsprägen-
den, wiedererkennbaren Silhouette am Hafen zusammengeführt werden. 
 
Wesentlicher Bestandteil der Gesamtanlage ist auch die Entwicklung einer Dünen-
topografie im Freiflächen-Umfeld der Ferienhäuser. 
 

Abbildung 5: Images zur Veranschaulichung regionaler Gebäude- und Land-
schaftstypik 

     
 
Die Ausrichtung der Häuser erfolgt auf die gebogene Hafenbucht, so dass eine 
deutliche Orientierung zum Wasser gegeben ist. 
 
Die lockere Anordnung der Bebauung in Abstimmung der Häuser zueinander 
schafft Blickbeziehungen zum Wasser auch aus der hinteren Reihe und vermeidet 
eine Barrierewirkung der Hafenbebauung. Im Baufeld 1 werden einige Häuser 
nahe der Straße Steinwarder in ihrer Orientierung auch auf den Binnensee ausge-
richtet. 
 
Für die Bebauung sollen verschiedene Haustypen verwendet werden, die in der 
Höhe, der Breite und der Dachneigung variieren, wodurch eine abwechslungsrei-
che Raumkante entsteht.  
 
Für die Ferienhausbebauung sind vorwiegend Einzel- und Doppelhäuser in einer 
zweigeschossigen Bauweise vorgesehen, wobei die ausgebauten Dachgeschosse 
Vollgeschosse werden. Entlang der Jachthafenpromenade werden Hausgruppen 
mit Ferienwohnungen angeordnet, die ebenfalls zweigeschossig sein dürfen, wo-
bei hier Dachgeschosse, die keine Vollgeschosse sind, zusätzlich zulässig sind. Im 
Baufeld 2 wird diese Bebauung in Richtung Osten, auf den Graswarder zu, niedri-
ger und ist dann hier nur noch zweigeschossig, ohne zusätzliches Dachgeschoss. 
Dieses Konzept und die Bauhöhen werden durch die Festlegung von Obergrenzen 
für Trauf- und Firsthöhen klar geregelt. Durch die Anhebung des Vorhabengebie-
tes und die Modellierung einer Dünenlandschaft wird gleichzeitig das Erdgeschoss 
der Ferienhausbebauung auf einem die Hochwassergefahr berücksichtigenden 
Niveau von mindestens NN +2,50 m liegen. Die Gebäude an der Jachthafenprome-
nade werden gegenüber der öffentlichen Promenade durch u.a. Treppenanlagen 
und eine sichtbare Hochwasserschutzwand um 1,0 m leicht erhöht abgesetzt. Bei 
den anderen Bereichen wird die Geländeanhebung durch Böschungsmodellierun-
gen, die das natürliche Dünenrelief der Umgebung aufnehmen, landschaftlich 
gelöst.  
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Die Bereiche „Handel, Gewerbe und Ferienwohnen“ entlang der Seebrückenprome-
nade und der Hafenpromenade mit gewerblicher Nutzung und Ferienwohnungen 
werden in Hausgruppen angeordnet, die zweigeschossig sind (teilweise auch ein-
geschossig) zuzüglich Dachgeschossen, die keine Vollgeschosse sind. Auch hier 
werden dieses Konzept und die Bauhöhen durch die Festlegung von Obergrenzen 
für Trauf- und Firsthöhen klar geregelt. Entlang der Seebrückenpromenade und im 
Umlenkbereich an der Jachthafenpromenade zur Seebrückenpromenade sollen die 
gewerblichen Nutzungen im Erdgeschoss ebenengleich von den jeweiligen Prome-
naden aus erreichbar sein. Zum Schutz gegen Hochwasser sollen hier in die Ge-
bäude bauliche Hochwasserschutzlösungen (Objektschutz) integriert werden. 
 
Die folgenden Abbildungen zeigen die Silhouettenwirkung der geplanten Hafen-
bebauung. 
 

Abbildung 6: Silhouettenwirkung entlang der Jachthafenpromenade, 
südlicher Abschnitt mit Grundstück Leu (oben), 
nördliche Abschnitt Richtung Graswarder (unten) 

 
 

 
 
 
Die folgende Abbildung zeigt einen Schnitt durch das Vorhabengebiet mit der 
geplanten, leicht welligen Dünenlandschaft  
 

Abbildung 7: Schnitt durch das Ferienhausareal  
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Die folgenden Abbildungen zeigen Ansichten der reetgedeckten Ferienhäuser 
(Einzelhaus, Doppelhäuser). 
 

Abbildung 8:  Ansichten der reetgedeckten Ferienhäuser (K&W Architekten) 

 
 

 
 
 
Die folgende Abbildung zeigt eine Ansicht der Bebauung entlang der See-
brückenpromenade. 
 

Abbildung 9: Ansicht der Bebauung an der Seebrückenpromenade  
(Baufeld 3) (K&W Architekten) 

 
 
 
Verkehrliche Erschließung 
Die äußere Verkehrserschließung erfolgt über die Straßen Steinwarder und Gras-
warder.  
 
Die innere Erschließung der Baugebiete soll über private Straßen erfolgen. Dabei 
ist jeweils rückwärtig der gewerblich genutzten Gebäude eine private Verkehrsflä-
che mit einer Fahrbahnbreite von 6,00 m im Zwei-Richtungs-Verkehr vorgesehen, 
während die Ferienhäuser durch eine 3,50 m breite Mischverkehrsfläche im Ein-
bahnstraßensystem erschlossen werden. Die Privatstraßen binden an die Straße 
Graswarder bzw. beim Baufeld 1 auch an die Straße Steinwarder an. Die Zufahrt in 
die Einbahnstraßen durch die Ferienhausgebiete (Baufelder 1 und 2) soll durch 
Schranken auf den Nutzerkreis der Ferienanlage beschränkt werden. Öffentliche 
Parkplätze sind entlang der privaten Verkehrsflächen nicht vorgesehen. Die priva-
ten Verkehrsflächen sind stets, insbesondere auch für Feuerwehrfahrzeuge, frei 
befahrbar. 
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Die folgenden Abbildungen veranschaulichen die vorgesehenen Querschnitte. 
 

Abbildung 10: Private Erschließungsstraße 6,00 m Fahrbahn  
(Zweirichtungsverkehr) 

 
 
 

Abbildung 11: Private Erschließungsstraße 3,50 m Fahrbahn  
(Einbahnstraße) 

 
 
 
Darüber hinaus werden die Ferienhäuser durch private Wege fußläufig erschlossen 
sowie durch einzelne Wege an die Jachthafenpromenade und die Seebrückenpro-
menade angeschlossen. 
 
Die vorhandene Seebrücken- und Jachthafenpromenade bleiben uneingeschränkt 
öffentlich zugänglich und Fußgängern und Radfahrern vorbehalten. Die Jachtha-
fenpromenade beinhaltet daneben auch rettungs- und feuerwehrtechnische Funk-
tionen für die Liegeplätze und kann in Notfällen von den dafür erforderlichen 
Fahrzeugen befahren werden. 
 
Den Ferienhäusern und Ferienwohnungen werden dezentral bzw. teilweise auch 
zentral angeordnete Stellplätze entsprechend dem Schlüssel 1 Stellplatz je Feri-
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enwohneinheit zugeordnet. Die Stellplätze liegen jeweils auf den Baugrund-
stücken und sind ebenerdig angeordnet. Lediglich in einem Baufeld (1-10) wer-
den sie in einer Tiefgarage unter dem Gebäude untergebracht. 
 
Weiterhin sind Stellplätze für die Gewerbeeinheiten erforderlich. Auch diese Stell-
plätze liegen jeweils auf den Baugrundstücken und sind ebenerdig angeordnet, 
wobei den Baugrundstücken teilweise Flächen auf den gegenüberliegenden Seiten 
der Privatstraßen zugeordnet sind. Die im Vorhaben- und Erschließungsplan hier-
für vorgesehenen und verorteten Stellplätze wurden gemäß der Anlage zum Stell-
platzerlass Schleswig-Holstein ermittelt, wobei für die Geschäfte ein geringer Kfz-
Besucherverkehr zugrunde gelegt wird, weil die Seebrückenpromenade hauptsäch-
lich fußläufig frequentiert wird und in das städtische Promenaden- und damit 
auch Radwegenetz gut eingebunden ist. 
 
Ver- und Entsorgung 
Die Ver- und Entsorgung im Vorhabengebiet ist grundsätzlich gewährleistet, die 
Leitungen müssen jedoch zum Teil aufgrund der geplanten Baulichkeiten verlegt 
werden und es sind neue Leitungen im Vorhabengebiet erforderlich. 

2.3 Planinhalt und Festsetzungen 

2.3.1 Art der baulichen Nutzung 

Die Art der baulichen Nutzung wird im Vorhabenbezogenen Bebauungsplan über 
die Festsetzung von Sondergebieten geregelt. Die Baufelder 1 und 2 werden als 
Sondergebiete SO1, die der Erholung dienen mit der Zweckbestimmung „Ferien-
hausgebiet“ gemäß § 10 BauNVO ausgewiesen und die zulässige Nutzung durch 
textliche Festsetzung definiert. 
 
Die Zweckbestimmung der Sondergebiete im Einzelnen regelt die jeweils zugeord-
nete textliche Festsetzung. Hier erfolgt eine Klärung der zulässigen Nutzungen. In 
den Baufelder 1 und 2 sind nur Ferienhäuser und Ferienwohnungen zugelassen, 
die auf Dauer einem wechselnden Personenkreis zur Erholung dienen. Durch die 
Regelung, dass bei der Ferienwohnnutzung die Fußbodenhöhe der Schlafräume bei 
mindestens NN +3,50 m liegen muss, wird eine wichtige Empfehlung zum Schutz 
vor Hochwassergefahren im Hinblick auf die Sicherheit und Gesundheit von Men-
schen beachtet. 
 
Die Baufelder 3, 4 und 5 werden als Sonstige Sondergebiete SO2 mit der Zweckbe-
stimmung „Handel, Gewerbe und Ferienwohnen“ gemäß § 11 BauNVO ausgewiesen 
und die zulässigen Nutzungen durch textliche Festsetzung definiert. 
 
In den Baufeldern 3, 4 und 5 sollen neben Ferienwohnungen in den Obergeschos-
sen, insbesondere im Erdgeschoss u.a. auch gastronomische Angebote, Läden, 
Geschäfts- und Büroräume im Zusammenhang mit Betrieb und Verwaltung der 
Ferienwohnanlage oder im Zusammenhang mit dem Segel- und Wassersport oder 
im Zusammenhang mit dem regionalen Tourismus sowie nicht störende Hand-
werks- und Gewerbebetriebe, die mit dem Hafen oder dem Segel- und Wassersport 
in Verbindung stehen, zulässig sein. Dadurch soll die Zone entlang der Seebrüc-
kenpromenade durch Geschäfte und Gastronomieangebote für die flanierenden 
Besucher an Attraktivität gewinnen.  
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Zulässige Verkaufsfläche 
In den Baufeldern 3, 4 und 5 können insgesamt bis zu 16 Gewerbeeinheiten un-
tergebracht werden. Gleichzeitig wird für diese Baugrundstücke die zulässige Ver-
kaufsfläche für Einzelhandel je Baugrundstück im Baugrundstückschlüssel be-
grenzt. Insgesamt sind danach im Plangebiet maximal 1.180 m2 realisierbar, die 
sich jedoch auf die verschiedenen Hausgruppen entlang der Seebrückenpromena-
de mit Untergrößen von 140 m2 bis 205 m2 verteilen und im Einzelnen damit kei-
ne zentrenrelevante Größenordnung erreichen können. Dementsprechend kann auf 
die Ausformulierung von zulässigen Sortimenten verzichtet werden. 
 
Der Begriff der Verkaufsfläche ist in der Baunutzungsverordnung nicht geregelt. 
Es ist daher folgende Definition, die durch das Bundesverwaltungsgericht präzi-
siert wurde, anzuwenden. In die Verkaufsfläche sind alle Flächen einzubeziehen, 
die dem Kunden zugänglich sind. Hierzu gehören auch Schaufenster, Gänge, Trep-
pen (einschließlich Rolltreppen und Personenfahrstühle), Kassenzonen, Standflä-
chen für Einrichtungsgegenstände und Freiverkaufsflächen, soweit sie nicht nur 
vorübergehend zum Verkauf genutzt werden. Zusätzlich zu den durch die Kunden 
zu betretenden reinen Verkaufsflächen sind die Thekenbereiche, die vom Kunden 
nicht betreten werden dürfen, die er - wie bei einer Kuchen-, Käse- oder Fleisch-
theke mit Bedienung durch Geschäftspersonal – jedoch einsehen kann, einzube-
ziehen. Weiterhin zählen auch der Kassenvorraum einschließlich eines Bereiches 
zum Einpacken der Ware und Entsorgen des Verpackungsmaterials sowie ein Wind-
fang, d.h. der Bereich, in den die Kunden nach der Bezahlung der Waren gelan-
gen, zur Verkaufsfläche. 
 
Freiflächen und Verkehrsflächen vor den Läden zählen zur Verkaufsfläche, soweit 
dort dauerhaft und nicht nur kurzfristig Waren zum Verkauf angeboten werden. 
Als dauerhaft gilt eine Nutzung, wenn die Flächen über Zeiträume, die zusam-
mengerechnet mehr als 50 Prozent der Öffnungszeiten eines Jahres ausmachen, 
zum Verkauf oder der Ausstellung von Waren in Anspruch genommen werden. 
 
Nicht zur Verkaufsfläche gehören dagegen die (reinen) Lagerflächen und abge-
trennte Bereiche, in denen - für den Kunden nicht zugänglich und nicht sichtbar 
- die handwerkliche und sonstige Vorbereitung erfolgt. 

2.3.2 Betreiberkonzept, Sicherstellung einer wechselnden Vermietung 

Für die Ferienhaus- und Ferienwohnungsobjekte ist eine wechselnde Vermietung 
an Feriengäste und Besucher sowie eine professionelle und gemeinsame Vermark-
tung und Betreibung der Anlage vorgesehen. Das jährlich zeitlich befristete Nut-
zungsrecht an der Immobilie wird Bestandteil der Kaufverträge mit den künftigen 
Eigentümern/Eigentümerinnen.  
 
Die Absicherung einer dauerhaft touristisch-gewerblichen Nutzung im Ferienhaus-
gebiet wird durch textliche Festsetzung im Vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
geregelt. Darin werden nur „Ferienhäuser und Ferienwohnungen, die für den Erho-
lungsaufenthalt geeignet und dazu bestimmt sind, überwiegend und auf Dauer 
einem wechselnden Personenkreis zur Erholung zu dienen“ für zulässig erklärt. 
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Im Durchführungsvertrag wird weiterhin eine Verabredung zur Handhabung der 
Betreibung und Verwaltung der Ferienanlage verankert, welche  
- die Einsetzung eines zentralen Verwalters, 
- die Sicherstellung einer einheitlichen und zentralen Vermietung, 
- eine Beschränkung der Eigennutzung der Ferienimmobilien auf einen Zeit-

raum von maximal 6 Wochen pro Jahr und 
- die Regelung zukünftiger Eigentümer untereinander, insbesondere zum Um-

gang mit den gemeinschaftlich genutzten Anlagen wie Privatstraßen, 
Müllstandorten, Hochwasserschutzanlagen etc. 

beinhaltet. Die Unterlage liegt der Begründung als Anlage 1 bei. 

2.3.3 Maß der baulichen Nutzung 

Grundflächenzahl (GRZ) 
Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Festlegung von GRZ-Werten für die 
Hauptanlagen auf den einzelnen Baugrundstücke im Baugrundstückschlüssel defi-
niert.  
 
Für die Sondergebiete SO1 „Ferienhausgebiet“ (Baufelder 1 und 2) werden für die 
Hauptanlagen (Gebäude und Terrassen) eng am Vorhaben- und Erschließungsplan 
liegende GRZ-Werte festgesetzt, die von 0,21 bis 0,33 reichen und damit deutlich 
unter dem zulässigen Wert von 0,40 nach § 17 BauNVO bleiben. Lediglich für die 
Baugrundstücke 2-30 bis 2-32 werden GRZ-Werte von 0,37 bis 0,40 festgesetzt, 
die damit an die Obergrenze für Ferienhausgebiete gemäß § 17 BauNVO heranrei-
chen, diese jedoch nicht überschreiten. 
 
Für die Sondergebiete SO2 „Handel, Gewerbe und Ferienwohnen“ (Baufelder 3, 4 
und 5) werden für die Hauptanlagen (Gebäude und gewerblich genutzte Terras-
sen) ebenfalls eng am Vorhaben- und Erschließungsplan liegende GRZ-Werte fest-
gesetzt, die von 0,32 bis 0,37 reichen. Für das Baugrundstück 5-29, das am Um-
lenkpunkt von der Jachthafenpromenade in die Seebrückenpromenade liegt und 
für das eine gastronomische Nutzung auch mit ebenerdigen Außensitzbereichen 
zu den Promenaden angestrebt wird, wird eine GRZ von 0,44 zugelassen. Gemäß 
§ 17 BauNVO ist als Obergrenze für Sonstige Sondergebiete, zu denen die ge-
mischt genutzten Baufelder 3, 4 und 5 gehören, eine GRZ von 0,80 zulässig, die 
hier deutlich unterschritten wird. 
 
Bei den Baugrundstücken 3-13, 4-16, 4-17, 4-18 und 5-29 befinden sich Teilflä-
chen der jeweiligen Baugrundstücke auch auf der gegenüberliegenden Seite der 
Privatstraße. Die im Baugrundstückschlüssel festgelegten städtebaulichen Werte 
gelten dabei insgesamt für die Summe der Teilgrundstücksflächen und nicht je-
weils einzeln auf die Teilflächen bezogen (dies bezieht sich auf die nachfolgend 
erläuterten städtebaulichen Werte). Zur Absicherung wird für die Teilgrund-
stücksflächen eine Baulast eingetragen, so dass die Teilgrundstücke zusammen zu 
betrachten sind und nicht mehr voneinander getrennt werden dürfen.  
 
Die Nutzungsmöglichkeiten der Teilgrundstücksflächen sind im übrigen durch die 
Ausweisung von Baulinien/Baugrenzen, Flächenumgrenzung für Stellplätze sowie 
Flächenumgrenzung für Anpflanzungen präzisiert. Keine Angaben entsprechen 
hier einer Nutzung als Grundstücksfreifläche bzw. durch untergeordnete Nebenan-
lagen.  
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Überschreitung der GRZ durch Nebenanlagen 
Weiterhin wird das Maß der baulichen Nutzung durch die Festlegung von GRZ-
Überschreitungsmaßen (d.h. die zusätzliche Ausnutzbarkeit der Grundstücke 
durch Stellplätze, ihre Zufahrten und Nebenanlagen wie befestigte Wege oder 
Hochwasserschutzwände) für die einzelnen Baugrundstücke im Baugrundstück-
schlüssel definiert. Die Ausweisung ist wiederum eng an den Vorhaben- und Er-
schließungsplan angelehnt.  
 
So wird für einige Baugrundstücke durch niedrige Werte, die unterhalb der 50%-
Regelung gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO bleiben, die Inanspruchnahme durch Versie-
gelung reduziert und ein sorgsamer Umgang mit dem Schutzgut Boden erreicht.  
 
Für andere Baugrundstücke, hier insbesondere die Grundstücke entlang der See-
brückenpromenade (Baufelder 3, 4 und 5), werden aber auch Überschreitungen 
durch Stellplätze, ihre Zufahrten und durch Nebenanlagen wie befestigte Wege 
zugelassen, die über die 50%-Regelung gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO hinausgehen. 
Die Ausweisungen liegen hier bei Überschreitungen bis zu einer GRZ von insge-
samt 0,80. Das heißt auf diesen Grundstücken kann ein Anteil von bis zu 80 % 
insgesamt bebaut und versiegelt werden. Die hohe Ausnutzung ist bedingt durch 
die höhere Anzahl von Stellplätzen, die hier nachzuweisen sind. Aber auch die an 
die Promenaden anschließende Lage erfordert eine befestigte Ausführung dieser 
Grundstücksanschlussbereiche für das unbehinderte Flanieren der Besucher und 
trägt dadurch zu einer höheren Grundstücksversiegelung bei. Dies ist jedoch be-
grenzt auf die zentrale Achse entlang der Seebrückenpromenade aufgrund der 
wichtigen Funktion, die dieser Bereich einnimmt, vertretbar. 
 
 
Geschossflächenzahl (GFZ) 
Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan setzt für die einzelnen Baugrundstücke im 
Baugrundstückschlüssel die maximal zulässige Geschossflächenzahl (GFZ) fest. Die 
Zahlen bewegen sich zwischen 0,27 bis 1,05. Auch diese Werte bleiben unter den 
nach § 17 BauNVO zulässigen Obergrenzen für Ferienhausgebiete bzw. für Sonsti-
ge Sondergebiete. Durch textliche Festsetzung wird geregelt, dass in die Ge-
schossflächenermittlung alle Geschosse einzubeziehen sind, auch solche, die kei-
ne Vollgeschosse sind. In Summe wird durch diese Festsetzungen der 
städtebauliche Zielwert einer Bruttogrundfläche von insgesamt 12.500 m2, der im 
Durchführungsvertrag als Kennwert für das Vorhaben und seinen Umfang veran-
kert ist, planungsrechtlich umgesetzt. 
 
 
Zahl der Vollgeschosse, Höhe der baulichen Anlagen 
Für die „Ferienhausbebauung“ in den Baufeldern 1 und 2 sind zwei Vollgeschosse 
zugelassen. Hierbei werden die Dachgeschosse in den Ferienhäusern als Vollge-
schosse hergestellt, während in den Hausgruppen mit Ferienwohnungen entlang 
der Jachthafenpromenade die Dachgeschosse zusätzlich als Nicht-Vollgeschosse 
zulässig sind. Im Baufeld 2 wird die Bebauung auch in der ersten Reihe an der 
Jachthafenpromenade in Richtung Osten, auf den Graswarder zu, niedriger. 
 
Dieses Konzept wird durch die Bauhöhen detailliert geregelt, die als Obergrenzen 
für die maximal zulässigen Trauf- und Firsthöhen im Baugrundstückschlüssel fest-
gesetzt sind. Durch Festsetzung werden weiterhin die erforderlichen Bezugspunk-
te bestimmt. Danach sind die First- und Traufhöhen sowie die Oberkante von Ge-
bäuden mit Flachdach ab der Oberkante des Fertigfußbodens im Erdgeschoss 
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(OKFF) zu ermitteln. Diese Regelung ist erforderlich, weil durch die Geländeanhe-
bung des Vorhabengebietes die üblichen Bezugspunkte wie anstehendes Gelände 
vollständig verändert werden.  
 
Die zukünftige Höhenlage der Erdgeschosse in den Baufeldern 1 und 2 wird in der 
Planzeichnung und im Baugrundstückschlüssel als einzuhaltende Oberkante Fer-
tigfußboden (OKFF) im Erdgeschoss in Meter über Normalnull, gestaffelt in den 
Stufen NN +2,50 m / NN +2,80 m / NN +3,20 m festgesetzt. Textliche Festsetzun-
gen definieren hier zusätzlich einen gewissen Abweichungsspielraum nach oben 
und unten. Dadurch werden die Erdgeschosse der Ferienhausbebauung mindestens 
auf einem die Hochwassergefahr berücksichtigenden Niveau von NN +2,50 m lie-
gen. Gleichzeitig entsteht durch die Höhenvariierung der Bebauung zwischen der 
ersten und der dritten Reihe sowie der umgebenden Grundstücksfreiflächen eine 
abwechslungsreiche, die Natur nachzeichnende Geländebewegung.  
 

Baugrundstücke Traufhöhe (TH)  
max. in Meter  
ab OKFF 

Firsthöhe (FH)  
max. in Meter  
ab OKFF 

1-1 bis 1-9, 
2-19 bis 2-26 
(II Vollgeschosse zulässig) 

5,40 8,40 

2-27 und 2-28 
(II Vollgeschosse zulässig) 

5,40 9,40 

1-10 bis 1-12, 
2-30 und 2-31 (teilweise) 
(II Vollgeschosse zulässig) 

8,30 11,20 

2-31 (teilweise) und 2-32 
(II Vollgeschosse zulässig) 

5,20 8,10 

 
Für die Bereiche „Handel, Gewerbe und Ferienwohnen“ entlang der Seebrücken-
promenade und im Umlenkbereich der Jachthafenpromenade (Baufelder 3, 4 und 
5) werden im Baugrundstückschlüssel und in der Planzeichnung überwiegend zwei 
Vollgeschosse, dazwischen aber auch einzelne Baufenster mit nur einem Vollge-
schoss festgesetzt. Hier sind Dachgeschosse jeweils zusätzlich als Nicht-
Vollgeschosse möglich. Die Differenzierte Festlegung schafft eine Höhenstaffelung 
der geplanten Bebauung an der Seebrückenpromenade. 
 
Dieses Konzept wird ebenfalls durch die Bauhöhen detailliert geregelt, die als 
Obergrenzen für die maximal zulässigen Trauf- und Firsthöhen sowie die Oberkan-
te von baulichen Anlagen mit Flachdach im Baugrundstückschlüssel festgesetzt 
sind. Bezugspunkt für die Bestimmung der First- und Traufhöhen sowie der Ober-
kante von Gebäuden mit Flachdach ist wieder die Oberkante des Fertigfußbodens 
im Erdgeschoss (OKFF). Für die Zuordnung in der Planzeichnung sind hier neben 
der Anzahl der zulässigen Vollgeschosse die eingetragenen Haustypen maßgeb-
lich, die als Zuordnungsschlüssel fungieren. 
 
Entlang der Seebrückenpromenade und im Umlenkbereich an der Jachthafenpro-
menade zur Seebrückenpromenade sollen die gewerblichen Nutzungen im Erdge-
schoss ebenengleich von den jeweiligen Promenaden aus erreichbar sein. Das 
heißt die Oberkante des Fertigfußbodens ist gemäß textlicher Festsetzung ent-
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sprechend der mittleren Höhenlage, der vorhandenen, an die Grundstücke angren-
zenden Seebrücken- bzw. Jachthafenpromenade herzustellen. 
 

Baugrundstücke Traufhöhe 
(TH)  
max. in m 
ab OKFF 

Firsthöhe 
(FH)  
max. in m 
ab OKFF 

Oberkante 
(OK)  
max. in m 
ab OKFF 

3-13 bis 3-15, 
4-16 bis 4-18, 
5-29  
(II Vollgeschosse zulässig) 

8,90 11,80  

3-13, 4-17  
(I Vollgeschoss zulässig) 

5,80 8,70  

5-29  
(I Vollgeschoss zulässig) 

  4,30 

 
 
Die festgesetzten Höhen baulicher Anlagen gelten dabei nicht für technische 
Aufbauten, wie z.B. Schornsteine und Lüftungsrohre oder untergeordnete Bauteile 
wie z.B. Brüstungen oder Fahrstuhlschächte. 

2.3.4 Höchstzulässige Zahl der Ferienwohnungen 

Im Baugrundstückschlüssel ist im Vorhabenbezogenen Bebauungsplan je Bau-
grundstück die maximal zulässige Anzahl an Ferienwohneinheiten festgelegt. Die 
Festlegung erfolgt mit abweichender Wortwahl von § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB unter 
Heranziehung von § 12 Abs. 3 BauGB, weil die Baugrundstücke in diesem Fall den 
präziseren Bezug darstellen. Daraus ergibt sich im Überblick folgende Anzahl von 
Ferienwohneinheiten (WE) in Ferienhäusern und Ferienwohnungen je Baufeld 
sowie die folgenden korrespondierenden Bettenkapazitäten entsprechend der 
vorgesehenen großen und kleinen Ferienunterkünfte: 
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Tabelle 1: Geplante Unterkunftskapazitäten 

 Anzahl 
Häuser  

Anzahl 
WE 

Betten je 
Einheit 

Anzahl 
Betten 

Mögliche  
Kapazitäten 
gem. FNP 

Baufeld 1 22 8 
14 
8 

30 

6 
4 
2 

48 
56 
16 

120 

ca.31 WE, 124 B 

Baufeld 2 23 10 
12 
1 
4 

27 

6 
4 
3 
2 

60 
48 
3 
8 

119 

ca.13 WE, 52 B 

Baufeld 3 7 
 

 

5 
7 

12 

3 
2 

15 
14 

29 

 

Baufeld 4 7 7 
6 

13 

3 
2 
 

21 
12 

33 

 

Baufeld 5 2 1 
1 

2 
 

2 
2 

 
ca.29 WE, 116 B 

 
SUMME 

 
61 

 
83 

 
 

 
303 

 
ca.73 WE, 292 B 

 
 
Die Gegenüberstellung mit den im FNP verankerten Kapazitäten zeigt, dass die 
Planung den planungsrechtlich vorabgestimmten Rahmen für Ferienwohnungsein-
heiten/ Bettenkapazitäten einhält. Die Abweichung ergibt sich vor allem aus ei-
nem anderen Zuschnitt des Sondergebietes „Einzelhandel, Maritimer Einzelhandel, 
Maritimes Gewerbe, Gastronomie, Ferienwohnungen“ im FNP (Baufelder 3, 4 und 5 
im Vorhabenbezogenen B-Plan) sowie aus der Differenzierung der Ferienwoh-
nungsgrößen im Vorhabenbezogenen B-Plan im Unterschied zu dem im FNP ange-
wandten pauschalen Schlüssel von 4 Betten je Wohneinheit. 
 
Hinsichtlich der Plausibilität der Entwicklung der Unterkunftskapazitäten in der 
Stadt Heiligenhafen insgesamt wird auf die Untersuchung und die Aussagen zur 
27. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Heiligenhafen verwiesen (vgl. 
Anlage 2).  

2.3.5 Bauweise sowie überbaubare Grundstücksflächen 

Um das städtebauliche Konzept umzusetzen, wird die überbaubare Grundstücks-
fläche durch Baugrenzen in Form relativ enger Baukörperausweisungen festgelegt. 
Entlang der Seebrückenpromenade und der Jachthafenpromenade werden auch 
Baulinien ausgewiesen, auf die gebaut werden muss, damit jeweils klare Raum-
kanten entstehen. Für ebenerdige Terrassen werden teilweise gesonderte Bau-
grenzen ausgewiesen. 
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Durch textliche Festsetzungen werden das Über- oder Unterschreiten von Baulini-
en und das Überschreiten von Baugrenzen durch untergeordnete Bauteile wie 
bspw. Balkone und Loggien geregelt. 
 
Die Anlagen zum Hochwasserschutz (Wände, mobile Dammbalken und Wände) 
haben aufgrund ihres geringen Flächenbedarfs (Wanddicke ca. 30 cm), der gerin-
gen Höhe (maximal ca. 1,00 m bis 1,20 m sichtbare Wandflächen über Gelände 
entlang der Jachthafenpromenade), des weitgehend im Gelände eingebauten 
Charakters (in Dünenmodellierung integriert) und des dem Baugebiet dienenden 
Charakters eine untergeordnete Funktion und zählen damit zu den untergeordne-
ten Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO, die gemäß § 23 Abs. 5 BauNVO auf den 
nicht überbaubaren Grundstücksflächen zugelassen werden können.  
 
Die Hochwasserschutz-Anlagen sind im Vorhaben- und Erschließungsplan zum 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan erkennbar als außerhalb der überbaubaren 
Flächen zulässige bauliche Anlagen eingetragen. Ihr Versiegelungsanteil ist in der 
zulässigen GRZ-Überschreitung mit eingerechnet worden. 
 
Für die Ferienhausbebauung sind auf den Baugrundstücken 1-1 bis 1-9 und 2-19 
bis 2-28 jeweils im Baugrundstückschlüssel nur Einzel- oder nur Doppelhäuser als 
Bautyp vorgegeben. Entlang der Jachthafenpromenade und der Seebrückenprome-
nade werden auf den Baugrundstücken 1-10 bis 1-12, 3-13 bis 3-15, 4-16 bis 4-
18 und 5-29 nur Hausgruppen als Bautyp zugelassen. 
 
Insgesamt wird im Plangebiet offene Bauweise festgesetzt und damit eine lockere 
Baustruktur gewährleistet, die dem umgebenden Landschaftsraum angemessen 
ist. Auch entlang der Jachthafenpromenade bleiben so immer wieder Lücken zwi-
schen den Gebäuden, wodurch auch aus der zweiten und dritten Reihe der Bebau-
ung Sichtbeziehungen zum Jachthafen möglich sind. 
 
Die in der Planzeichnung eingetragene Hauptfirstrichtung ist einzuhalten. Dies 
sichert eine Ausrichtung der Bebauung entsprechend dem städtebaulichen Kon-
zept auf den Jachthafen bzw. teilweise auch auf den Binnensee und damit die 
Bildung entsprechend giebelständiger Raumkanten durch die neue Bebauung. 

2.3.6 Flächen für Stellplätze und Nebenanlagen 

Jeder Ferienwohneinheit stehen ein auf dem Grundstück befindlicher Pkw-
Stellplatz sowie zwei Fahrradstellplätze zur Verfügung (die Fahrradstellplätze wer-
den dabei im Vorhabenbezogenen Bebauungsplan nicht festgesetzt, sind aber im 
Vorhaben- und Erschließungsplan verortet). Des Weiteren steht ein ausreichendes 
Stellplatzangebot im rückwärtigen Bereich der Baufelder 3 und 4 für Geschäftsin-
haber/-betreiber sowie Tagesgäste und Besucher der Läden, Geschäfte und Ga-
stronomischer Einrichtungen bereit.  
 
Am nördlichen Rand des Baufeldes 3 stehen an der Straße Graswarder für den 
Check-In der Feriengäste insgesamt drei Kurzzeitstellplätze zur Verfügung. Diese 
verstehen sich als erster Anlaufpunkt für die ankommenden Besucher, die im Zuge 
der Anmeldung durch das Empfangspersonal der Rezeption auf den der Ferien-
wohneinheit zugeordneten Stellplatz verwiesen werden.  
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Die Stellplatzanzahl wurde gemäß Stellplatzerlass Schleswig Holstein, Anlage 1 
mit folgenden Ansätzen ermittelt und verortet: 
 
Wochenend- und Ferienhäuser 
1 Pkw-Stellplatz / 2 Fahrrad-Stellplätze je Wohnung 
 
Büro- und Verwaltungsräume allgemein 
1 Pkw-Stellplatz je 50 m2 / 1 Fahrrad-Stellplatz je 80 m2 Nutzfläche 
 
Geschäftshäuser mit geringem Besucherverkehr 
1 Pkw-Stellplatz je 50 m2 / 1 Fahrrad- Stellplatz je 100 m2 Verkaufsnutzfläche 
 
Gaststätten von örtlicher Bedeutung 
1 Pkw-Stellplatz je 8-12 Sitzplätze / 1 Fahrrad- Stellplatz je 8 Sitzplätze 
 
Für die Gewerbeeinheiten entlang der Seebrückenpromenade wird hierbei ein ge-
ringer Kfz-Besucherverkehr zugrunde gelegt, weil die Seebrückenpromenade 
hauptsächlich fußläufig frequentiert wird und in das städtische Promenaden- und 
damit auch Radwegenetz gut eingebunden ist. 
 
In der Planzeichnung werden die Flächen für Stellplätze und ihre Zufahrten durch 
eine Linie für Nebenanlagen "Stellplatz" umgrenzt. Sie sind nur innerhalb dieser 
markierten Flächen zulässig. Durch textliche Festsetzung werden nur ebenerdige 
Stellplätze zugelassen und die Ausbildung in Form von Carports oder Garagen 
ausgeschlossen. Dies dient dem Ziel, dass der ruhende Verkehr in einer zurückge-
nommenen baulichen Art untergebracht wird und keine zusätzlichen Gebäudeku-
baturen verursacht. Lediglich im Baugrundstück 1-10 wird durch textliche Fest-
setzung die Ausbildung von Stellplätzen als Tiefgarage und damit auch innerhalb 
der überbaubaren Grundstücksfläche zugelassen. 
 
Für die Ferienhäuser ergibt sich eine dezentrale Verteilung der Stellplätze. Sie 
werden unmittelbar von den Verkehrsflächen aus angebunden. Im Bereich der nur 
3,50 m breiten Einbahnstraßen werden durch eine Tieferstellung auf den Grund-
stücken die erforderlichen Ein- und Ausparkradien gewährleistet. 
 
Durch textliche Festsetzung wird weiterhin geregelt, dass Nebenanlagen wie z.B. 
Abstellräume nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig sind und 
in die Kubatur der baulichen Hauptanlage integriert werden müssen. Dadurch 
sollen die Grundstücksfreiflächen der Ferienanlage von verstreut angeordneten 
Nebenanlagen wie Abstellkammern oder Geräteschuppen freigehalten werden und 
der optische Gesamteindruck sowie die Sichtbeziehungen der jeweiligen Bau-
grundstücke in Richtung Jachthafen gesichert werden. 

2.3.7 Flächen für Gemeinschaftsanlagen 

Die Entsorgung des Mülls soll zentral erfolgen. Hierfür sind vier zentrale Müll-
sammelstandorte im Vorhabengebiet geplant, an denen die Sammlung und Abho-
lung des Abfalls erfolgen soll. Die Flächen werden als Flächen für 
Gemeinschaftsanlagen mit der Zweckbestimmung „Gemeinschafts-Müllstandort“ 
festgesetzt und als eigenständige Flächenkategorie im Baugrundstückschlüssel 
mit einer GRZ-Ausnutzbarkeit von 1,0 geführt, d.h. sie dürfen vollständig versie-
gelt werden. Dies ist aufgrund der Kleinflächigkeit dieser Gemeinschaftsanlagen 
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Dies ist aufgrund der Kleinflächigkeit dieser Gemeinschaftsanlagen vertretbar und 
dem Zweck angemessen. 

2.3.8 Verkehrsflächen und Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 

Die äußere Verkehrserschließung erfolgt über die Straßen Steinwarder und Gras-
warder. Während die Straße Steinwarder bereits durch die städtischen Hochwas-
serschutzmaßnahmen auf einem Niveau NN +2,50 m ausgebaut ist, hat die Straße 
Graswarder derzeit noch ein Geländeniveau von NN +1,50 m. Im Zuge des Vorha-
bens soll die Straße Graswarder zwischen der Einmündung Straße Steinwarder 
über die Kreuzung Seebrückenpromenade hinweg bis zum Beginn des Strandwall-
Biotops nördlich der Straße (etwa bis zur Mitte des Baufeldes 2) nach Osten 
ebenfalls auf ein Niveau von NN +2,50 m angehoben werden. Nach Norden wird 
diese Geländeanhebung durch eine Böschung hochwassersicher ausgeführt. Die 
Maßnahme wird im Durchführungsvertrag geregelt. Im Vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan wird die Straße Graswarder, einschließlich dieser neuen Böschungen, 
als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt. 
 
Die innere Erschließung der Baugebiete erfolgt über als private Verkehrsflächen 
festgesetzte Erschließungsstraßen. Dabei ist jeweils rückwärtig der gewerblich 
genutzten Baufelder 3 und 4 eine private Verkehrsfläche mit einer Fahrbahnbreite 
von 6,00 m im Zwei-Richtungs-Verkehr ausgewiesen, während die Ferienhäuser 
durch eine 3,50 m breite Mischverkehrsfläche im Einbahnstraßensystem erschlos-
sen werden. Zusätzlich zu den Fahrbahnflächen umfassen die privaten Verkehrs-
flächen auch begleitende Versickerungsmulden von 2,00 m Breite. Die privaten 
Verkehrsflächen binden an die öffentlichen Verkehrsflächen Straße Graswarder 
bzw. beim Baufeld 1 auch an die Straße Steinwarder an. Die Zufahrt in die Ein-
bahnstraßen durch die Ferienhausgebiete (Baufelder 1 und 2) soll durch Schran-
ken auf den Nutzerkreis der Ferienanlage beschränkt werden. Die Planstraße hin-
ter dem Baufeld 3 bindet bis an das Grundstück Leu an und sichert diesem 
angrenzenden Grundstück damit eine fahrtechnische Erschließungsoption.  
 
Öffentliche Parkplätze sind entlang der privaten Verkehrsflächen nicht vorgese-
hen. Die privaten Verkehrsflächen sind stets, insbesondere auch für Feuerwehr-
fahrzeuge, frei befahrbar. 
 
Darüber hinaus werden die Ferienhäuser durch private Wege fußläufig erschlossen 
sowie durch einzelne Wege an die Jachthafenpromenade und die Seebrückenpro-
menade angeschlossen. Letztgenannte werden als private Verkehrsflächen beson-
derer Zweckbestimmung "Fußweg" festgesetzt. 
 
Die vorhandene Seebrücken- und Jachthafenpromenade bleiben uneingeschränkt 
öffentlich zugänglich und Fußgängern und Radfahrern vorbehalten. Die Seebrüc-
kenpromenade wie auch ein Verbindungsweg zwischen der Jachthafenpromenade 
und dem Ostseestrand am östlichen Rand des Gebietes werden als öffentliche 
Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung "Fuß- und Radweg" ausgewiesen 
und sichern die öffentliche Durchquerung des Vorhabengebietes. Die Jachthafen-
promenade beinhaltet daneben auch rettungs- und feuerwehrtechnische Funktio-
nen für die Liegeplätze und kann in Notfällen von den dafür erforderlichen Fahr-
zeugen befahren werden. 
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Die feuerwehrtechnische Anbindung der Jachthafenpromenade wird mittels einer 
Feuerwehrüberfahrt in Höhe von Steg 12 gesichert, die durch das Vorhabengebiet 
zwischen den Baugrundstücken 2-27 und 2-28 führt und an die private Erschlie-
ßungsstraße im Baufeld 2 anbindet. Die Fläche wird als private Verkehrsfläche 
besonderer Zweckbestimmung "Feuerwehrüberfahrt" festgesetzt. Sie kann mit 
entsprechend tragfähigem Unterbau auch in einer geschotterten Ausführung her-
gestellt werden und wird sich dadurch in das Dünenbild der Grundstücksfreiflä-
chen zurückgenommen einfügen. 

2.3.9 Ver- und Entsorgung 

Trinkwasser 
Die Trinkwasserversorgung des Plangebietes kann über das vorhandene Wasserver-
sorgungsnetz des Zweckverbandes Ostholstein (ZVO) erfolgen, an die das neu im 
Zuge des Vorhabens zu erstellende Leitungsnetz angeschlossen wird. Für die An-
lage neuer Trinkwasserleitungen und Hausanschlüsse im Vorhabengebiet schließt 
der Vorhabenträger mit dem Versorgungsträger einen Erschließungsvertrag.  
 
Die Hauptleitungen unter den Privaten Verkehrsflächen und, im Querungsbereich 
zwischen den Baufeldern 3 und 4, unter den Baugrundstücken an der Seebrücken-
promenade übernimmt der ZVO und sie werden durch die Eintragung von Lei-
tungsrechten im Grundbuch zugunsten des ZVO gesichert. Der Vorhabenbezogene 
Bebauungsplan setzt für diese privaten Flächen Leitungsrechte fest. 
 
Für die Hausanschlussleitungen auf den Baugrundstücken erfolgt eine privatrecht-
liche Regelung der Duldung. 
 
Derzeit im Vorhabengebiet verlaufende Wasserleitungen zu den Bestandsgebäu-
den, die abgerissen werden, werden durch den Vorhabenträger zurückgebaut.  
 
Sollten Wasserhauptleitungen im Randbereich der Straße Graswarder noch auf 
dem Privatgrundstück des Vorhabenträgers liegen und verlegt werden müssen, 
erfolgt die Kostenregelung zwischen dem Vorhabenträger und dem Grundstücks-
verkäufer. 
 
Die Wasserversorgung angrenzender Grundstücke wie der Seebrücke, des Berliner 
Lagers oder der Häuser auf dem Graswarder erfolgt weiterhin über die in der Stra-
ße Graswarder liegende Hauptleitung. 
 
Die Trinkwasserleitung zum Grundstück Leu muss entlang der Südgrenze des Bau-
grundstücks 1-10 zu Lasten des Grundstücksverkäufers verlegt werden. Auch die 
Leitungssuche geht zu Lasten des Grundstücksverkäufers.  
 
Die Trinkwasserleitung zum Sanitärgebäude 2 muss gegebenenfalls ebenfalls, wo 
sie mit der Vorhabensplanung kollidiert, auf Kosten des Grundstücksverkäufers 
verlegt werden. Die Leitungssuche geht ebenfalls zu Lasten des Grundstücksver-
käufers. 
 
Schmutzwasser 
In der Straße Steinwarder ist eine Abwasserdruckrohrleitung vorhanden, an die 
das Plangebiet angeschlossen werden kann. Für die Anlage neuer Schmutzwasser-
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leitungen und Hausanschlüsse im Vorhabengebiet schließt der Vorhabenträger mit 
dem Versorgungsträger einen Erschließungsvertrag. Der Vorhabenträger baut auf 
seine Kosten die Schmutzwasserentwässerung der Ferienanlage bis zum Übergabe-
punkt an der Straße Steinwarder nach den Regularien des ZVO. Das im Plangebiet 
anfallende Schmutzwasser wird insgesamt der zentralen Kläranlage Lütjenbrode 
zugeführt. Nach Rücksprache mit dem für die Kläranlage Lütjenbrode zuständigen 
Zweckverband Ostholstein (ZVO) sind die Kapazitäten der Kläranlage ausreichend, 
zusätzliche Einträge aus dem Vorhaben aufzunehmen. 
 
Die Hauptleitungen unter den Privaten Verkehrsflächen und, im Querungsbereich 
zwischen den Baufeldern 3 und 4, unter den Baugrundstücken an der Seebrücken-
promenade übernimmt der ZVO und sie werden durch die Eintragung von Lei-
tungsrechten im Grundbuch zugunsten des ZVO gesichert. Der Vorhabenbezogene 
Bebauungsplan setzt für diese privaten Flächen Leitungsrechte fest. 
 
Die Stichleitungen von der Privatstraße bis zum jeweiligen Haus bleiben privat. 
Bei Leitungsverläufen über andere Baugrundstücke erfolgt eine Sicherung durch 
Grundbucheintrag.  
 
Als Übergabepunkt an die Hauptdruckwasserleitung des ZVO wird mit Zustimmung 
der HVB ein Pumpenstandort auf dem Jachthafenstellplatz südlich des Baugrund-
stücks 1-10 eingerichtet, der durch Grundbucheintrag zugunsten des ZVO gesi-
chert wird. 
 
Derzeit im Vorhabengebiet verlaufende Schmutzwasserdruckleitungen vom Gillhus 
und vom Sanitärgebäude 3 gehören dem Grundstückseigentümer/ Vorhabenträger. 
Sie können im Zuge der Aufgabe und des Rückbaus dieser Anlagen zurückgebaut 
werden. Die Wohnmobilentsorgungsstation und deren Anschlussleitung werden 
ebenfalls im Zuge der Aufgabe und des Rückbaus dieser Anlage zurückgebaut. 
 
Die Schmutzwasserleitung von der Seebrücke, die derzeit an die Schmutzwasser-
druckleitung vom Gillhus anbindet, muss zu Lasten des Vorhabenträgers verlegt 
werden. Sie wird an das neue Leitungssystem der Ferienanlage angeschlossen.  
 
Die Schmutzwasserleitung vom Grundstück Leu muss entlang der Südgrenze des 
Baugrundstücks 1-10 zu Lasten des Grundstücksverkäufers verlegt werden. 
 
Die Schmutzwasserleitung vom Sanitärgebäude 2, die das Vorhabengebiet quert, 
muss auf Kosten des Vorhabenträgers zurückgebaut und ein neuer Anschluss im 
Zusammenhang mit der Verlegung der Leitung Leu hergestellt werden.  
 
Die Schmutzwasserdruckleitung vom „Berliner Lager“, die an die Leitung des Gill-
hus anbindet, ist eine Privatleitung. Aufgrund einer fehlenden dinglichen Siche-
rung muss sie zu eigenen Lasten des Eigentümers des „Berliner Lagers“ verlegt 
werden. Eine Verlegung unter die Straße Graswarder sowie ein Neuanschluss an 
das neue Leitungssystem der Ferienanlage sind möglich. Damit kann die Entsor-
gung des Anliegers „Berliner Lager“ sichergestellt werden. Hier ist eine Kosten-
übernahmevereinbarung zwischen dem Vorhabenträger und dem Eigentümer des 
„Berliner Lagers“ zu schließen. 
 
Die Häuser auf dem Graswarder haben keinen Anschluss an die Schmutzwasserlei-
tungen, die im Plangebiet liegen. Die derzeit dort praktizierte Lösung der gere-
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gelten Schmutzwasserentsorgung durch Sammlung und Abfuhr bleibt unverändert 
bestehen. 
 
Niederschlagswasser 
Das im Plangebiet anfallende Niederschlagswasser soll schadlos abgeführt werden.  
 
Im Zuge der Entwurfserarbeitung wurde eine fachgutachterliche Beurteilung einer 
Regenwasserversickerung eingeholt (KED Ingenieure, Geotechnische Stellungnah-
me vom 16.10.2012), die der Begründung zum Vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan beigelegt wird (vgl. Anlage 3). Die Gutachter kommen zu der Einschätzung, 
dass eine Versickerung von Niederschlagswasser über eine Muldenversickerung bei 
den vorliegenden Boden- und Grundwasserverhältnissen eingerichtet werden 
kann.  
 
Sowohl hinsichtlich der Durchlässigkeitsbeiwerte der erkundeten gemischtkörni-
gen Sande als auch der Mächtigkeit des Sickerraums von mind. 1,0 m können die 
Anforderungen an eine ordnungsgemäße Versickerung gemäß der Vorgaben des 
Arbeitsblattes DWA-A 138 eingehalten werden. Hierzu wurde erneut eine fachgu-
tachterliche Beurteilung durch KED-Ingenieure hinzugezogen (vgl. Anlage 6). 
 
Gemäß der fachgutachterlichen Beurteilung ist als Bezugswasserstand für die 
Überprüfung der Mächtigkeit des Sickerraumes nach den Vorgaben des Arbeits-
blattes DWA-A 138 der „mittlere höchste Grundwasserstand“ anzusetzen. Für das 
Plangebiet wird als „mittlerer höchster Grundwasserstand“ der mittlere Wasser-
stand der Ostsee angenommen. Für den Pegel Heiligenhafen wird der mittlere 
Wasserstand im 10-jährigen Mittel der Abflussjahre 2001 bis 2010 mit 
PN +504 cm (PN = NN -4,98) angegeben und liegt damit auf NN +0,06 m. Der 
Grundwasserstand im geplanten Ferienhausgebiet korrespondiert zeitlich verzö-
gert und gedämpft mit dem Ostseewasserstand, so dass der Ostseewasserstand als 
Maximalwert des mittleren höchsten Grundwasserstandes angesetzt wird. Die mit 
den durchgeführten Baugrundaufschlüssen (Kleinrammbohrungen) angetroffenen 
Wasserstände um NN ±0,00 m bestätigen die Annahme. 
 
Die außergewöhnlichen Hochwasserstände der Ostsee mit Werten um NN +1,50 m 
werden bei dieser Betrachtung nicht berücksichtigt, da es sich hierbei um Sonder-
fälle handelt, die nur sehr vereinzelt anzutreffen sind. Zwischen 1940 und 2006 
wurden in Heiligenhafen lediglich 8 Hochwasserereignisse von NN +1,50 m regi-
striert. Derartige Hochwasserstände werden ausschließlich zeitlich begrenzt auf-
treten, so dass das Grundwasser aufgrund der zeitlichen Verzögerung nur ge-
dämpft ansteigen wird und das Erreichen der Maximalwerte des 
Ostseehochwassers als Grundwasserstand im Ferienhausgebiet nicht zu erwarten 
ist. Die außergewöhnlichen Wasserstände bei Hochwasserereignissen werden als 
nicht relevant für die Festlegung des mittleren höchsten Grundwasserstandes 
bewertet. 
 
Die unter Berücksichtigung dieser Randbedingungen berechnete Mächtigkeit des 
Sickerraumes unterhalb der Versickerungsmulden bzw. Versickerungsflächen be-
trägt für die  
 
- Ferienhausgebäude BF 1 und 2 (Traufe Dächer) 
 geplante Geländehöhe Traufkies: NN +2,30 bis +3,20 m,  
 Mächtigkeit Sickerraum: mind. 2,20 m bis 3,10 m 
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- Privatstraßen (begleitende Mulden) 
 geplante Geländehöhe Versickerungsmulde Unterkante: NN +1,50 bis +1,70 m,  
 Mächtigkeit Sickerraum: mind. 1,40 bis 1,60 m 
 
Die Vorgaben des DWA-Arbeitsblattes (Mindestmächtigkeit 1 m) werden danach 
eingehalten. 
 
Im Zuge der Fortschreibung der Vorhabensplanung wurden die erforderlichen Mul-
dengrößen berechnet. Die erforderlichen Flächen stehen auf den Baugrundstücken 
und in Form von die privaten Verkehrsflächen begleitenden Mulden zur Verfügung 
und sind im Vorhaben- und Erschließungsplan dargestellt. 
 
Im Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplan regelt eine Festsetzung, dass 
die Baugrundstücke der Baufelder 1 und 2 sowie die privaten Verkehrsflächen das 
anfallende Niederschlagswasser durch Versickerung entsorgen. Für die übrigen 
Baugrundstücke der Baufelder 3, 4 und 5 mit gewerblicher Nutzung entlang der 
Seebrückenpromenade ist aufgrund des höheren Versiegelungsgrades die Entsor-
gung des Niederschlagswassers durch Regenwasserkanäle vorgesehen, die an den 
Regenwasserauslauf an der Jachthafenpromenade angebunden werden und in den 
Jachthafen (Gewässer II. Ordnung) entwässern. 
 
Derzeit im Vorhabengebiet verlaufende Regenwasserleitungen, die südlich parallel 
zur Straße Graswarder liegen, werden verlegt. Die Kosten der Umverlegung trägt 
der Grundstücksverkäufer. Damit erfolgt eine Sicherstellung der Niederschlagswas-
serentwässerung für die öffentliche Straße Graswarder.  
 
Der nördlich der Straße Graswarder gelegene Parkplatz westlich der Seebrücken-
promenade ist derzeit nicht und soll auch zukünftig nicht an diese Regenentwäs-
serung angeschlossen werden. Er wird über Sickerschächte entwässert.  
 
Energieversorgung 
Die Stromversorgung erfolgt durch die E.ON Hanse AG bzw. SH Netz AG. Der Be-
darf der Ferienanlage, von 650 A, Vorhaltung 450 KVA gemäß vorgenommener 
Berechnungen im Rahmen der Vorplanung (Ingenieurbüro Herrmann 2012), kann 
über das Stadtnetz abgedeckt werden. Eventuell wird ein Trafo 630 KVA im Vor-
habengebiet erforderlich. Der mögliche Standort ist im Vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan symbolisch verortet.  
 
Für die Anlage neuer Stromleitungen und Hausanschlüsse im Vorhabengebiet 
schließt der Vorhabenträger mit dem Versorgungsträger einen Erschließungsver-
trag.  
 
Im Vorhabengebiet, parallel zur Straße Graswarder sind eine Mittel- und eine Nie-
derspannungsleitung vorhanden. Diese Leitungen sind aus dem Vorhabengrund-
stück unter die Straße Graswarder zu verlegen. 
 
Die zur Versorgung des Vorhabengebietes neu erforderlichen Leitungen unter den 
Privatstraßen und die Hausanschlüsse werden gemäß den Vorabsprachen zum 
Erschließungsvertrag durch den Leitungsträger hergestellt.  
 
Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan setzt für die Hauptleitungen unter den 
privaten Verkehrsflächen und, im Querungsbereich zwischen den Baufeldern 3 und 
4, unter den Baugrundstücken an der Seebrückenpromenade Leitungsrechte fest. 
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Vorhandene Leitungen zu den aufzugebenden Gebäuden (Gillhus, Sanitär 3, Hüt-
ten am Jachthafen) werden durch den Vorhabenträger zurückgebaut bzw. können 
nach Abschaltung im Boden verbleiben. 
 
Die Lage der Stromleitung zum Grundstück Leu ist unklar. Die Kosten einer gege-
benenfalls erforderlichen Umverlegung tragen der Vorhabenträger bzw. der Grund-
stücksverkäufer.  
 
Gasversorgung 
In den Straßen Steinwarder und Graswarder (bis Höhe Gillhus) ist eine neue Gas-
leitung durch den Zweckverband Ostholstein (ZVO) verlegt. Die Inbetriebnahme 
soll im April 2013 erfolgen. Das Vorhabengebiet kann an diese Leitungen ange-
schlossen werden. Die Wärmeversorgung der Ferienanlage soll durch Gas-
Brennwertheizgeräte erfolgen. 
 
Für die Verlegung neuer Gasleitungen und Hausanschlüsse im Vorhabengebiet 
schließt der Vorhabenträger mit dem Versorgungsträger einen Erschließungsver-
trag.  
 
Die Hauptgasleitungen unter den Privaten Verkehrsflächen und, im Querungsbe-
reich zwischen den Baufeldern 3 und 4, unter den Baugrundstücken an der See-
brückenpromenade übernimmt der ZVO und sie werden durch die Eintragung von 
Leitungsrechten im Grundbuch zugunsten des ZVO gesichert. Der Vorhabenbezo-
gene Bebauungsplan setzt für diese privaten Flächen Leitungsrechte fest. 
 
Für die Hausanschlussleitungen auf den Baugrundstücken erfolgt eine privatrecht-
liche Regelung der Duldung. 
 
Telekommunikationsanlagen 
In der Straße Graswarder ist ein Informationskabel der TELEKOM vorhanden. Not-
wendige Kapazitäten werden von der TELEKOM i.d.R. ohne Baukostenzuschuss 
aufgebaut. Diese sind für die gewerblichen Einheiten beidseits der Seebrücken-
promenade auf jeden Fall erforderlich. Die erforderlichen Anschlüsse und Leitun-
gen zur Versorgung des Vorhabengebietes werden im Zuge der Genehmigungspla-
nung ermittelt und zwischen dem Vorhabenträger und dem Leitungsträger 
abgestimmt. 
 
Vorhandene Telefon-Leitungen zu den aufzugebenden Gebäuden (Gillhus, Sanitär 
3, Hütten am Jachthafen) werden durch den Vorhabenträger zurückgebaut bzw. 
können nach Abschaltung im Boden verbleiben. 
 
Die Lage der Telefon-Leitung zum Grundstück Leu und zum Sanitärgebäude 2 ist 
zu klären. Die Kostenregelung einer gegebenenfalls erforderlichen Umverlegung 
erfolgt zwischen dem Vorhabenträger, dem Grundstücksverkäufer und dem Lei-
tungsträger.  
 
Brandschutz 
Gemäß Erlass des Innenministeriums vom 24.08.1999 ist eine Löschwasserkapazi-
tät von 48 bzw. 96 m³/h für zwei Stunden im Umkreis von 300 m nachzuweisen. 
Inzwischen liegt ein Schreiben des ZVO vom 15.04.2013 vor, dass die erforderli-
che Löschwasserkapazität von 96 m3/h über einen Zeitraum von 2 Stunden sicher-
gestellt ist. Das Schreiben liegt der Begründung als Anlage 9 bei. 
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Hinsichtlich des Brandschutzkonzeptes wurden bisher folgende Aspekte in der 
Planung berücksichtigt: 
 
Die feuerwehrtechnische Erschließung des Plangebietes wird über die geplanten 
Privatstraßen und die angrenzenden Straßen Steinwarder und Graswarder gewähr-
leistet. Die feuerwehrtechnische Anbindung der Jachthafenpromenade, die derzeit 
bereits durch Feuerwehrfahrzeuge bis zum Steg 12 befahren werden kann und hier 
eine Überfahrt zur Straße Graswarder besitzt, wird mittels einer Feuerwehrüber-
fahrt durch das Vorhabengebiet zwischen den Baugrundstücken 2-27 und 2-28 an 
die private Erschließungsstraße im Baufeld 2 angebunden und dadurch gesichert. 
Die erforderlichen Querschnitte und Radien der privaten Verkehrsflächen sind im 
Entwurf berücksichtigt.  
 
Die privaten Verkehrsflächen sind im Vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit 
einem Fahrrecht zugunsten u.a. von Feuerwehr und Rettungsfahrzeugen belegt. 
 

Abbildung 12: Durch Feuerwehr befahrbare private Verkehrsflächen 

 
 
Da die Entfernung von den geplanten Gebäuden zu den privaten und öffentlichen 
Verkehrsflächen weniger als 50 m beträgt und die Brüstungshöhen der geplanten 
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Bebauung 8 m nicht übersteigen wird, sind keine Aufstell- und Bewegungsflächen 
vorgesehen.  
 
Vor dem Hintergrund der für Teile der Ferienhausbebauung angestrebten und im 
Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans auch festgesetzten weichen 
Bedachung mit Reet in den Baufelder 1 und 2 wurden die hinsichtlich Brandbean-
spruchung der Dächer gemäß § 33 Landesbauordnung (LBO) zu beachtenden Vor-
gaben im Entwurf berücksichtigt.  
 
Alle Reetdachhäuser halten die Gebäudeklasse 2 ein (gem. § 2 LBO sind dies Ge-
bäude mit einer Höhe bis zu 7 m und nicht mehr als zwei Nutzungseinheiten von 
insgesamt nicht mehr als 400 m2).  
 
Nach § 33 Abs. 2 Satz 2 LBO können für Ferienwohngebäude der Gebäudeklassen 
1 und 2 die einzuhaltenden Abstände verringert werden. Die Dächer der Gebäude 
müssen dann  
1. einen Abstand von der Grundstücksgrenze von mindestens 6 m, 
2. von Gebäuden auf demselben Grundstück mit harter Bedachung einen Ab-

stand von mindestens 9 m, 
3. von Gebäuden auf demselben Grundstück mit Bedachungen, die die Anfor-

derungen nach Absatz 1 nicht erfüllen, einen Abstand von mindestens 12 m 
einhalten.  
 
Der Fall Nr. 1 tritt in der Planung auf und wurde bei der Bildung der Bau-
grundstücke und der Anordnung der Gebäude auf denselben berücksichtigt. Zwi-
schen den geplanten Gebäuden mit weicher Bedachung und solchen mit harter 
Bedachung, die auf verschiedenen Grundstücken liegen, wurde weiterhin ein Min-
destabstand von 9 m in der Planung berücksichtigt. 
 
Im Zuge der Genehmigungsplanung wird das beschriebene Brandschutzkonzept 
durch einen Brandschutzgutachter zu bestätigen sein. 
 
Müllentsorgung 
Die privaten Erschließungsstraßen berücksichtigen die für Müllfahrzeuge bis 26 
Tonnen erforderlichen Durchfahrtbreiten und Kurvenradien. Ein tragfähiger Aus-
bau wird im Zuge der Genehmigungsplanung berücksichtigt. Stichstraßen sind 
nicht vorgesehen, weshalb die Anlage von Wendeplätzen nicht erforderlich ist. 
 
Die Entsorgung des Mülls soll zentral erfolgen. Hierfür sind vier zentrale Müll-
sammelstandorte im Vorhabengebiet geplant, an denen die Sammlung und Abho-
lung des Abfalls erfolgen soll. 

2.3.10 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 

Auf den an die Seebrückenpromenade angrenzenden Grundstücksflächen werden 
bis zur geplanten Bebauungskante der Baufelder 3 und 4 Gehrechte zugunsten der 
Allgemeinheit ausgewiesen. Damit wird sichergestellt, dass die Promenadenfunk-
tion entsprechend dem Erfordernis im Zuge der baulichen Entwicklung verbreitert 
wird und die öffentliche Nutzbarkeit in der gesamten Breite für Fußgänger und 
Rdafahrer sichergestellt ist.  
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Auf den privaten Verkehrsflächen werden (mit Ausnahme der Bereiche für Versic-
kerungsmulden) Fahrrechte ausgewiesen zugunsten von Grundstücksanliegern, 
Feuerwehr, Not- und Rettungsfahrzeugen, Müllabfuhr sowie Ver- und Entsorgungs-
trägern. Damit werden wesentliche Verkehrteilnehmer zugelassen, gleichzeitig 
aber der allgemeine Fahrzeugverkehr nicht ermöglicht. Die Regelung wird voraus-
sichtlich über eine Beschilderung sowie mittels Schrankenregelung, zu dem nur 
der beschriebene Teilnehmerkreis Zugang erhält, umgesetzt. 
 
Weiterhin werden die privaten Verkehrsflächen (mit Ausnahme der Bereiche für 
Versickerungsmulden) mit unterirdischen Leitungsrechten zugunsten der zustän-
digen Ver- und Entsorgungsträger belegt. Im Querungsbereich des neuen Lei-
tungsnetzes für das Vorhabengebiet zwischen den Baufelder 3 und 4 wird dieses 
Leitungsrecht auch auf Teilen der Baugrundstücke 3-15, 5-29 und 2-30 ausgewie-
sen. Damit werden die Erschließungsleitungen, die auch nach der Herstellung bei 
den Leitungsträgern verbleiben, sowie Wartungsaufgaben gesichert. 

2.3.11 Vorkehrungen zum Schutz, zur Vermeidung oder zur Minderung schäd-
licher Umweltauswirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes 

Bei den für den Urlaubsaufenthalt vorgesehenen Ferienhäusern und Ferienwoh-
nungen im Vorhabengebiet ist eine Empfindlichkeit gegenüber Lärmimmissionen 
zu beachten. Hier ist eine Einhaltung oder Unterschreitung der schalltechnischen 
Orientierungswerte der DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) für die Nutzungs-
formen "reine Wohngebiete, Wochenendhausgebiete, Ferienhausgebiete" von tags 
50 dB und nachts 40 dB bzw. 35 dB wünschenswert, um die mit der Eigenart des 
betreffenden Baugebietes verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor 
Lärmbelastungen zu erfüllen.  
 
Die Orientierungswerte gelten für die städtebauliche Planung insbesondere im 
Hinblick auf Verkehrsimmissionen. Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der 
niedrigere für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm gelten. 
 
Das Plangebiet ist von verschiedenen Nutzungen umgeben, die Geräuschemissio-
nen verursachen. Deren Auswirkungen im Hinblick auf die geplante schutzbedürf-
tige Nutzung "Ferienwohnen" werden im Folgenden allgemein eingeschätzt.  
 
Geräuschauswirkungen durch Verkehr auf öffentlichen Straßen, öffentlichen 
Parkplätzen und privaten Jachthafen-Stellplätzen 
Für die Flächen des Plangebietes sind aufgrund der geringen Verkehrsbelegung 
keine relevanten Geräuschimmissionen aus dem öffentlichen Verkehr auf den 
Straßen Steinwarder bzw. Graswarder zu erwarten. 
 
Auch die Nutzung der nördlich der Straße Graswarder liegenden öffentlichen Park-
plätze, die hauptsächlich tagsüber frequentiert werden, lässt aufgrund des 
geringen Anteils an Parkplätzen in der Nähe des Vorhabens sowie des Abstandes 
der geplanten Bebauung keine relevanten Geräuschimmissionen von Seiten dieser 
Nutzung erwarten. Das gleiche gilt für den südlich des Vorhabens liegenden 
Jachthafen-Stellplatz. 
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Geräuschauswirkungen durch den Jachthafen 
In der östlich des Vorhabengebietes gelegenen Bucht befinden sich ca. 
1.000 Liegeplätze für Segelboote und Jachten, die sich auf insgesamt 14 Stege 
verteilen. Durch die Nutzung des Jachthafens entstehen Geräusche durch das Ein- 
und Ausfahren der Schiffe unter Motor sowie durch das Klappern der Fallen der an 
den Liegeplätzen liegenden Segelboote.  
 
Das Ein- und Ausfahren der Jachten unter Motor kann hinsichtlich der Geräusch-
auswirkungen auf benachbarte Nutzungen als von untergeordneter Bedeutung 
eingestuft werden.  
 
Geräuschbelastungen sind jedoch durch das Klappern von Fallen bei bestimmten 
Windsituationen zu erwarten. Hierzu erfolgte eine schalltechnische Untersuchung 
durch GORITZKA AKUSTIK (Ingenieurbüro für Schall- und Schwingungstechnik, Im-
missionsschutz, Bauphysik, Raum- und Elektroakustik), die als Anlage 7 der Be-
gründung beigelegt ist. Aus Messungen des TÜV Nord im August 2005 liegen 
Schallleistungspegel für das Fallenklappern vor, die einer Schallausbreitungsbe-
rechnung zugrunde gelegt wurden. Im Ergebnis wird für den empfindlicheren 
Nachtzeitraum bei den betrachteten repräsentativen Immissionsorten der Orien-
tierungswert der DIN 18005 von 40 dB(A) ausschließlich an den unmittelbar dem 
Emissionsort zugewandten Fassaden der ersten Baureihe zum Jachthafen rechne-
risch überschritten. Bei den Längsfassaden ergibt sich bereits ein um 5 dB gerin-
gerer Beurteilungspegel. In Ergänzung zur DIN 18005 wird von den Fachgutachern 
aufgrund des Nutzungscharakters des Jachthafens weiterhin die Sportanlagen-
lärmschutzverordnung (18. BImSchV) herangezogen, die ebenfalls nachts einen 
Immissionsrichtwert von 40 dB(A) vorsieht, zusätzlich jedoch eine Überschreitung 
von 10 dB zulässt für seltene Ereignisse, die in Folge des Betriebs einer Sportan-
lage an höchstens 18 Kalendertagen eines Jahres auftreten. Der Immissionsricht-
wert für seltene Ereignisse wird in der Berechnung an allen repräsentativen Im-
missionsorten eingehalten. Die Fachgutachter führen aus, dass vor dem 
Hintergrund dieser Einordnung aufgrund der zeitlich begrenzten Nutzungsdauer 
der Ferienhäuser die benachbarte Nutzung von „Segelhafen“ und „Ferienhausanla-
ge“ vertretbar erscheint.  
 
Auch die Fachgutachter betonen, dass das Klappern der Fallen durch ausreichende 
Befestigung unterbunden werden kann, weshalb in der Regel nur ein gewisser 
Anteil der Schiffe entsprechende Geräusche verursachen wird. Gleichzeitig ist die 
Geräuschimmission im Plangebiet aus Fallenklappern abhängig von der Windstärke 
und Windrichtung.  
 
Geräuschauswirkungen durch gewerbliche Nutzungen 
Relevante Geräuschemissionen durch gewerbliche Nutzungen, die auf das Vorhab-
engebiet einwirken können, sind nicht erkennbar. 
 
Schutzmaßnahmen 
Zwar kann es durch das Fallenklappern seitens des Jachthafens zeitweise zu deut-
lichen Geräuschimmissionen kommen. Im vorliegenden Fall wird jedoch darauf 
abgestellt, dass eine Erheblichkeit der Lärmbelästigung nicht nur von der Laut-
stärke der Geräusche abhängt, sondern auch wesentlich von der Einstellung der 
Betroffenen zu der Geräuschquelle. Für die Ferienbebauung ist hierbei von Bedeu-
tung, dass sie zum Einen nur einem temporären Aufenthalt der Gäste dient und 
kein Ruhebedürfnis wie bei ständigem Aufenthalt in einem allgemeinen Wohnge-
biet angesetzt werden kann. Zum Anderen wird davon ausgegangen, dass die 
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Gäste sich aufgrund des maritimen Ambientes der Ferienanlage für diesen Aufent-
haltsort in unmittelbarer Nähe zum Hafen entscheiden, und damit auch bewusst 
gewisse Geräuschkulissen (Möwengeschrei, Fallenklappern von Segelbooten, 
Windgeräusche) verbinden und nicht als Störung ansehen. 
 
Zeitlich begrenzt auftretende schalltechnische Konflikte bei windigen Wetterlagen 
durch das Fallenklappern werden entsprechend dahingehend abgewogen, dass ein 
ausreichender Schutz der Ferienanlage mit dem Schließen von Fenstern erreicht 
werden kann. Hierzu führt das Fachgutachten von GORITZKA AKUSTIK aus, dass be-
reits aufgrund der aktuellen Energieeinsparverordnung in die Ferienhäuser Fenster 
einzubauen sind, die aufgrund ihres Dämmvermögens gleichzeitig mindestens der 
Schallschutzklasse 2 genügen (bewertetes Schalldämm-Maß R´w = 30 bis 34 dB). 
Bei geschlossenen Fenstern dieser Schallschutzklasse sind die einzuhaltenden 
Beurteilungspegel mit Sicherheit zu erreichen. Für Schlafräume können erforderli-
chenfalls Lüftungseinrichtungen eingebaut werden. Dies ist abhängig von der 
Grundrissgestaltung und kann daher auf der nachfolgenden Ebene des Genehmi-
gungsverfahrens gelöst werden. Außensitzbereiche werden bei derartigen windi-
gen Wetterlagen in der Regel nicht genutzt. 
 
Spezielle Festsetzungen zum Lärmschutz für die geplante Ferienbebauung werden 
daher nicht für erforderlich gehalten. 

2.3.12 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft 

Die Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers wird für die Baufelder 1 
und 2 sowie die privaten Verkehrsflächen und die privaten Verkehrsflächen be-
sonderer Zweckbestimmung festgesetzt, um Beeinträchtigungen des Wasserhaus-
haltes soweit wie möglich zu verringern. Die Festsetzung sichert, dass das auf den 
Baugrundstücksflächen der Baufelder 1 und 2 sowie den versiegelten privaten 
Verkehrsflächen anfallende Niederschlagswasser dem Naturraum wieder zugeführt 
wird. Der sandige Untergrund ist dafür grundsätzlich geeignet und die oberflächi-
ge Versickerung über eine belebte Bodenschicht (Mulden) berücksichtigt den im 
Plangebiet zu erwartenden geringen Grundwasserflurabstand (vgl. auch Kapitel 
2.3.9). Eine ausreichende Flächenverfügbarkeit für eine Muldenversickerung ist 
sowohl auf den Baugrundstücken als auch entlang der privaten Verkehrsflächen 
gewährleistet. 
 
Die Baufelder 3, 4 und 5 werden von dieser Regelung ausgenommen, weil hier für 
eine Versickerung aufgrund des hohen Versiegelungsgrades der Grundstücke keine 
ausreichenden Flächen zur Verfügung stehen. Die Entsorgung des Niederschlags-
wassers ist hier durch Regenwasserkanäle vorgesehen, die an das städtische Re-
genwasserkanalnetz angebunden werden, welches in der Seebrückenpromenade 
verläuft und in den Jachthafen (Gewässer II. Ordnung) entwässert. 

2.3.13 Anpflanzungen 

An den in der Planzeichnung festgesetzten Standorten sind auf den Bau-
grundstücken der Baufelder 3 und 4 parallel zu den Planstraßen A und B hoch-
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stämmige Bäume zu pflanzen. Die Anpflanzungen dienen der Gliederung der Stell-
platzpakete und schaffen jeweils eine Baumreihe entlang der Planstraßen. Die 
Baumart wird in den Gestalterischen Festlegungen der Anlage 5 zum Durchfüh-
rungsvertrag geregelt. 
 
Durch zeichnerische und textliche Festsetzung werden 5 m breite Flächen zum 
Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern entlang der südlichen Plangebietsgrenze 
auf dem Baugrundstück 1-10 zum benachbarten Jachthafenstellplatz sowie ent-
lang der Straßen Steinwarder und Graswarder auf den Baugrundstücksflächen 
festgesetzt. Die Anpflanzungen dienen der Entwicklung einer dichten Gehölzkulis-
se und tragen dazu bei, die neue Ferienwohnanlage zu den öffentlichen Straßen 
hin sowie zum südlich benachbarten Stellplatz zu begrünen und abzuschirmen. Im 
Nordosten, im Übergangsbereich zu den Dünen und dem Strandwallbiotop auf der 
gegenüberliegenden Straßenseite wird auf diesen Anpflanzungsstreifen entlang 
der Straße Graswarder verzichtet. Hier soll der offene Landschaftscharakter der 
Dünen und Grau-/Braundünen miteinander verbunden werden. Die zulässigen 
Gehölzarten für die Anpflanzungen werden in den Gestalterischen Festlegungen 
der Anlage 5 zum Durchführungsvertrag geregelt. Die darin aufgeführten stand-
ortgerechten und einheimischen Arten sichern eine landschaftstypische Eingliede-
rung und fördern die ökologische Qualität der geplanten Anpflanzungen. 
 
Die textlichen Festsetzungen zur Mindestbepflanzung der Baugrundstücke mit 
Bäumen stellen sicher, dass das Vorhabengebiet ein Grundgerüst an Großgrün und 
damit ein attraktives Orts- und Landschaftsbild erhält. Das neue Landschaftsbild 
soll durch Kiefern- und Eichenüberstandene Grau- und Braundünen gekennzeich-
net sein. Auch hier werden die zulässigen Gehölzarten für die Anpflanzungen in 
den Gestalterischen Festlegungen der Anlage 5 zum Durchführungsvertrag gere-
gelt, wodurch wiederum standortgerechte und einheimische Arten vorgegeben 
werden.  
 
Daneben wird bei den zulässigen Gehölzarten in der Anlage 5 zum Durchführungs-
vertrag auch die Österreichische Schwarz-Kiefer (Pinus nigra var. austriaca) aufge-
führt. Sie ist zwar keine einheimische Gehölzart, wurde jedoch in diese Liste mit 
aufgenommen, weil sich in der Umgebung auf dem Steinwarder bereits an ver-
schiedenen Stellen Anpflanzungen dieser Art befinden, die Baumart aufgrund 
ihrer Krone eine besondere Prägung des Landschaftsbildes bewirkt, die Art eine 
bessere Salzverträglichkeit zeigt und in der Vergangenheit gute Anwuchserfolge 
erzielt wurden. 
 
Durch textliche Festsetzung wird weiterhin für die Baugrundstücke der Baufelder 
1 und 2 vorgegeben, die verbleibenden Grundstücksfreiflächen im Charakter einer 
"Grau- und Braundüne" zu bepflanzen. Auch hierzu werden präzisierende Listen 
der zu verwendenden Pflanzenarten in den Gestalterischen Festlegungen der An-
lage 5 zum Durchführungsvertrag geregelt. Die Artenauswahl ist geeignet eine 
durch Strandhafer geprägte, jedoch auch mit Trockenrasenelementen und niedri-
gen Sträuchern angereicherte, vielfältige Vegetationsdecke zu entwickeln, die das 
Außenerscheinungsbild der Ferienanlage maßgeblich prägen, für eine Integration 
in die umgebende Landschaft der Dünen Richtung Graswarder sorgen und auch 
ökologische Lebensraumfunktionen für die Tier- und Pflanzenwelt übernehmen 
wird. Die Vorgabe und Einschränkung der zulässigen Pflanzenarten ist hier wich-
tig, um dieses neue Landschaftsbild langfristig zu sichern. 
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Mit den festgelegten Anpflanzungen werden insgesamt positive ökologische Wir-
kungen gesichert, Lebensräume für die Tierwelt entwickelt und das Plangebiet 
hinsichtlich des Orts- und Landschaftsbildes neu gestaltet und damit in die Land-
schaft eingebunden. Die Maßnahmen besitzen dadurch auch Wirksamkeit hin-
sichtlich des Ausgleichs von Eingriffen in Natur und Landschaft. 
 
Die Begrünungs- und Grünerhaltungs-Festsetzungen sind auch aus städtebauli-
chen Gründen erforderlich, weil sie der Sicherung des Landschaftscharakters, in 
dem die baulichen Anlagen liegen werden, dienen. Die Erhaltung des Orts- und 
Landschaftsbildes erfordert im vorliegenden Fall aufgrund der Besonderheit des 
Naturraumes des Nehrungshakens Steinwarder eine Vorgabe und Eingrenzung der 
zulässigen Gehölzarten in entsprechenden Pflanzlisten, um einen naturraumtypi-
schen Bewuchs in der Küstenzone zu erreichen.  
 
Die festgesetzten Pflanzqualitäten dienen als Mindeststandards der Sicherstel-
lung, dass die Pflanzungen kurz- bis mittelfristig das angestrebte städtebaulich 
wirksame Wuchsbild erreichen. Die Anpflanzungen sind dauerhaft zu erhalten, zu 
pflegen und bei Abgang zu ersetzen. 
 
Die oben aufgeführten Anpflanzungen können als Ersatzbaumpflanzung gemäß 
der Baumschutzsatzung der Stadt Heiligenhafen für notwendige Fällungen ange-
rechnet werden. Aufgrund des angestrebten durch Kiefern und Eichen geprägten 
Gehölzbildes wird zusätzlich durch textliche Festsetzung geregelt, dass bestimmte 
Nadelgehölzbaumarten wie die Österreichische Schwarz-Kiefer (Pinus nigra var. 
austriaca) und die Wald-Kiefer (Pinus sylvestris) sowie die Weidenarten Silber-
Weide (Salix alba) und Sal-Weide (Salix caprea) abweichend von der Baumschutz-
satzung der Stadt Heiligenhafen als gleichwertige und standortgerechte Gehölzar-
ten bei Ersatzpflanzungen angerechnet werden können. 

2.3.14 Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich 

Gemäß der im Umweltbericht durchgeführten Eingriffs-Ausgleichs-Betrachtung 
werden die flächigen Anpflanzungen am Gebietsrand und die im Charakter von 
"Grau- und Braundünen" herzustellenden Grundstücksfreiflächen der Baufelder 1 
und 2 als ausgleichswirksam angerechnet und übernehmen gebietsintern einen 
Teil der erforderlichen Kompensation.  
 
Der zusätzlich noch gemäß der Eingriffs-Ausgleichs-Betrachtung ermittelte flä-
chenhaft erforderliche Ausgleich von 3.663 qm erfolgt außerhalb des Geltungsbe-
reiches.  
 
Hierzu wird auf durch die Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH und Co. KG 
vorbereitete und durchgeführte Biotopaufwertungen auf dem Steinwarder zurück-
gegriffen, die für zukünftige naturschutzfachliche Kompensationsmaßnahmen 
nach Bauplanungsrecht bereits durchgeführt und mit der Unteren Naturschutzbe-
hörde des Kreises Ostholstein abgestimmt sind (Antrag vom 28.02.2012; Az. 802-
04). Ähnlich wie bei einem Ökokonto werden 3.663 qm aus diesem Maßnahmen-
pool „abgebucht“ und durch einen Gestattungsvertrag zwischen den Heiligenha-
fener Verkehrsbetrieben GmbH & Co. KG und der Primus Marina Resort Heiligenha-
fen GmbH dem Vorhaben zugeordnet und gesichert. Die Biotopaufwertungen auf 
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dem Steinwarder bestehen insbesondere aus der Beseitigung von Kartoffelrosen 
und der Neubepflanzung mit Strandhafer auf dem strandbegleitenden Dünenzug. 
 
Die Kosten für den internen und externen Ausgleich übernimmt der Vorhabenträ-
ger. Die Regelung erfolgt im Durchführungsvertrag.  
 
In der Gesamtwürdigung von dargestelltem Eingriff und Ausgleich erscheinen die 
im Umweltbericht aufgeführten Minderungsmaßnahmen sowie die gebietsinternen 
Kompensationsmaßnahmen und der externe Ausgleich in ihrem Gesamtumfang als 
angemessen und erforderlich, so dass zusammenfassend der Ausgleich im Sinne 
der Eingriffsregelung nach Bundesnaturschutzgesetz erbracht ist. 

2.3.15 Hochwasserschutz 

Das Plangebiet wird als überschwemmungsgefährdeter Bereich sowie als Fläche, 
bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen und Sicherungsmaßnahmen 
gegen Überflutung erforderlich sind, gekennzeichnet. 
 
In der von b&o Ingenieure erarbeiteten „Grundlagenermittlung und Darstellung 
des Hochwasserschutzkonzeptes“ (2013) für das Vorhaben Marina Resort Heili-
genhafen werden zur Machbarkeit privater Hochwasserschutzpolder außerhalb der 
öffentlichen Hochwasserschutzlinie folgende Ausführungen gemacht und sind der 
Planung zugrunde gelegt, die auch mit dem LKN weiter abgestimmt wurden (vgl. 
Anlage 4): 
 
Rechtlicher Rahmen 
Nach Generalplan Küstenschutz (GPK) des Landes Schleswig-Holstein sind für 
Maßnahmen der Küstensicherung entsprechend dem Grundsatz des Landeswasser-
gesetzes (LWG) diejenigen verantwortlich, in deren Interesse das Vorhaben liegt. 
Danach werden Küstensicherungsmaßnahmen von Gemeinden, zum Schutz der 
öffentlichen Infrastruktur sowie von sonstige Dritten zum Schutz von privatem 
Eigentum durchgeführt. Im vorliegenden Fall ist das private Eigentum zu schüt-
zen. 
 
Als Hochwasser sind nach der Definition im Wasserhaushaltsgesetz (WHG) Über-
flutungen aus oberirdischen Gewässern oder durch Meerwasser zu verstehen. 
 
Siedlungen in hochwassergefährdeten Gebieten sollten nur bei ausreichend vor-
handenen Schutzvorkehrungen weiterentwickelt werden. 
 
Nach § 68 Abs. 2 LWG ist die Bebauung des Ferienhausgebietes mit Bauten zum 
Küstenschutz ohne Planfeststellungsverfahrens möglich. Der vorhabenbezogene 
B–Plan regelt alle an der Zustimmung beteiligten Behörden. 
 
Nach dem Gesetz tragen diejenigen die Verantwortung für den ordnungsgemäßen 
Zustand der Hochwasserschutz(HWS)-Anlagen, die die Anlage errichtet haben 
(hier der Vorhabenträger und nachfolgende Grundstückseigentümer). 
 
Meeresüberschwemmungen sind wertneutrale Naturereignisse, Gefahr bzw. Risiken 
entstehen dort, wo durch die Nutzung der Küstengebiete als Siedlungs-, Wirt-
schafts- und Erholungsraum ein Schadenspotential erzeugt werden kann. 
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Ein Risiko ergibt sich aus der Eintrittswahrscheinlichkeit und dem Schadensaus-
maß der Ereignisse. Ein Restrisiko des Versagens der geplanten Küstenschutzanla-
ge besteht immer. 
 
Dieses Restrisiko kann man durch Beachtung folgender Randbedingungen mini-
mieren: 
 
- Abschätzung des Gefahrenpotentials am Planungsgebiet 
- Verhaltensvorsorge nach Bau der HWS-Anlage 
- Notfallmaßnahmen zu Gefahrenabwehr 
- Wiederherstellung von durch Hochwasser-Ereignisse beschädigten Anlagen 
- Überwachung der hergestellten HWS-Anlagen 
 
Dieses Ziel „Siedlungen in hochwassergefährdeten Gebieten bei ausreichend vor-
handenen Schutzvorkehrungen zu bauen“ wird mit dem erarbeiteten Vorschlag 
zum Hochwasserschutzkonzept für das Vorhaben Marina Resort Heiligenhafen 
erbracht und im Folgenden erläutert. 
 
Beurteilung der Gefahrensituation 
Wasserstände 
Der höchste gemessene Wasserstand ist 1872 am Pegel Travemünde nach einem 
zeitlich entwickelten Starkwindfeld gemessen worden. Daraus ableitend wird der 
Bemessungswasserstand für das Ostseegebiet Heiligenhafen auf +3,00 m über 
Normal Null (NN) angenommen und ist im Generalplan Küstenschutz festgelegt. 
 
An der Ostseeküste sind die Wasserstände bei Sturmflut wie folgt maßgebend: 
 
- leichte Sturmflut  1,00 bis 1,25 m über NN 
- mittlere Sturmflut  1,25 bis 1,50 m über NN 
- schwere Sturmflut  1,50 bis 2,00 m über NN 
- sehr schwere Sturmflut  > 2,00 m über NN 
 
Gemessene Wasserstände in den letzten Jahren 
Aus dem aktuellen Generalplan Küstenschutz (GPK) sind folgende Hochwasserer-
eignisse zu entnehmen: 
� - HW 200  +2,06 m über NN 
� - 04.01.1954  +1,74 m über NN 
� - 15.02.1979  +1,54 m über NN 
� - 04.11.1995  +1,85 m über NN 
� - 21.02.2002  +1,46 m über NN 
� - 01.11.2006  +1,86 m über NN 
 
Das markante Sturmereignis Daisy im Januar 2010, welches starke Beschädigun-
gen an Küstenschutzanlagen an der Ostsee hervorrief, hat in Heiligenhafen am 
Jachthafen lediglich zu erhöhten Wasserständen bis zu +1,40 m über NN geführt. 
Die Wetterlage wurde damals bestimmt durch Stürme von Ost bzw. Südost.  
 
Aus einer Konzeptplanung 2007 für die Stadt Heiligenhafen (aufgestellt Ingeni-
eurbüro Wald und Kunath) sind folgende Hochwasserstände nach Wiederkehrin-
tervallen angegeben. Die Basisdaten dazu sind von dem Bundesamt für Seeschiff-
fahrt und Hydrografie (BSH) aus 2001 entnommen: 
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Wiederkehrintervall  T = 5 Jahre  +1,32 m über NN 
Wiederkehrintervall  T = 10 Jahre  +1,49 m über NN 
Wiederkehrintervall  T = 20 Jahre  +1,66 m über NN 
Wiederkehrintervall  T = 50 Jahre  +1,88 m über NN 
Wiederkehrintervall  T = 100 Jahre  +2,04 m über NN 
 
Anmerkung: Die geplante HWS Anlage für das Planungsgebiet wird auf +2,50 m 
über NN vorgeschlagen und liegt über dem im 100 jährigen Wiederkehrintervall 
theoretisch angenommenen Wassertand, der eintreten könnte. 
 
Empfohlene Bauhöhen zur Minimierung der Hochwassergefahr 
Für bauliche Anlagen in hochwassergefährdeten Gebieten an der Ostsee werden 
folgende Mindesthöhen empfohlen: 
�  
- Fluchtwege und Fluchträume auf mind. NN + 3,50 m 
- Räume mit Wohnzwecken auf mind. NN + 3,50 m 
- Räume mit gewerblicher Nutzung auf mind. NN + 3,00 m 
- Lagerung wassergefährdender Stoffe auf mind. NN + 3,50 m 
 
In Anbetracht der örtlichen Gegebenheit des B-Plangebietes sind Abweichungen 
zu den vor zitierten Bauhöhen möglich. 
 
Beurteilung der Gefahrensituation am Standort des Vorhabens 
Der Planungsstandort zwischen Straße Steinwarder, Jachthafenpromenade und der 
Straße Graswarder des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 1 der Stadt Heili-
genhafen stellt eine Besonderheit in Bezug auf den anzuwendenden Hochwasser-
schutz an der Ostsee dar. 
 
Begründung: 
- Das benachbarte Wohn- und Verkehrswegegebiet auf dem Steinwarder ist mit 

öffentlich geförderter und von der unteren Küstenschutzbehörde Landesbe-
trieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein 
Fachbereich 42 "Koordination und Vollzug“ genehmigter Maßnahme mit 
Schutzeinrichtungen von +2,50 und +2,60 m über NN ausgelegt. 

 
- In den Bemessungsansätzen für allgemeine Hochwasserschutzeinrichtungen 

an der Ostseeküste gehen die Parameter für Wasserstand und die Höhe der zu 
erwartenden Windwelle ein. 

 
  In dem betrachteten Planungsgebiet kann, wenn überhaupt, eine Windwelle 

von Süden bzw. Südosten nur in begrenzter Höhe, bedingt aus der im be-
nachbarten Sportboothafen erzeugten Streichlänge, von ca. 20 cm entste-
hen. 

 
  Die Ostseeseite auf der Nordseite des Planungsgebiet wird bei Nord- bis 

Weststürmen stark belastet, dies geht jedoch einher mit dann niedrigen Was-
serständen (dies ist dem Badewanneneffekt zuzuschreiben; bei westlichen 
Stürmen kommt es zum Aufsteilen des Wasserspiegels bei bereits niedrigeren 
Wasserständen und danach zu einem Zurückschwappen des Wassers von Ost 
nach West, jedoch bei erheblichem Nachlassen des Windes). 

 
- Auflaufende Wellen aus West bis Nord können sich in der Flachwasserzone 

und dem ca. 120 m breiten Strand bereits ausbranden. Das Planungsgebiet 
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liegt zusätzlich noch weitere 70 m durch einen Bereich, der als Dünenland-
schaft geprägt ist, entfernt. Deshalb wird davon ausgegangen, dass nur noch 
die erhöhten Wasserständen ohne auflaufende Wellen bei der Bemessung der 
Schutzeinrichtung im Planungsgebiet zu berücksichtigen sind. 

 
- Seegangs-Belastungen aus Süd und Südost können nicht entstehen, da der 

durch natürliche Verwallungen und Flachwasserbereiche geschützte Jachtha-
fen eine andere Belastungsform nicht zulässt. 

 
Geplante Hochwasserschutzeinrichtung im Plangebiet 
- Allgemeine Hochwasserschutzeinrichtungen (Umschließung der Ferienanlage) 

mit verschiedenen HWS-Einrichtungen in einer Höhenlage von +2,50 m 
über NN sowie weitgehende Geländeniveauanhebung durch Aufschüttung und 
Modellierung eines Dünenreliefs innerhalb des Gebietes. 

 
 Die das Vorhabengebiet umschließende Hochwasserschutzeinrichtung setzt 

sich zusammen aus der versteckten Integration von Winkelstützwänden in 
die Geländeanhebungen am Rand des Vorhabensgebietes, einer verblendeten 
sichtbaren Hochwasserschutzwand entlang der Jachthafenpromenade sowie 
mobilen Verschlussbauwerken und Objektschutz-Maßnahmen an Gebäuden. 

 
- Private Zufahrtsstraßen innerhalb der Ferienanlage mit Fahrbahnhöhen von 

ca. +1,70 bis +1,95 m über NN, diese werden an die öffentlichen Umschlie-
ßungsstraßen angeschlossen und durch Dammbalkenverschlüsse mit Niveau 
+2,50 m über NN gesichert. 

 
- Aufgrund des ebenengleichen Zugangs von den vorhandenen Promenaden 

sind für gewerblich genutzte Räume an der Jachthafenpromenade und der 
von dort ansteigenden Seebrückenpromenade geplante Fußbodenhöhen von 
+1,60 bis +2,50 m über NN sowie darüber vorgesehen. Zur Sicherung gegen 
Hochwasser sind am Gebäude verschiedene Objektschutz- bzw. Dammbalken-
verschlusseinrichtungen zu berücksichtigen bzw. eine mobile Hochwasser-
schutzwand im Umlenkbereich Seebrückenpromenade / Jachthafenpromenade 
vorzusehen und in der Genehmigungsplanung auszuformulieren. 

 
- Im Zuge der weitgehenden Geländeniveauanhebung wird für die für Wohn-

zwecke vorgesehenen Ferienhäuser und Ferienwohnungen eine Mindesthöhe 
der Fußböden im Erdgeschoss von +2,50 m über NN und mehr vorgesehen 
und zusätzlich durch den umlaufenden HWS-Schutz von +2,50 m über NN ab-
gesichert. Als Fußbodenhöhe von Schlafräumen sind mindestens +3,50 m 
über NN festgesetzt und zu beachten. 

 
- Besondere Sicherheitsvorkehrungen für Haustechnik sind, wenn diese unter 

dem Niveau von +2,50 m über NN liegen, vorzusehen und in der Genehmi-
gungsplanung auszuformulieren. 

 
- Eine Ausweisung von hochwassersicheren Fluchtwegen bis zu öffentlichen 

Straßen, die auf +2,50 m über NN liegen, ist durch das Erschließungskonzept 
realisierbar und in der Genehmigungsplanung auszuformulieren. 

 
- Die HWS-Anlagen sollen nach dem Stand der Technik so ausgelegt werden, 

dass durch einfache Bedienung eine schnelle Sicherung der Gesamtanlage 
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gewährleistet werden kann. Dies ist in der Genehmigungsplanung auszufor-
mulieren. 

 

Abbildung 13: Veranschaulichung der geplanten Hochwasserschutz-
Insellösung für das Vorhabengebiet (Stand 16.05.2013) 

 
 
 
Das Hochwasserschutzkonzept wird neben den textlichen Festsetzungen zur Ein-
haltung einer Fußbodenhöhe in Schlafräumen von mindestens NN +3,50 m im 
Durchführungsvertrag geregelt. 
 
Damit kann die Gefahr von Schäden durch Hochwasser an den geplanten privaten 
baulichen Anlagen des Vorhabens Marina Resort Heiligenhafen auf ein vertretba-
res Restrisiko begrenzt werden. 
 
Es wird der Hinweis aufgenommen, dass Schadenersatzansprüche gegen das Land 
Schleswig-Holstein nicht geltend gemacht werden können. Eine Verpflichtung des 
Landes Schleswig-Holstein zum Schutz der Küste und zum Hochwasserschutz be-
steht nicht. Bei Ausweisung von Baugebieten in gefährdeten Gebieten bestehen 
gegenüber dem Land keine Ansprüche auf Finanzierung oder Übernahme notwen-
diger Schutzmaßnahmen. 
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2.3.16 Regelungen im Durchführungsvertrag 

Durch textliche Festsetzungen wird geregelt, dass nur solche Vorhaben zulässig 
sind, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag 
zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 1 verpflichtet hat. 
 
Weiterhin wird festgesetzt, dass die im Durchführungsvertrag zum Vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan Nr. 1 vereinbarten Regelungen zum Vorhaben zu beachten 
und bei der Vorhabensgenehmigung mit zu prüfen sind. 
 
Dadurch wird sichergestellt, dass die im Durchführungsvertrag getroffenen Verab-
redungen und verankerten Regelungen wie bspw. das Betreiberkonzept oder wei-
tere gestalterische Festlegungen umgesetzt und angewendet werden. 

2.3.17 Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften 

Bauordnungsrechtliche Festsetzungen im Vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
Die Lage des Plangebietes erfordert zur Sicherung eines geordneten Siedlungs- 
und Landschaftsbildes Gestaltungsfestsetzungen. In erster Linie sollen ortsbild-
prägende und gebietstypische Elemente definiert werden. 
 
Im Vorhabenbezogenen Bebauungsplan werden nur zwei baugestalterische Fest-
setzungen verankert. Dies ist einerseits die Dachform "gleichgeneigte Satteldä-
cher", die bis auf eine Ausnahme, bei der ein Flachdach zur Ausbildung einer 
Dachterrasse vorgeschrieben wird, im Baugrundstückschlüssel für alle Gebäude 
vorgeschrieben wird. Hierdurch wird das erwünschte, charakteristische Bild der 
neuen giebelständigen Bau- und damit Raumkanten, ausgerichtet auf den Jacht-
hafen, gesichert. 
 
Ein weiteres wesentliches baugestalterisches Merkmal ist die Art der Bedachung. 
Für die Ferienhäuser (Einzel- und Doppelhäuser) werden im Baugrundstückschlüs-
sel weiche Bedachungen mit Reet vorgeschrieben, wodurch ein typisches Bau-
merkmal an der Küste aufgegriffen wird. Für die übrigen Gebäude sollen harte 
Bedachungen verwendet werden. 
 
Bauordnungsrechtliche Festsetzungen im Durchführungsvertrag 
Weitere baugestalterische Festsetzungen werden im Durchführungsvertrag gere-
gelt und sind bei der Baugenehmigung ebenfalls zu beachten (vgl. Anlage 5). 
 
Hierzu gehören Regelungen 
- zur Art des Bedachungsmaterials und dessen Farbe, 
- zur Dachneigung, 
- zur Ausbildung von Gauben, 
- zur Fassadengestaltung hinsichtlich Materialität und Farbspielraum, 
- zur Materialität von Brüstungen und Geländern, 
- zur Materialität von Terrassen, 
- zur Verwendung von Markisen und Sonnenschutzanlagen, 
- zu Empfangsanlagen für Rundfunk und Fernsehen, 
- zu Werbeanlagen und Warenautomaten 
- zur Unzulässigkeit von Zäunen und Einfriedungen sowie 
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- zur Grüngestaltung in Form verschiedener Gehölz- und Pflanzlisten, die auf 
die planungsrechtlichen Festsetzungen Bezug nehmen. 

 
Die Regelungen dienen der Definition eines Gestaltungsrahmens für die Ferienan-
lage, der auch über die Erstherstellung hinaus die Grundstückseigentümer bindet 
und so dauerhaft das Erscheinungsbild der Anlage sichern wird. 

2.4 Kennzeichnung 

Flächen bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen und Siche-
rungsmaßnahmen gegen Überflutung erforderlich sind 
Das Plangebiet liegt unter NN +3,50 m und im Einflussbereich der Ostsee. Es ist 
damit überflutungsgefährdet. Der Planbereich wird daher gemäß § 9 Abs. 5  
Nr. 1 BauGB als Fläche gekennzeichnet, bei deren Bebauung besondere bauliche 
Vorkehrungen bzw. besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Naturgewal-
ten, hier die Überflutungsgefahr im Hochwasserfall, erforderlich und zu beachten 
sind. 

2.5 Nachrichtliche Übernahme 

Überschwemmungsgefährdetes Gebiet 
Das Plangebiet gehört aufgrund des vorhandenen Geländeniveaus zum durch 
Hochwasser gefährdeten Bereich an der Ostsee und wird nachrichtlich als über-
schwemmungsgefährdetes Gebiet gekennzeichnet. 

2.6 Hinweise 

Baumschutzsatzung 
Es gilt die Baumschutzsatzung der Stadt Heiligenhafen. Für im Baugenehmi-
gungsverfahren zu beantragende Fällungen sind die im Vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan festgesetzten Anpflanzungen von Bäumen auf den Ersatzbedarf nach 
Baumschutzsatzung anrechenbar. 
 
Anlagen an Bundeswasserstraßen 
Anlagen und ortsfeste Einrichtungen aller Art dürfen gemäß § 34 Abs. 4 des Bun-
deswasserstraßengesetzes (WaStrG) in der Fassung vom 23. Mai 2007 (BGBl. I S. 
962) weder durch ihre Ausgestaltung noch durch ihren Betrieb zu Verwechslungen 
mit Schifffahrtszeichen Anlass geben, deren Wirkung beeinträchtigen, deren Be-
trieb behindern oder die Schiffsführer durch Blendwirkungen, Spiegelungen oder 
anders irreführen oder behindern. Wirtschaftswerbung in Verbindung mit Schiff-
fahrtszeichen ist unzulässig. 
 
Von der Wasserstraße aus sollen ferner werder rote, gelbe, grüne, blaue noch mit 
Natriumdampf-Niederdrucklampen direkt leuchtende oder indirekt beleuchtete 
Flächen sichtbar sein. 
 
Anträge zur Errichtung von Leuchtreklamen usw. sind dem WSA Lübeck daher zur 
fachlichen Stellungnahme vorzulegen. 
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Genehmigungspflicht für Anlagen an der Küste gemäß § 77 Landeswasserge-
setz 
Gemäß § 77 Landeswassergesetz (LWG) ist eine Genehmigungspflicht für die Er-
richtung, wesentliche Änderung oder Beseitigung baulicher Anlagen an der Küste 
zu beachten. Für die Genehmigung zuständig ist die untere Küstenschutzbehörde.  
 
Nutzungsverbote gemäß § 78 Landeswassergesetz 
Die Nutzungsverbote gemäß § 78 Landeswassergesetz sind zu beachten. Erforder-
lichenfalls sind Ausnahmen bei der unteren Küstenschutzbehörde zu beantragen. 
 
Hinweis zum Bauen im überschwemmungsgefährdeten Bereich 
In der Vorhabensplanung und im Bauantrag ist der Hochwasserschutz durch bauli-
che und sonstige Vorkehrungen zu präzisieren. 
 
Es wird der Hinweis gegeben, dass in Fällen der Überflutung gegenüber dem Land 
Schleswig-Holstein keine Schadenersatzansprüche geltend gemacht werden kön-
nen. Eine Verpflichtung des Landes Schleswig-Holstein zum Schutz der Küste und 
zum Hochwasserschutz besteht nicht. Bei Ausweisung von Baugebieten in gefähr-
deten Gebieten bestehen gegenüber dem Land keine Ansprüche auf Finanzierung 
oder Übernahme notwendiger Schutzmaßnahmen. 

2.7 Verlagerung vorhandener Nutzungen 

Der südlich des Plangebietes vorhandene Jachthafenstellplatz bleibt bestehen. 
Die übrigen, derzeit im Plangebiet vorhandenen Stellplätze für Jachthafenlieger 
und Charterbesucher, werden wie in der 27. Änderung des FNP vorbereitet auf die 
derzeitige Fläche des Seegraslagerplatzes verlegt. Die Zuständigkeit hierfür liegt 
bei den Heiligenhafener Verkehrsbetrieben (HVB). 
 
Die teilweise Überplanung der Freianlagen an der Hafenpromenade macht den 
Rückbau des am Abzweig der Seebrückenpromenade gelegenen Grillplatzes erfor-
derlich. Der Grillplatz soll an einen anderen Standort an der Jachthafenpromenade 
verlegt werden, voraussichtlich neben den Parkplatz des Heiligenhafener Yacht-
clubs. Die Zuständigkeit hierfür liegt bei den Heiligenhafener Verkehrsbetrieben 
(HVB). 
 
Das dem Jachthafen zugeordnete Sanitärgebäude 3 wird ebenfalls überplant. Ein 
entsprechendes Ersatzangebot soll jedoch in der Gewerbezeile an der Seebrücken-
promenade integriert und durch die HVB als Jachthafenbetreiber erworben wer-
den, so dass die für den Jachthafen erforderlichen Sanitäranlagen weiterhin in 
ausreichender Menge zur Verfügung stehen werden. 
 
Weiterhin ist beabsichtigt, im Zuge der Überplanung des Areals die Tankstelle des 
Jachthafens zu verlagern. Als neuer Standort ist der Steg 1 A vorgesehen. Die 
Zuständigkeit hierfür liegt bei den Heiligenhafener Verkehrsbetrieben (HVB). 
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3. Umweltbericht 

Nach § 2a BauGB hat die Gemeinde im Aufstellungsverfahren dem Entwurf des 
Bauleitplans eine Begründung beizufügen. Der Umweltbericht bildet einen geson-
derten Teil der Begründung, in dem entsprechend dem Stand des Verfahrens die 
aufgrund der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB ermittelten und bewerteten 
Belange des Umweltschutzes darzulegen sind. Die inhaltlichen Anforderungen an 
den Umweltbericht ergeben sich aus der Anlage im BauGB zu § 2 Abs. 4 und § 2a 
BauGB. 

3.1 Einleitung 

3.1.1 Kurzdarstellung der Ziele und Inhalte des Bebauungsplans 

Ziele und Inhalte des Bebauungsplans 
Die Ziele und Inhalte des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 1 sind im Be-
gründungstext Kapitel 2.1/ 2.2 und 2.3 dargestellt worden. 
 
Angaben zum Geltungsbereich und zum Standort 
Bezüglich der Angaben zum Geltungsbereich und zum Standort wird auf den Be-
gründungstext des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Kapitel 1.4 sowie 1.5 
verwiesen. 
 
Umfang des Vorhabens und Angaben zum Bedarf an Grund und Boden 
Der Begründungstext des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Kapitel 2.3 be-
schreibt die geplanten Festsetzungen des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 
1 und regelt damit den Umfang der Planung. Eine Zusammenstellung der mit dem 
Vorhaben verbundenen Inanspruchnahme von Boden ist Kapitel 3.3.1, Tabelle 3 
zu entnehmen. 

3.1.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzten und Fachplänen fest-
gelegten Ziele des Umweltschutzes 

Bei der Ausarbeitung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans sind sowohl Fach-
gesetze als auch auf der Grundlage von Fachgesetzen ausgearbeitete Planungen 
zu berücksichtigen. 
 
Fachgesetze 
Nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen die Be-
lange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege zu berücksichtigen, insbesondere 
 
a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das 

Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische 
Vielfalt, 

 
b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher 

Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesna-
turschutzgesetzes, 
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c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit so-
wie die Bevölkerung insgesamt, 

 
d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter, 
 
e) die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen 

und Abwässern, 
 
f) die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nut-

zung von Energie, 
 
g) die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbe-

sondere des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts, 
 
h) die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch 

Rechtsverordnung zur Erfüllung von bindenden Beschlüssen der Europäischen 
Gemeinschaften festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten wer-
den, 

 
i) die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes 

nach den Buchstaben a, c und d. 
 
Als ergänzende Vorschrift zum Umweltschutz dient § 1a Abs. 2 Baugesetzbuch 
(BauGB): 
 
"Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei 
sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche 
Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch 
Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur 
Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß 
zu begrenzen. Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen 
sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden. (...)". 
 
Für den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan ist die Vermeidung und der Ausgleich 
voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts des § 1a Abs. 3 Baugesetz-
buch beachtlich (Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz). Diese 
Anforderungen werden im Rahmen der Umweltprüfung bearbeitet und finden über 
entsprechende Festsetzungen Eingang in den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
bzw. werden über vertragliche Regelungen erfüllt. 
 
Von Bedeutung sind weiterhin die Vorschriften des Sechsten Abschnitts des Was-
serhaushaltsgesetzes zum Hochwasserschutz (§§ 72 ff. WHG), die bei der Planung 
zu berücksichtigen sind. Das Plangebiet liegt im hochwassergefährdeten Bereich 
unterhalb der Höhenlinie von NN +3,50 m. 
 
Die Umsetzung der im BauGB und auch BNatSchG/LNatSchG genannten Ziele wird 
durch entsprechende Fachgesetze (z.B. BImSchG, BBodSchG, WHG bzw. LWG), 
Verordnungen, Richtlinien u.a. flankiert. 
 
Fachplanungen 
An Planungen mit flächenbezogenen Darstellungen, die bei der Umweltprüfung zu 
berücksichtigen sind, können für das Plangebiet angeführt werden: 
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- Europäisches Schutzgebietsnetz Natura 2000, 
- Landesentwicklungsplan 2010, 
- Landschaftsprogramm 1999, 
- Regionalplan für den Planungsraum II, 2004, 
- Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum II, 2003, 
- Küsten-Überschwemmungsgebiet. 

3.2 Umweltauswirkungen der Planung 

Der Umweltzustand und die besonderen Umweltmerkmale im nicht überplanten 
Zustand der einzelnen Schutzgüter von Natur und Landschaft wurden im Rahmen 
der 27. Änderung des Flächennutzungsplanes dargestellt und die besondere Emp-
findlichkeit von Umweltmerkmalen gegenüber der Planung herausgestellt. Auf der 
Ebene der Flächennutzungsplanung erfolgte weiterhin eine Einschätzung der mit 
der Durchführung der Planung verbundenen Veränderungen des Umweltzustandes, 
die im Erläuterungsbericht zum Flächennutzungsplan dokumentiert und bewertet 
wurden. 
 
Für das Plangebiet des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 1 wird basierend 
auf den Ausführungen im Umweltbericht der 27. Änderung des Flächennutzungs-
planes, den unter Kapitel 3.4.1 genannten vorhandenen Daten sowie einer Orts-
begehung eine tabellarische Übersicht zum derzeitigen Umweltzustand ein-
schließlich Bewertung, zur Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands 
und zu den zu erwartenden Umweltfolgen der Planung erstellt. Die Ausführungen 
beinhalten eine Einschätzung der Betroffenheit der einzelnen Schutzgüter. Es 
folgen Darlegungen zu den geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung 
und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen sowie Ausführungen zu in Be-
tracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten.  
 
Untersuchungsraum der Umweltprüfung ist das Plangebiet des Vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan Nr. 1. Über das Plangebiet hinausgehende Wirkungen sind 
nicht erkennbar. 

3.2.1 Umweltauswirkungen auf das Europäische Schutzgebietsnetz NATURA 
2000 

Bereits auf der Planungsebene des FNP wurden die Umweltauswirkungen auf die 
Europäischen Schutzgebiete des Europäischen Schutzgebietsnetzes NATURA 2000 
untersucht und beurteilt.  
 
Die FFH-Verträglichkeitsuntersuchung (FFH-VU) zum 1. Entwurf der 27. Änderung 
des FNP der Stadt Heiligenhafen ist systematisch und ausführlich den möglichen 
zu erwartenden, prinzipiellen Auswirkungen aus den verschiedenen geplanten 
Projekten nachgegangen und hat sie auf ihre Relevanz hinsichtlich der europäi-
schen Schutzgebiete abgeprüft. Da sich die Projekttypen zum 2., beschlossenen 
Entwurf nicht verändert haben, sondern lediglich die Lokalisierung (jeweils au-
ßerhalb der FFH- und Vogelschutzgebiete) sowie einige Projekte entfallen sind, 
wurden diese prinzipiellen Aussagen der FFH-VU überprüft und erforderlichenfalls 
im Umweltbericht der FNP-Begründung in Kurzform angepasst.  
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Im Rahmen der Verträglichkeitsbetrachtung auf der Ebene des FNP wurden bei 
den Teilprojekten 6, 7 und 17 (diese entsprechen der Planung des vorliegenden 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 1, der aus dem FNP abgeleitet ist) für 
alle abgeprüften bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkfaktoren keine erhebli-
chen Auswirkungen auf die NATURA 2000 Gebiete festgestellt. 
 
Aufgrund eingegangener Stellungnahmen im Rahmen der Offenlage erfolgt eine 
erneute Betrachtung der FFH-Verträglichkeit gemäß § 34 BNatSchG , nun auf der 
Planungsebene des vorhabenbezogenen Bebauungsplans. Die FFH-Vorprüfung wird 
als Anlage 8 der Begründung angefügt.  
 
In Bezug auf das Europäische Schutzgebietssystem NATURA 2000 ist danach im 
Ergebnis festzustellen, dass das Plangebiet in keinem Europäischen Schutzgebiet 
liegt und damit anlagebedingte Wirkungen (wie die Beanspruchung von Böden 
und Biotopen) nicht in der Lage sind, die Schutzgebietsziele - bspw. die Flächen 
von Lebensraumtypen in den Schutzgebieten - zu beanspruchen, unabhängig da-
von wie umfangreich die Beanspruchung außerhalb ausfällt. 
 
Weiterhin wurden die bau- und betriebsbedingten Wirkfaktoren, die ggf. auch von 
außen auf die vorhandenen benachbarten Europäischen Schutzgebiete und ihre 
Schutzziele einwirken können, erneut betrachtet. Nach der fachgutachterlichen 
Prüfung wurden hier ebenfalls keine erheblich nachteiligen Wirkungen auf die 
Schutzgebietsziele festgestellt, so dass die Verträglichkeit der Vorhabensplanung 
gemäß § 34 BNatSchG mit den benachbarten Europäischen Schutzgebieten gege-
ben ist. 
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3.2.2 Tabellarische Darstellung der Umweltauswirkungen auf die Schutz-
güter der Umweltprüfung 

 

Umweltzustand Bestand Umweltzustand nach Umsetzung der 
Planung 

Umweltaus-
wirkungen 
Bewertung 

Bo
de

n Insgesamt mittlere bis hohe Vorbelastung 
durch: 
 in den 1970er Jahren großflächig aufge-

spültes/ aufgeschüttetes Gelände, 
- jüngste Aufschüttungen im Bereich der 

Seebrückenpromenade, 
- gestörte Lagerungsverhältnisse, geringe 

Humusdecke sowie geringer Humusanteil 
gemäß Baugrundgutachten, 

- Teilbereiche bebaut: Gillhus mit Schieß-
anlage hier weitere warftähnliche Auf-
schüttung gegeben, Sanitärgebäude, 

- Teilbereiche versiegelt: Erschließung, 
Zufahrten, Wegeflächen, Seebrückenpro-
menade, 

- Teilbereiche befestigt und stark verdich-
tet: Stellplätze auf Schotterflächen, Grill-
bereiche am Jachthafen, 

- Teilbereiche unbefestigte Vegetationsflä-
chen: Rasen, Baumstandorte, Gehölzbe-
reiche mit gestörten Bodenverhältnissen 
(s.o.) 

- vollständige Geländeaufschüttung mit sandi-
gem Material zum Zweck der Herstellung des 
Hochwasserschutzes und einer naturnahen 
Dünenmodellierung, 

- zusätzliche Versiegelung und Bebauung mit 
Gebäuden, Nebenanlagen und Erschließungs-
flächen, 

- Erhalt unversiegelter Flächen im Bereich von 
Grundstücksfreiflächen sowie neue Anpflan-
zungen auf diesen Flächen 

ja, 
erhebliche 
negative 

Auswirkungen 

W
as

se
r Insgesamt geringe bis mittlere Vorbelastung 

durch: 
- Niederschlagswassersammlung in den 

Bereichen Seebrückenpromenade, Stell-
plätze und Gillhus mit Ableitung in den 
Jachthafen 

- Erhöhung des Versiegelungsanteils, 
- weitgehende Vermeidung möglich durch Ver-

sickerung von Niederschlagswasser innerhalb 
der Grundstücksfreiflächen und straßenbe-
gleitender Versickerungsmulden im Geltungs-
bereich, da sandige Aufschüttung und gerin-
ge bauliche Grundstücksausnutzung in den 
Baufeldern 1 und 2 

nein, 
bei weitge-
hend dezen-
traler Ver-

sickerung für 
zusätzliche 

Versiegelung 

Kl
im

a Keine Vorbelastung: 
- klimatische Freilandverhältnisse an Ost-

seeküste, 
- gute Durchlüftung 
 

- Verlust lokalklimatisch positiv wirkender 
Vegetationsbestände 

- Neuschaffung lokalklimatisch positiv wirken-
der Vegetationsbestände,  

- Vermeidung klimatischer Barrieren und Erhalt 
der guten Durchlüftung, da geringe bauliche 
Grundstücksausnutzung und lockere Baukör-
perstellung geplant 

nein 

Lu
ft

hy
gi

en
e Keine Vorbelastung: 

- keine Belastungen im Gebiet oder in 
benachbarten Bereichen, 

- gute Durchlüftung 

- keine Veränderung der lufthygienischen Si-
tuation aufgrund Ausweisung als Sonderge-
biete für „Ferienwohnen“ sowie für „Handel, 
Gewerbe und Ferienwohnen“ mit weitgehend 
geringer baulicher Ausnutzung bei Unter-
schreitung bzw. Einhaltung der gesetzlichen 
Obergrenzen nach BauNVO absehbar, 

- Erhalt der guten Durchlüftung durch lockere 
Baukörperstellung 

nein 



 Stadt Heiligenhafen | Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 1  
 „Bereich zwischen Steinwarderstraße, Jachthafenpromenade und Graswarderweg“ | 
 Begründung 16.05.2013 

  54 

 
SEEBAUER | WEFERS UND PARTNER GBR 

Landschaftsarchitektur | Stadtplanung | Mediation 
  

 

Umweltzustand Bestand Umweltzustand nach Umsetzung der 
Planung 

Umweltaus-
wirkungen 
Bewertung 

Bi
ot

op
e Insgesamt geringe bis hohe Vorbelastung 

durch: 
- Teilbereiche bebaut, versiegelt oder befe-

stigt (siehe Boden), 
- vorwiegend Biotope mit allgemeiner öko-

logischer Bedeutung oder ohne Biotop-
wert, 

- Einzelbäume, die teilweise unter die 
Baumschutzsatzung fallen, 

- Gehölzbestände aus heimischen und nicht 
heimischen Gehölzarten (z.B. Ahorn, Pap-
pel, Schwarzkiefer, Birke) mit mittlerer 
Bedeutung, die teilweise unter die Baum-
schutzsatzung fallen 

 

- vollständige Abräumung von Biotopen und 
Gehölzbeständen auf Grund des für den 
Hochwasserschutz erforderlichen Bodenauf-
trags, 

- Verlust von Lebensräumen durch zusätzliche 
Versiegelung und Bebauung mit Gebäuden, 
Nebenanlagen und Erschließungsflächen, 

- Erhalt unversiegelter Flächen im Bereich von 
Grundstücksfreiflächen, Schaffung von Grau- 
und Braundünenbiotopen in diesen Berei-
chen, 

- Festsetzung von Anpflanzungen im Bereich 
von Bauflächen, 

- Erhöhung des Anteils standortgerechter, 
heimischer Gehölze auf den Freiflächen durch 
Festsetzung entsprechender Pflanzlisten 

- Ersatz von nach Baumschutzsatzung ge-
schützten Einzelbäumen und Baumbeständen 
im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens 
durch Ersatzbaumverpflichtung 

ja, 
erhebliche 
negative 

Auswirkungen 

Ar
te

n Insgesamt mittlere bis hohe Vorbelastung 
durch: 
- fehlende Lebensräume in bebauten, ver-

siegelten oder befestigten Teilbereichen 
(siehe Boden), 

- Lebensräume für die heimische Fauna auf 
Flächen mit allgemeiner und mittlerer 
ökologischer Bedeutung (siehe Biotope), 

- in vorangegangenen Untersuchungen zur 
FNP-Änderung festgestellte Brutvögel ge-
hören zu den typischen Arten der Sied-
lungsgebiete, 

- keine geschützten bzw. gefährdeten Brut-
vögel im Plangebiet vorhanden, 

- Flachwasserbereiche des Hafens werden 
temporär als Rastplatz (Winterhalbjahr) 
sowie während der Brutzeit von Individu-
en des lokalen Brutbestandes genutzt 

 

- vollständige Abräumung von Lebensräumen 
auf Grund des für den Hochwasserschutz er-
forderlichen Bodenauftrags, 

- Verlust von Lebensräumen durch zusätzliche 
Versiegelung und Bebauung mit Gebäuden, 
Nebenanlagen und Erschließungsflächen, 

- Schaffung von Lebensräumen im Bereich von 
Grundstücksfreiflächen, Schaffung von neuen 
Grau- und Braundünenlebensräumen sowie 
Gehölzstreifen in diesen Bereichen, 

- Schaffung neuer Lebensräume durch Festset-
zung von Anpflanzungen, dabei Erhöhung der 
ökologischen Qualität für die heimische Fau-
na durch Erhöhung des Anteils standortge-
rechter, heimischer Gehölze (Pflanzlisten), 

- vorhandene Artenzusammensetzung ermög-
licht Ausweichen während der Baumaßnah-
men und Rückbesiedlung nach Umsetzung 
der Planung, 

- ein signifikanter Rückgang betroffener Arten 
ist unter Beachtung des Populationsansatzes 
nicht zu erwarten, so dass eine Betroffenheit 
artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände 
nicht vorliegt 

ja, 
erhebliche 
negative 

Auswirkun-
gen, 

 
keine arten-

schutzrechtli-
chen Verbots-
tatbestände 
bei Einhal-
tung der 
Fällzeiten 

gemäß 
BNatSchG 
betroffen 
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Umweltzustand Bestand Umweltzustand nach Umsetzung der 
Planung 

Umweltaus-
wirkungen 
Bewertung 

La
nd

sc
ha

ft
sb

ild
 Insgesamt mittlere Vorbelastung: 

- städtebaulich ungeordnete Situation mit 
Gillhus, Erschließungs- und Stellplatzflä-
chen, Sanitärgebäude und untergeordne-
ten Baulichkeiten, 

- Gillhus ist eingeschossig zuzüglich Dach 
auf einer warftähnlichen Geländeaufhö-
hung, 

- bauliche Vorprägung auch im Bereich 
Jachthafenpromenade gegeben, 

- teils sukzessiv angesiedelte und teils 
gepflanzte Gehölzbestände ohne besonde-
re Prägung für das Landschaftsbild, 

- die besondere naturräumliche Situation 
der Halbinsel Stein- und Graswarder wird 
durch die derzeitige Gestaltung im Plan-
gebiet nicht bzw. ungenügend widerge-
spiegelt, 

- Fehlen typischer Dünenprägung und Dü-
nenvegetation, 

- Blickbeziehung zwischen Seebrückenvor-
platz und Jachthafen ist gegeben 

- weitere Geländeanhebung durch flächige 
Aufschüttung (Hochwasserschutz), dabei na-
turräumlich nachvollziehbare Abstufung Rich-
tung Außenküste, Dünenmodellierung, 

- stark vermehrte bauliche Prägung des Plan-
gebietes in maritimem Stil mit Begrenzung 
der Höhenentwicklung gemäß Vorgaben des 
FNPs: 
- Ein- bis Zweigeschossigkeit zuzüglich Dach 

bei den „Ferienhäusern“(Baufelder 1 + 2), 
- Zweigeschossigkeit zuzüglich Dach entlang 

Seebrücken- und Jachthafenpromenade bei 
„Handel, Gewerbe und Ferienwohnen“ (Bau-
felder 3, 4 + 5), 

- aufgelockerte Bauweise, Begrenzung der GRZ 
und damit verbunden hoher Anteil an Freiflä-
chen, 

- Prägung der Freiflächen als Grau- und Braun-
dünenlandschaft durch entsprechende Gelän-
demodellierung und Anpflanzungen 

- Erhalt, Lenkung und Betonung der Blickbe-
ziehung zwischen Seebrückenvorplatz und 
Jachthafen durch flankierende Bebauung in 
maritimem Stil 

ja, 
erhebliche 
negative 
Auswir-
kungen, 

Kompen-
sation durch 
Neugestal-
tung des 

Landschafts-
bildes 

M
en

sc
h/

 E
rh

ol
un

g Insgesamt mittlere Vorbelastung: 
- Flächen stehen der Erholungsnutzung 

kaum zur Verfügung, da ohne Erholungs-
angebote oder Nutzung als Bau-, Ver-
kehrs- und Stellplatzflächen, 

- einzige Erholungsangebote im Plangebiet 
sind Seebrückenpromenade und gestaltete 
Randflächen der Jachthafenpromenade  

- Schaffung neuer Erholungsangebote im Plan-
gebiet durch Ausweisung von Sondergebieten 
für Ferienwohnen einschließlich entspre-
chend gestalteter Grundstücksfreiflächen, die 
jedoch nur einem eingeschränkten Nutzer-
kreis zu Verfügung stehen, 

- Stärkung der vorhandenen Erholungsbereiche 
Seebrücken- und Jachthafenpromenade durch 
Schaffung von Angeboten im Bereich Gastro-
nomie und Läden (Ausweisung von Flächen 
für „Handel, Gewerbe und Ferienwohnen“),  

ja, 
Verbesse-

rung 

M
en

sc
h/

 
W

oh
ne

n Wohnnutzungen sind im Plangebiet und angrenzend nicht vorhandenen. Diese Nutzung wird 
von der Planung nicht berührt. 

nein 



 Stadt Heiligenhafen | Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 1  
 „Bereich zwischen Steinwarderstraße, Jachthafenpromenade und Graswarderweg“ | 
 Begründung 16.05.2013 

  56 

 
SEEBAUER | WEFERS UND PARTNER GBR 

Landschaftsarchitektur | Stadtplanung | Mediation 
  

 

Umweltzustand Bestand Umweltzustand nach Umsetzung der 
Planung 

Umweltaus-
wirkungen 
Bewertung 

M
en

sc
h/

Lä
rm

 Keine Vorbelastung: 
- Geräuschentwicklung aus Erschließungs- 

und Stellplatzverkehr ist gering, 
- Geräuscheentwicklung auf Grund von 

erholungsbedingter Nutzung von See-
brücken- und Jachthafenpromenade ist 
gering, 

- Geräuschentwicklung aus Fallenklappern 
des Jachthafens je nach Windstärke und 
–richtung vorhanden 

- im Plangebiet und angrenzend sind keine 
vorhandenen empfindlichen Nutzungen 
zu berücksichtigen 

- keine Erhöhung der Lärmbelastung für vor-
handene empfindlichen Nutzungen, 

- zusätzliche Verkehrsbelegung auf Grund der 
Planung tangiert erst im Bereich der Einmün-
dung Straße Steinwarder in die K 42 Am 
Strande empfindliche Wohnnutzung und wird 
auf Grund der Vorbelastung der Hauptver-
kehrsstraße K 42 als nicht erheblich einge-
stuft, 

- keine erhebliche Lärmbelastung durch „Han-
del, Gewerbe und Ferienwohnen“, da Kun-
denbewegungen auf Grund der Gebietsprä-
gung überwiegend fuß- und radläufig 
erfolgen (Stellplätze werden auf das unbe-
dingt notwenige Maß reduziert angeboten) 
und Liefertätigkeiten zeitlich geregelt wer-
den sollen 

nein 

M
en

sc
h/

 A
bf

al
l, 

Ab
w

as
se

r Keine Vorbelastung: 
- die ordnungsgemäße Behandlung anfal-

lenden Mülls (Müllabfuhr) und Abwassers 
(Anschluss an zentrale Schmutzwasserka-
nalisation/Kläranlage) ist gegeben 

- die ordnungsgemäße Behandlung anfallenden 
Mülls (Müllabfuhr) und Abwassers (Anschluss 
an zentrale Schmutzwasserkanalisation/ Klär-
anlage) ist gewährleistet 

nein 

 

3.2.3 Wechselwirkungen 

Wechselwirkungen zwischen den betrachteten Schutzgütern sind auf Grund der 
mangelnden Betroffenheit nicht gegeben. 

3.3 Eingriffsregelung  

3.3.1 Ermittlung und Bewertung der Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft aufgrund der Planung 

Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne des § 14 BNatSchG sind „Veränderungen 
der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten 
Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels , die die Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich oder nachhaltig 
beeinträchtigen können.“ 
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Gemäß dem Gemeinsamen Runderlass des Innenministeriums und des Ministeri-
ums für Umwelt, Natur und Forsten (1998) führen Vorhaben, bei denen Boden 
versiegelt werden soll, regelmäßig zu erheblichen oder nachhaltigen Beeinträch-
tigungen.  
 
Im Bereich von Flächen mit allgemeiner Bedeutung für den Naturschutz werden 
durch Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen regelmäßig die 
Schutzgüter Boden, Wasser und Landschaftsbild beeinträchtigt. Auf Flächen mit 
besonderer Bedeutung für den Naturschutz, im vorliegenden Fall die auf Sied-
lungsanpflanzungen zurückgehenden mittelalten Gehölzbestände, führen Bauge-
bietsplanungen auch zu erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes "Arten 
und Lebensgemeinschaften". 
 
Ferner beeinträchtigen Baumaßnahmen regelmäßig das Landschaftsbild. 
 
Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 1 bereitet durch die getroffenen Fest-
setzungen einerseits die Neustrukturierung von bereits versiegelten und baulich 
genutzten Flächen vor. Andererseits erfolgt durch die Planung eine Umwandlung 
von Grün- und Freiflächen sowie Siedlungsgehölzen mittleren Alters. 
 
Der Vergleich der Planung mit der heute bereits vorliegenden Nutzung zeigt, dass 
die Versiegelung von derzeit 11.210 qm um 6.065 qm auf insgesamt 17.275 qm 
ansteigt. Die vorgesehene vollständige Veränderung des Geländeniveaus durch 
Aufschüttungen und die Modellierung von Dünen auf den Grundstücksfreiflächen 
wird als vorübergehender Eingriff bewertet, der aufgrund der Neugestaltung, ins-
besondere auch durch die naturnahe Bepflanzung mit einer Grau- und 
Braundünenvegetation, nicht in die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz eingeht. 
 
Im Bestand sind derzeit 20.355 qm Grün- und sonstige Freiflächen vorhanden. Die 
Rasenbestände und Rabatten sind dabei als Biotope mit allgemeiner Bedeutung 
für den Naturschutz anzusprechen und umfassen 8.050 qm. Die Siedlungsgehölze 
mittleren Alters (11.325 qm) zeichnen sich durch einen deutlichen Anteil an hei-
mischen Gehölzarten aus und werden als Biotope mit besonderer Bedeutung für 
den Naturschutz eingeordnet, ebenso wie und die ruderalen Gras- und Staudenflu-
ren (980 qm). Diese Biotope können kurzfristig wieder hergestellt werden.  
 
Zukünftig verbleiben etwa 2.615 qm Grundstücksfreiflächen, die im Bereich der 
Seebrückenpromenade intensiv mit Rasen und Rabatten gestaltet werden, weitere 
1.220 qm werden mit Gehölzanpflanzungen belegt und 10.455 qm sollen naturnah 
als Grau- und Braundünenvegetation angelegt werden. Damit gehen insgesamt 
6.065 qm Grün- und Freiflächen verloren. 
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Die vorgenannten Ausführungen werden durch die folgenden Tabellen veranschau-
licht. 
 

Tabelle 2: Flächenbilanz Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 1  
BESTAND nach Realsituation 

BESTAND Flächennutzung Fläche in qm Flächenanteil 
in % des  
Plangebietes 

Verkehrsflächen, öffentlich 
(Straße Graswarder,  
Seebrückenpromenade) 

 4.825 15,3 % 

Straßenverkehrsanlage, versiegelt 
(Straße Graswarder) 

2.550 8,1 % 

Sonstige Verkehrsanlage, versiegelt  
(Seebrückenpromenade, Fußweg) 

955 3,0 % 

Verkehrsfläche, unversiegelt  
(Rasenböschungen, Versickerungsmulden) 

1.320 4,2 % 
 

VORHABENGEBIET 26.740 84,7 % 
Siedlungsbiotope, Bebauung 1.965 6,2 % 
Sonstige Verkehrsanlage, versiegelt  
(Grundstückszufahrten, Erschließungsflächen 
Gillhus/ Sanitärgebäude/ Grillplatz) 

1.130 3,6 % 

Sonstige Verkehrsanlage, Schotterflächen  
(Jachthafenstellplätze, Zufahrt Grundstück  
Leu, Grillplatz)  

4.610 14,6 % 

Gebüsche frischer Standorte 555 1,8 % 
Sonstige Gehölze und flächige Gehölz- 
strukturen aus heimischen und nicht  
heimischen Arten 

10.770 34,1 % 

(Halb-) Ruderale Gras- und Staudenflur  
mittlerer Standorte 

980 3,1 % 

Intensiv gepflegte Grünanlagen,  
Rasen und Rabatten 

6.730 21,3 % 

 
Summe BESTAND Plangebiet 

 
31.565 

 
100 % 

 
 



 Stadt Heiligenhafen | Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 1  
 „Bereich zwischen Steinwarderstraße, Jachthafenpromenade und Graswarderweg“ | 
 Begründung 16.05.2013 

  59 

 
SEEBAUER | WEFERS UND PARTNER GBR 

Landschaftsarchitektur | Stadtplanung | Mediation 
  

Tabelle 3: Flächenbilanz Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 1  
PLANUNG gemäß planungsrechtlicher Festsetzungen 

PLANUNG Flächennutzung Fläche in qm Flächenanteil 
in % des  
Plangebietes 

Verkehrsflächen, öffentlich 
(Straße Graswarder,  
Seebrückenpromenade) 

 4.825 15,3 % 

Verkehrsfläche, versiegelt 2.650 8,4 % 
Verkehrsfläche bes. Zweckbestimmung, vers. 955 3,0 % 
Verkehrsfläche, unversiegelt  
(Rasenböschungen, Versickerungsmulden) 

1.220 3,9 % 
 

VORHABENGEBIET   
Verkehrsflächen, privat 
(Planstraße A und B, Fußwege) 

 2.865  9,1 % 

Verkehrsfläche, versiegelt 2.095 6,6 % 
Verkehrsfläche bes. Zweckbestimmung, vers. 260 0,9 % 
Verkehrsfläche, unversiegelt  
(Versickerungsmulden) 

510 1,6 % 
 

Bauflächen 
 

23.775 75,3 % 

SO1 „Ferienhausgebiet“  
Baugrundstücke 1-1 bis 1-12, 2-19 bis 2-28 und 2-30 
bis 2-32 

19.225 60,9 % 

Bebauung 5.225 16,6 % 
Versiegelung durch Nebenanlagen 2.375 7,5 % 
Grundstücksfreiflächen mit Pflanzfestsetzung 
(Grau- und Braundüne) 

11.625 36,8 % 

SO2 „Handel, Gewerbe und Ferienwohnen“ 
Baugrundstücke 3-13 bis 3-15, 4-16 bis 4-18, 5-29 

4.550 14,4 % 

Bebauung 1.635 5,2 % 
Versiegelung durch Nebenanlagen 1.980 6,3 % 
Grundstücksfreiflächen 935 2,9 % 
Flächen für Gemeinschaftsanlagen   100  0,3 % 
Gemeinschaftsmüllstandorte, versiegelt 100 0,3 % 
 
Summe PLANUNG Plangebiet 

 
31.565 qm 

 
100 % 
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Tabelle 4: Gegenüberstellung Bestand - Planung 

Flächennutzungs-/ Biotopty-
pen 

BESTAND 
Fläche in qm 

PLANUNG 
Fläche in qm 

Bilanz 
Fläche in qm 

Bebauung, Versiegelung 11.210 17.275 + 6.065 
Grundstücksfreiflächen,  
Rasen 

8.050 2.615 - 5.435 

Grundstücksfreiflächen, Gehölz-
bestände 

11.325 1.220 - 10.105 

Grundstücksfreiflächen,  
ruderale Gras- und Staudenflur 

980 - - 980 

Grundstücksfreiflächen,  
Grau- und Braundünen 

- 10.455 + 10.455 

 
 
Die durch die Planung von Fällung betroffenen geschützten Bäume werden nicht 
gesondert im Rahmen der Eingriffsregelung ermittelt. Der erforderliche Ausgleich 
hierfür wird gemäß der Baumschutzsatzung der Stadt Heiligenhafen im Genehmi-
gungsverfahren festgesetzt und ist dann nachzuweisen, wobei Baumpflanzungen, 
im Plangebiet als Ersatzbaumpflanzungen angerechnet werden können. 
 
Insgesamt stellt die Planung einen erheblichen Eingriff in das Schutzgut Boden 
und das Schutzgut Grundwasser dar. 
 
Im Hinblick auf die Schutzgüter Klima und Luft sind keine erheblichen Verände-
rungen durch die Planung zu erwarten. 
 
Die Verringerung und angestrebte Umwandlung von Vegetationsstrukturen wird 
auf zusammen 12.305 qm im Bereich der Gehölzbestände und der ruderalen Gras- 
und Staudenflur einen erheblichen Eingriff in das Schutzgut Arten und Lebensge-
meinschaften verursachen. Im übrigen sind mit den Rasen und Rabattenflächen 
im Plangebiet Flächen betroffen, die nur eine allgemeine Bedeutung für das 
Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften haben und nicht im Zusammenhang 
mit angrenzenden Landschaftsteilen von besonderer Bedeutung sind. 
 
Die Veränderung des Landschaftsbildes durch die Baumaßnahmen, insbesondere 
die Aufschüttung des Areals, die Zunahme an Baukörpern und der Verlust an Ge-
hölzbeständen, stellt eine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgutes Land-
schaftsbild dar und ist daher als Eingriff zu bewerten. Gemäß § 15 Bundesnatur-
schutzgesetz ist ein Eingriff ausgeglichen, wenn das Landschaftsbild 
landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. 

3.3.2 Vermeidung und Minimierung von Beeinträchtigungen 

Zur Vermeidung und Minimierung von erheblichen Beeinträchtigungen von Natur 
und Landschaft und damit von dauerhaften negativen Auswirkungen auf die Um-
welt sind folgende Regelungen vorgesehen bzw. kommen folgende gesetzliche 
Vorgaben zum Tragen: 
 



 Stadt Heiligenhafen | Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 1  
 „Bereich zwischen Steinwarderstraße, Jachthafenpromenade und Graswarderweg“ | 
 Begründung 16.05.2013 

  61 

 
SEEBAUER | WEFERS UND PARTNER GBR 

Landschaftsarchitektur | Stadtplanung | Mediation 
  

- Umnutzung bereits bebauter und versiegelter Flächen (Gillhus, Stellplatzflä-
chen Jachthafen, etc.). 

 
- Berücksichtigung von landschaftsgerechten Böschungsübergängen zu den 

benachbarten Naturräumen im Nordosten und Entwicklung eines neuen Dü-
nenreliefs im Bereich der Grundstücksfreiflächen im Zuge der Geländeerhö-
hung und Aufschüttung des Plangebietes. Dadurch werden Eingriffe in die 
Schutzgüter Boden und Landschaftsbild minimiert. 

 
- Begrenzung der zulässigen Versiegelung für Hauptanlagen durch Festsetzung 

von Grundstücksausnutzungen mittels GRZ-Ausweisungen von 0,21 bis 0,33 
für die Baugrundstücke mit reetgedeckten Häusern, von 0,30 bis 0,40 für die 
Baugrundstücke mit Ferienwohnungen entlang der Jachthafenpromenade so-
wie von 0,32 bis 0,44 für die Baufelder 3, 4 und 5 mit gemischt gewerbli-
chen Nutzungen entlang der Seebrückenpromenade und damit deutlich un-
terhalb der nach § 17 Baunutzungsverordnung (BauNVO) zulässigen 
Obergrenzen. Dadurch werden Eingriffe in das Schutzgut Boden minimiert. 

 
- Begrenzung der zulässigen Versiegelung für Nebenanlagen (Stellplätze, etc.) 

durch Festsetzung von GRZ-Überschreitungswerten, die teilweise unterhalb 
der 50%-Regelung von § 19 (4) BauNVO bleiben. Dadurch werden Eingriffe in 
das Schutzgut Boden minimiert. 

 
- Festlegung enger Baugrenzen für die geplanten Baukörper zur Sicherung 

großzügiger Grundstücksfreiflächen und einer aufgelockerten Gebäudestel-
lung, die einen Landschaftsbezug zu angrenzenden Flächen ermöglicht. Da-
durch können Eingriffe in das Schutzgut Landschaftsbild minimiert werden. 

 
- Reduzierung der Versiegelungsrate durch Festsetzung geringst möglicher 

privater Erschließungsflächen mit Breiten von 6,0 m bzw. 3,5 m im Einbahn-
straßenverkehr. Dadurch werden Eingriffe in das Schutzgut Boden minimiert. 

 
- Festsetzung von 1 bzw. 2 Vollgeschossen für die Baugebiete entsprechend 

der Vorgaben des Flächennutzungsplans sowie Festlegung der maximal zuläs-
sigen Trauf- und Firsthöhen. Dadurch kann die Einordnung der Bebauung in 
das Landschaftsbild sichergestellt und nachteilige Veränderungen desselben 
vermieden werden. 

 
- Festlegung von EG-Fußbodenhöhen sowie Geländehöhen zur Begrenzung von 

Geländeaufhöhungen im Plangebiet und der Integration des neugestalteten 
Plangebietes in die umgebende Dünen- und Warderlandschaft. Neben der 
Neugestaltung der Grundstücksfreiflächen als leicht geschwungene Dünen-
landschaft, die sich in die Umgebung und damit in das Landschaftsbild ein-
fügt, wird hierdurch gleichzeitig der Hochwasserschutz der Gesamtanlage bei 
einer Höhe von NN + 2,50 m in einer in die Landschaft integrierten Form ge-
währleistet.  

 
- Festlegungen zur dezentralen Versickerung von Niederschlagswasser inner-

halb der Freiflächen für die Planstraßen und die Baufelder 1 und 2. Dadurch 
können Eingriffe in das Schutzgut Wasser weitgehend minimiert werden. 

 
- Die Ausweisung der Privatstraßen erlaubt zeitliche Regelungen zu Liefertä-

tigkeiten für die gewerblichen Einheiten im Vorhabengebiet sowie die Be-
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schränkung der Zufahrtmöglichkeiten in das Gebiet durch Schrankenregelung 
im Bereich der Ferienhäuser. Damit können nachteilige Wirkungen für die Fe-
rienwohnungsnutzung sowie öffentlicher Parksuchverkehr im Gebiet vermie-
den werden. 

 
- Beachtung der Regelungen des Bundesnaturschutzgesetzes zur zeitlichen 

Zulässigkeit von Gehölzrodungen ausschließlich außerhalb von Vogelbrutzei-
ten. Dadurch werden Eingriffe in das Schutzgut Arten vermieden sowie arten-
schutzrechtliche Verbote beachtet. 

 
Für das Schutzgut Boden verbleibt auch nach Umsetzung der oben genannten 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen ein erheblicher Eingriff. 
 
Für das Schutzgut Grundwasser verbleibt nach Umsetzung der oben genannten 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen kein erheblicher Eingriff. Das anfal-
lende Niederschlagswasser verbleibt durch die Versickerung weitgehend auf natür-
liche Art im örtlichen Wasserkreislauf. 
 
Für das Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften verbleibt auch nach Umset-
zung der oben genannten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen ein erheb-
licher Eingriff. 
 
Für das Schutzgut Landschaftsbild verbleibt nach Umsetzung der oben genannten 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen noch ein erheblicher Eingriff, der 
jedoch durch Festlegungen zur Ausgestaltung der Grundstücksfreiflächen wie un-
ten beschrieben kompensiert werden kann.  

3.3.3 Ausgleichsmaßnahmen 

Im Plangebiet sind weiterhin folgende Maßnahmen vorgesehen, die zur Kompen-
sation von erheblichen Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft beitragen 
können. 
 
- Festlegung zu Anpflanzungen von Einzelgehölzen, Mindestzahlen von Baum-

pflanzungen je Baugrundstück, abschirmenden Gehölzflächen und zum Grau- 
und Braundünencharakter der Grundstücksfreiflächen. Dadurch werden Vor-
gaben zur Neugestaltung des Landschaftsbildes getroffen, die geeignet sind, 
Eingriffe in das Schutzgut Biotope und Arten sowie Landschaftsbild zu kom-
pensieren. 

 
- Festlegung von Pflanzlisten für Anpflanzungen im Plangebiet, welche die 

Verwendung standortgerechter und heimischer Arten des Naturraums vorge-
ben sowie ein gemeinsames Gestaltungsbild einer mit Kiefern und Eichen 
überstandenen Grau- und Braundüne entwickeln. Diese Vorgaben sichern die 
Neuentwicklung naturnaher Biotopstrukturen auf den Grundstücksfreiflächen 
und tragen damit zur Kompensation von Eingriffen in das Schutzgut Biotope 
und Arten bei. 

 
- Anwendung der Baumschutzsatzung mit dem gemäß der Satzung festgeleg-

ten Schlüssel zu Ersatzpflanzungen. Dies sichert die Kompensation von Ein-
griffen in den Gehölzbestand und damit in das Schutzgut Biotope und Arten, 
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die durch die vollständige Beräumung des Geländes aufgrund der geplanten 
Geländeerhöhung erforderlich wird. 

 
Das Landschaftsbild wird mit Hilfe der Festsetzungen zur Höhenentwicklung von 
Gebäuden und zur Gestaltung der Grundstücksfreiflächen mit naturraumtypischen 
Bepflanzungen landschaftsgerecht neu gestaltet. Es verbleiben keine Eingriffe für 
dieses Schutzgut. 
 
Es folgt eine Überprüfung der Kompensationswirksamkeit der oben beschriebenen 
Maßnahmen für die Schutzgüter Boden sowie Biotope und Arten. 

3.3.4 Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz 

Nach dem Gemeinsamen Runderlass des Innenministeriums und des Ministeriums 
für Umwelt, Natur und Forsten (1998) richten sich Art und Umfang der Aus-
gleichsmaßnahmen nach den Bedingungen des Einzelfalls. Je mehr es im Pla-
nungsprozess gelingt, Beeinträchtigungen zu vermeiden, desto geringer ist der 
Kompensationsbedarf. Dabei können Kompensationsmaßnahmen auch Doppelcha-
rakter haben: Eine Schutzpflanzung kann z.B. einen Eingriff in den Boden und 
den Eingriff in das Landschaftsbild ausgleichen. 
 
Über Vermeidung und Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Land-
schaft hat die Gemeinde in der Regel nach § 1a Abs. 3 BauGB eigenverantwortlich 
im Rahmen der Abwägung zu entscheiden. Der oben genannte Erlass enthält le-
diglich Hinweise, wie Eingriffe zu bewerten und der Ausgleich zu ermitteln ist. 
Die genannten Verhältniszahlen stellen Empfehlungen dar, die eine einheitliche 
Anwendung in Schleswig-Holstein ermöglichen sollen. Die Gemeinde ist jedoch 
nicht an ein standardisiertes Verfahren gebunden.  
 
Der Kompensationsbedarf für die Eingriffe in das Schutzgut Boden wird auf der 
Grundlage des Gemeinsamen Runderlasses nach folgender Bemessungsgrundlage 
ermittelt.  
 
Kompensationsansatz Schutzgut Boden 
Eingriffe in den Boden gelten nach dem oben genannten Runderlass in der Regel 
als ausgeglichen, wenn 
 
- eine entsprechend der Eingriffsfläche gleich große Fläche entsiegelt wird und 

hier die entsprechenden Bodenfunktionen wieder hergestellt werden oder 
 
- eine Fläche, mindestens im Verhältnis 1 : 0,5 für total versiegelte Flächen 

bzw. mindestens im Verhältnis 1 : 0,3 für wasserdurchlässige Oberflächenbe-
läge, aus der landwirtschaftlichen Nutzung herausgenommen und z.B. zu ei-
nem naturbetonten Biotoptyp entwickelt wird. 

 
Kompensationsansatz Schutzgut Biotope und Arten 
Beeinträchtigungen von Biotopen mit allgemeiner Bedeutung gelten durch Maß-
nahmen nach den oben genannten Kompensationsschlüsseln für das Schutzgut 
Boden in der Regel als mit ausgeglichen. Beeinträchtigungen der für den Natur-
schutz besonders bedeutsamen Flächen und Landschaftsbestandteile sind zu un-
terlassen. Können ausnahmsweise Beeinträchtigungen nicht vermieden werden, 
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sind zusätzlich zu den vorgenannten Maßnahmen folgende Maßnahmen zur Wie-
derherstellung der gestörten Funktionen und Werte vorzusehen: 
 
- bei kurzfristig wiederherstellbaren Funktionen und Werten (z.B. Trockenra-

sen, Pionierstadien, Ruderalfluren, Forstkulturen) mindestens im Verhältnis 
1 : 1, 

 
- bei mittelfristig wiederherstellbaren Funktionen und Werten (z.B. Obststreu-

wiesen, Jungwaldbestände) mindestens im Verhältnis 1 : 2, 
 
- bei nur langfristig wiederherstellbaren Funktionen und Werten (z.B. Altwald-

bestände) mindestens im Verhältnis 1 : 3. 
 
Kompensationsbedarf 
Die auszugleichende Neuversiegelung von Boden im Plangebiet beläuft sich auf 
insgesamt 6.065 qm. Aufgrund der anthropogen überprägten Böden im Plange-
biet, die auf Aufspülungen aus den 1970er Jahren zurückgehen, und der absehbar 
vollversiegelten Ausführung wird ein Ausgleichsbedarf im Verhältnis 1 : 0,5 ange-
setzt. 
 
Auf 980 qm Fläche im Bereich der ruderalen Gras und Staudenflur sowie auf 
11.325 qm Fläche im Bereich der Gehölzbestände werden Biotope mit besonderer 
Bedeutung für den Naturschutz betroffen sein. Hier wird aufgrund der leichten 
Wiederherstellbarkeit derartiger Biotope ein Ausgleich im Verhältnis 1 : 1 ange-
setzt. 
 
Für den zu kompensierenden Eingriffsumfang kann nun mit Hilfe der Ausgleichs-
verhältnisse  
 
- 1 : 0,5 für Neuversiegelung in vollversiegelter Art auf Flächen mit allgemei-

ner Bedeutung (Schutzgut Boden) 
  (6.065 qm x 0,5 = 3.033 qm) und  
 
- 1 : 1 für Neuversiegelung bzw. Aufschüttung und Biotopumgestaltung auf 

Flächen mit besonderer Bedeutung (Schutzgut Biotope und Arten) 
  (12.305 qm x 1 = 12.305 qm)  
 
ein Kompensationsbedarf für die Schutzgüter Boden sowie Biotope und Arten in 
Summe von 15.338 qm ermittelt werden. 
 
Eingriff-Ausgleich-Betrachtung 
Im Plangebiet selber können aufgrund der Festsetzungen für Anpflanzungen und 
für den Bepflanzungscharakter „Grau- und Braundüne“ folgende Grundstücksfrei-
flächen (da sie auf neu aufgeschütteten Flächen angelegt werden) mit einem 
Anrechnungsfaktor 1 zur gleichartigen bzw. gleichwertigen Kompensation für das 
Schutzgut Biotope und Arten angerechnet werden: 
 
- Grundstücksfreiflächen mit Flächen für Gehölzanpflanzungen  
  (1.220 qm x 1 = 1.220 qm) 
 
- Grundstücksfreiflächen mit „Grau- und Braundünenvegetation“ 
  (10.455 qm x 1 = 10.455 qm) 
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Nach Abzug dieser im Plangebiet realisier- und anrechenbaren Kompensations-
maßnahmen verbleibt noch ein Kompensationsdefizit von 3.663 qm. 
 
Dieser noch erforderliche Ausgleich wird außerhalb des Geltungsbereiches nach-
gewiesen. Hierzu wird auf durch die Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH und 
Co. KG vorbereitete und durchgeführte Biotopaufwertungen auf dem Steinwarder 
zurückgegriffen, die für zukünftige naturschutzfachliche Kompensationsmaßnah-
men nach Bauplanungsrecht bereits durchgeführt und mit der Unteren Natur-
schutzbehörde des Kreises Ostholstein abgestimmt sind (Antrag vom 28.02.2012; 
Az. 802-04). Ähnlich wie bei einem Ökokonto werden 3.663 qm aus diesem Maß-
nahmenpool „abgebucht“ und durch einen Gestattungsvertrag zwischen den Hei-
ligenhafener Verkehrsbetrieben GmbH & Co. KG und der Primus Marina Resort 
Heiligenhafen GmbH dem Vorhaben zugeordnet und gesichert. Die Biotopaufwer-
tungen auf dem Steinwarder bestehen insbesondere aus der Beseitigung von Kar-
toffelrosen und der Neubepflanzung mit Strandhafer auf dem strandbegleitenden 
Dünenzug. 
 
Die Kosten für den internen und externen Ausgleich übernimmt vollständig der 
Vorhabenträger. Die Regelung erfolgt im Durchführungsvertrag.  
 
In der Gesamtwürdigung von dargestelltem Eingriff und Ausgleich erscheinen die 
aufgeführten Minderungsmaßnahmen sowie die gebietsinternen Kompensations-
maßnahmen und die externe Ausgleichszuordnung in ihrem Gesamtumfang als 
angemessen und erforderlich, so dass zusammenfassend der Ausgleich im Sinne 
der Eingriffsregelung nach Bundesnaturschutzgesetz erbracht ist. 

3.3.5 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Anderweitige Planungsmöglichkeiten sind vor dem Hintergrund der Ziele und des 
räumlichen Geltungsbereiches des Bauleitplans zu betrachten. Entsprechend wur-
den Alternativen zum Standort auf der Ebene des Flächennutzungsplanes disku-
tiert, während auf der Ebene des Bebauungsplanes anderweitige Planungsmög-
lichkeiten innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans erörtert werden. 
 
Standortalternative 
Im Rahmen der 27. Änderung des Flächennutzungsplans wurden verschiedene 
Flächen für die Ausweisung touristischer Sondergebiete, u.a. für Ferienhäuser und 
Ferienwohnungen diskutiert. Strukturpolitisches Ziel der Stadt Heiligenhafen ist 
dabei, eine Stärkung der Altstadt und des Hafens mit den dort vorhandenen An-
geboten zu erreichen. Deshalb erfolgt eine Bündelung der neu geplanten touristi-
schen Flächennutzungen, die in Zukunft eine Profilierung und Bedienung des 
hochwertigen Beherbergungsbereichs ermöglichen sollen, in diesem Umfeld. Nen-
nenswerte, unbebaute Flächenreserven für derartige Maßnahmen befinden sich 
nur auf dem Steinwarder westlich des Jachthafens. 
 
Planungsalternativen 
Planungsalternativen wurden im Rahmen der Entwurfsplanung vor dem Hinter-
grund einer recourcen - und flächensparenden Bauweise weiter untersucht und 
sind in den vorliegenden Entwurf eingeflossen. Ziel ist insbesondere die Reduzie-
rung der Erschließungsflächen auf ein unbedingt notwendiges Maß. 
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3.4 Zusätzliche Angaben 

3.4.1 Technische Verfahren 

Methodische Grundlagen für den Umweltbericht sind neben der Auswertung vor-
handener Unterlagen wie der 27. Änderung des Flächennutzungsplans, Land-
schaftsplan und Landschaftsrahmenplan, eine Ortsbegehung sowie zum Plangebiet 
bzw. für das Umfeld erstellte Fachgutachten. 
 
Im Rahmen der 27. Änderung des Flächennutzungsplans wurden folgende Unter-
suchungen und Prüfungen durchgeführt, welche auch die Grundlagen für das hier 
durchgeführte Bauleitplanverfahren bilden: 
 
- Gutachten zur Bestandserfassung und Bewertung der Biotope, Vögel, Flo-

ra/Vegetation zur 27. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Heili-
genhafen durch das BÜRO FÜR ÖKOLOGISCHE STUDIEN, DR. BRIELMANN (2006).  

 
- Bestandserfassung und Bewertung der Vögel, Flora/Vegetation, Biotope zum 

B-Plan Nr. 76 "Reisemobilstellplatz am Gill-Hus" der Stadt Heiligenhafen 
durch das BÜRO FÜR ÖKOLOGISCHE STUDIEN DR. BRIELMANN (2005). 

 
- Ausgrenzung gesetzlich geschützter Biotope, LANDESAMT FÜR NATUR UND UMWELT 

(2008 a und b). 
 
- Bestandserfassung und Bewertung der Zug- und Rastvögel im Winter/Frühjahr 

2008 sowie im Herbst/Winter 2009/2010 zur 27. Änderung des Flächennut-
zungsplans durch das BÜRO FÜR ÖKOLOGISCHE STUDIEN, DR. BRIELMANN (2010a). 

 
- Beurteilung der Verträglichkeit des Vorhabens "27. Änderung des Flächen-

nutzungsplans der Stadt Heiligenhafen" mit den Erhaltungs- und Schutzzie-
len der Europäischen Schutzgebiete: SPA "Östliche Kieler Bucht" (DE 1530-
491), SAC "Meeresgebiet der östlichen Kieler Bucht" (DE 1631-392), SAC 
"Küstenlandschaft Nordseite der Wagrischen Halbinsel" (DE 1631-393) (FFH-
Verträglichkeitsstudie) durch das BÜRO FÜR ÖKOLOGISCHE STUDIEN, DR. BRIELMANN 
(2008). 

 
- Beurteilung der Verträglichkeit des Vorhabens "Seebrücke Heiligenhafen" mit 

den Erhaltungs- und Schutzzielen der Europäischen Schutzgebiete: SAC-
Gebiet "Meeresgebiet der östlichen Kieler Bucht" (DE 1631- 392), SAC-Gebiet 
"Küstenlandschaft Nordseite der Wagrischen Halbinsel" (DE 1631-393), SPA-
Gebiet "Östliche Kieler Bucht" (DE 1530-491); (FFH-Verträglichkeitsstudie) 
durch das BÜRO FÜR ÖKOLOGISCHE STUDIEN, DR. BRIELMANN (2010b). 

 
- Landschaftspflegerischer Begleitplan zur Seebrücke auf dem Steinwarder, 

Heiligenhafen durch SEEBAUER, WEFERS UND PARTNER (2010). 
 
Weiterhin liegen aktuell vor: 
 
- Generelle Baugrundbeurteilung und Gründungsempfehlung für den Neubau 

einer Ferienhaussiedlung im Marina-Resort Heiligenhafen durch das Büro KED 
KNABE ENDERS DÜHRKOP INGENIEURE GMBH (2012) 
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- Geotechnische Stellungnahme vom 16.10.2012 durch das Büro KED KNABE 
ENDERS DÜHRKOP INGENIEURE GMBH (2012) 

 
- Geotechnische Stellungnahme vom 29.04.2013 durch das Büro KED KNABE 

ENDERS DÜHRKOP INGENIEURE GMBH (2013) 
 
- Schalltechnische Untersuchung Bericht 3511/13, Schallimmissionsprognose 

Falleklappern Yachthafen Heiligenhafen vom 03.05.2013 durch das Ingeni-
eurbüro für Schall- und Schwingungstechnik GORITZKA AKUSTIK (2013) 

 
- FFH-Vorprüfung für den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 1 der Stadt 

Heiligenhafen durch SEEBAUER, WEFERS UND PARTNER (2013) 
 
und wurde durchgeführt: 
 
- Überprüfung und Aktualisierung der Biotopstruktur des Plangebietes durch 

SEEBAUER, WEFERS UND PARTNER (2012). 

3.4.2 Hinweise zu Schwierigkeiten 

Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der umweltrelevanten Angaben lagen 
nicht vor. 

3.4.3 Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung 

Nach § 4c Satz 1 BauGB muss die Gemeinde im Rahmen des "Monitorings" die 
vorhergesehenen erheblichen nachteiligen Auswirkungen der Planung überwachen 
bzw. im Rahmen der Überwachung auch die entsprechenden unvorhergesehenen 
Auswirkungen ermitteln, um so in der Lage zu sein, ggf. geeignete Maßnahmen 
zur Abhilfe zu ergreifen. 
 
Die Überwachung der erheblichen unvorhergesehenen nachteiligen Umweltauswir-
kungen infolge der Planrealisierung erfolgt im Rahmen von fachgesetzlichen Ver-
pflichtungen zur Umweltüberwachung nach Wasserhaushalts-, Bundesimmissions-
schutz- (Luftqualität, Lärm), Bundesbodenschutz- (Altlasten), Bundesnatur-
schutzgesetz (Umweltbeobachtung) sowie ggf. weiterer Regelungen.  
 
Gemäß § 4 Abs. 3 BauGB unterrichten die Behörden die Gemeinde, sofern nach 
den ihnen vorliegenden Erkenntnissen die Durchführung des Bebauungsplans 
erhebliche, insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen auf die 
Umwelt hat. In Ergänzung hierzu fragt die Gemeinde einmal im Jahr bei den 
Fachbehörden kenntlich gewordene, unvorhergesehene erhebliche nachteilige 
Umweltauswirkungen zum Geltungsbereich der Bauleitplanung ab. 

3.4.4 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Das Plangebiet umfasst die Flächen zwischen der Straße Steinwarder, der Straße 
Graswarder und der Jachthafenpromenade. Es ist derzeit geprägt durch das vor-
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handene Gebäude des Gillhus. Andere Teilflächen werden als Stellplätze für den 
Jachthafen genutzt. Weitere Flächenanteile sind derzeit unbebaut und unversie-
gelt und durch Gehölzbestände gekennzeichnet sowie am östlichen Gebietsrand 
durch Rasenflächen mit einzelnen Spielangeboten für Kinder genutzt. Mittig quert 
die Seebrückenpromenade das Plangebiet. 
 
Die Stadt Heiligenhafen beabsichtigt hier die Entwicklung von Ferienunterkünften 
in Form von Ferienhäusern und Ferienwohnungen sowie begleitend zur Seebrüc-
kenpromenade die Schaffung von Geschäften, Läden und gastronomischen Ange-
boten in Form eines Vorhabenbezogenen Bebauungsplans zu ermöglichen. 
 
Die vorgesehenen Nutzungsänderungen sowie die erforderlichen Erschließungs-
maßnahmen verursachen eine Zunahme der Inanspruchnahme von Grund und 
Boden im Vergleich zum Bestand. Der Versiegelungsanteil wird von derzeit etwa 
35 % auf ca. 55 % steigen. Aufgrund der aus Hochwasserschutzsicherungsgründen 
geplanten Anhebung des Geländeniveaus ist parallel eine vollständige Abräumung 
der vorhandenen Vegetationsbestände erforderlich. Die im Charakter von „Grau- 
und Braundünen“ sowie mit randlichen Gehölzanpflanzungen neu zu gestaltenden 
Grundstücksfreiflächen werden als neue Lebensräume für Tiere und Pflanzen die-
nen. Die durch die Planung von Fällung betroffenen, geschützten Bäume werden 
gemäß der Baumschutzsatzung der Stadt Heiligenhafen im nachgeordneten Ge-
nehmigungsverfahren durch Ersatzpflanzungen ausgeglichen. Das Orts- und Land-
schaftsbild wird sich durch die Planung verändern, die vorgesehene Grundstücks-
freiflächengestaltung mit Dünenmodellierungen sowie die neue Raumkanten 
schaffende Bebauung werden jedoch eine Neugestaltung des Orts- und Land-
schaftsbildes gewährleisten. 
 
Europäische Schutzgebiete und ihre maßgeblichen Bestandteile werden durch die 
Planung nicht beeinträchtigt. 
 
Der flächenhafte Ausgleichsbedarf für die Bodenversiegelung und die Inanspruch-
nahme von Biotopen mittlerer Wertigkeit, der nicht innerhalb des Geltungsberei-
ches des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 1 abgedeckt werden kann, soll 
über eine vertragliche Regelung zwischen der Heiligenhafener Verkehrsbetriebe 
GmbH und Co. KG (die über Flächen mit bereits durchgeführten Biotopaufwertun-
gen auf dem Steinwarder verfügt, die für zukünftige naturschutzfachliche Kom-
pensationsmaßnahmen nach Bauplanungsrecht zuordenbar sind) und dem Vorha-
benträger abgesichert werden. 
 
 
 



 Stadt Heiligenhafen | Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 1  
 „Bereich zwischen Steinwarderstraße, Jachthafenpromenade und Graswarderweg“ | 
 Begründung 16.05.2013 

  69 

 
SEEBAUER | WEFERS UND PARTNER GBR 

Landschaftsarchitektur | Stadtplanung | Mediation 
  

4. Verfahren 

4.1 Förmliches Verfahren 

Die Stadtvertretung der Stadt Heiligenhafen hat in ihrer Sitzung am  21.06.2012  
den Einleitungsbeschluss für den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 1 ge-
fasst (§ 12 Abs. 2 BauGB).  
 
Die ortsübliche Bekanntmachung des Einleitungsbeschlusses erfolgte am   
27.06.2012  (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB). 
 
Mit Schreiben vom  19.09.2012  wurde die Planung des Vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan Nr. 1 gemäß § 16 Landesplanungsgesetz dem zuständigen Innenmi-
nisterium angezeigt. 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wurde in der Zeit vom  05.07.2012  
bis zum  19.07.2012  durchgeführt. Hierzu konnten Anregungen und Bedenken 
abgegeben werden (§ 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB).  
 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung 
berührt sein können, sind mit Schreiben vom  19.09.2012  frühzeitig über die 
Planung unterrichtet und zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen 
Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung aufgefordert worden (§ 4 Abs. 
1 Satz 1 i.V.m. § 3 Abs. 1 BauGB). 
 
Die Stadtvertretung hat am  28.02.2013  den Entwurf des Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 1 mit Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt.  
 
Der Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 1, bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), sowie die Begründung haben in der 
Zeit vom  15.03.2013  bis einschließlich 15.04.2013  während der Dienststunden 
nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung wurde 
mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von jeder-
mann schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden können, am  
06.03.2013  durch Abdruck in der „Heiligenhafener Post“ ortsüblich bekannt ge-
macht.  
 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung 
berührt sein können, wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB durch Schreiben vom  
07.03.2013  zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. 
 
Die Stadtvertretung hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange am  16.05.2013  geprüft. Das Ergebnis 
wurde mitgeteilt. 
 
Die Stadtvertretung hat den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 1, bestehend 
aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) am  16.05.2013  als Satzung 
beschlossen und die Begründung durch Beschluss gebilligt. 
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4.2 Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung und Behördenbeteiligung 

Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB 
wurden keine Stellungnahmen abgegeben. 
 
Im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB wurden 
die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange über den Vorentwurf des 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 1 unterrichtet und zur Stellungnahme 
aufgefordert. Es wurden 5 Stellungnahmen abgegeben. 

4.3 Entwurfsplanung 

Nach der Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
erfolgte die weitere Bearbeitung des Vorhaben- und Erschließungsplans für das 
Plangebiet in Form einer Architektur-Vorplanung und einer Erschließungs- und 
Freianlagen-Vorplanung unter Integration der eingegangenen Hinweise aus der 
Frühzeitigen Behördenbeteiligung. Der Vorhaben- und Erschließungsplan wird 
durch enge zeichnerische und textliche Festsetzungen im vorliegenden Vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan abgebildet und planungsrechtlich gefasst. 

4.4 Beteiligung der Öffentlichkeit und Behördenbeteiligung 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB wurden keine 
Stellungnahmen abgegeben. 
 
Im Rahmen der Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB wurden die Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange über den Entwurf des Vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplans Nr. 1 unterrichtet und zur Stellungnahme aufgefordert. Es 
wurden 13 Stellungnahmen abgegeben. 

4.5 Änderungen und Anpassungen zur Fassung für den Satzungsbeschluss 

Aus den eingegangenen Stellungnahmen ergeben sich keine inhaltlichen Ände-
rungen des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 1. 
 
In der Planzeichnung erfolgen redaktionelle Anpassungen, u.a. von Schreibfehlern 
im Baugrundstückschlüssel und in der Planzeichenerklärung. 
 
In der Begründung erfolgen ebenfalls Anpassungen redaktioneller Art. Dazu gehö-
ren  
- Untersetzungen der Planung mit ergänzenden fachgutachterlichen Unterla-

gen zur Möglichkeit der Regenwasserversickerung, zu Schallimmissionen aus 
Fallenklappern des Jachthafens und zur Verträglichkeit der Vorhabensplanung 
mit den Europäischen Schutzgebieten des Schutzgebietsnetzes NATURA 2000,  

 
- Klarstellungen wie die Ausführungen zum Vorkommen gesetzlich geschützter 

Biotope nur außerhalb des Plangebietes, die Definition von Verkaufsflächen, 
die Einordnung der Hochwasserschutzanlagen als untergeordnete Nebenanla-
gen gemäß § 14 BauNVO und der Löschwassernachweis sowie  



 Stadt Heiligenhafen | Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 1  
 „Bereich zwischen Steinwarderstraße, Jachthafenpromenade und Graswarderweg“ | 
 Begründung 16.05.2013 

  71 

 
SEEBAUER | WEFERS UND PARTNER GBR 

Landschaftsarchitektur | Stadtplanung | Mediation 
  

 
- Korrekturen der Vorhabensbeschreibung wie bei der Höherlegung der Straße 

Graswarder, auf die nun verzichtet wird oder bei den Angaben zur Leitungs-
planung aufgrund inzwischen fortgeführter Abstimmungen mit den Versor-
gungsträgern und durchgeführter Suchschachtungen. 
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5. Durchführung des Bebauungsplans 

Der Vorhabenbezogene Bebauungsplans Nr. 1 für den „Bereich zwischen Steinwar-
derstraße, Jachthafenpromenade und Graswarderweg“ hat keine haushaltsrechtli-
chen Auswirkungen für die Stadt Heiligenhafen.  
 
Die durch die Planung sowie die Umsetzung der Vorhaben einschließlich der Er-
schließung entstehenden Kosten trägt der Investor, die PRIMUS Marina Resort 
Heiligenhafen GmbH, ein Unternehmen der PRIMUS Immobilien AG.  
 
Weitere Details zur Sicherstellung und Umsetzung des geplanten Vorhabens wer-
den in einem Durchführungsvertrag zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan ge-
regelt. 
 
 
 
6. Flächenbilanz 

Flächennutzung Fläche in qm Flächenanteil 
in % des  
Plangebietes 

Verkehrsflächen, öffentlich 
 

 4.825 15,3 % 

VORHABENGEBIET   
Verkehrsflächen, privat 
 

 2.865  9,1 % 

Bauflächen 
 

23.775 75,3 % 

SO1 „Ferienhausgebiet“  
 

19.225 60,9 % 

SO2 „Handel, Gewerbe und Ferienwohnen“ 
 

4.550 14,4 % 

Flächen für Gemeinschaftsanlagen 
 

  100  0,3 % 

 
Summe 

 
31.565  

 
100 % 
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7. Beschluss über die Begründung 

Diese Begründung wurde in der Sitzung der Stadtvertretung Heiligenhafen am  
16.05.2013  gebilligt. 
 
 
 
 
 
 
 
Heiligenhafen, den  ...................... Siegel  Unterschrift 
         (Müller) 
          - Bürgermeister - 
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9. Anlagen 
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Anlage 1 Betreibung/ Verwaltung der Ferienanlage  
(Regelung im Durchführungsvertrag) 
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Anlage 2 Bedarfseinschätzung zu Beherbergungskapazitäten  
  (Auszug aus der Begründung der 27. Änderung des FNP, 2010,  

S. 36 ff) 

„Im August 2008 erfolgte durch die IFT FREIZEIT UND TOURISMUSBERATUNG eine Untersuchung 
und Beurteilung zu den in Heiligenhafen geplanten Beherbergungskapazitäten. Die Bewer-
tung der Marktentwicklung kommt zu folgenden Ergebnissen: 
 
Ferienwohnungen und -häuser zählen zur beliebtesten Unterkunftsart in den deutschen 
Küstenreiseregionen. Kennzeichnend für den Markt der Ferienwohnungen/-häuser ist eine 
private Vermieterstruktur. Zunehmend wird der Markt allerdings von großen Vermietungs-
gesellschaften, wie Dan Center, Novasol, Wolters, etc. beeinflusst, die für eine Professio-
nalisierung des Marktes sorgen. 
 
Folgende Trends prägen im Wesentlichen den Markt für Ferienwohnungen und  
-häuser: 
- Die Beliebtheit von Ferienhäusern als Unterkunftsart steigt. 
- Die deutschen Küstenregionen stehen in der Beliebtheit der Urlaubsziele für Feri-

enhäuser an erster Stelle. Rund 80% der Befragten bevorzugen ein Urlaubsdomizil 
am Meer, am Strand oder an einem See. Feriendomizile auf dem Land oder in den 
Bergen sind dagegen weniger gefragt. 

- Die Reisezeiten werden kürzer, dafür steigt die Urlaubshäufigkeit. 
- Erwartet wird eine komplette, moderne und großzügige Ausstattung zu einem gün-

stigen Preis. 
- Individuelle Raumkonzepte nehmen an Bedeutung zu, um nicht nur Familien son-

dern auch z.B. gemeinsam reisenden Paaren oder kleinen Gruppen mit bis zu 6 Per-
sonen eine adäquate Unterkunft anbieten zu können. 

 
Der Hotelmarkt ist gekennzeichnet durch einen starken Wettbewerbsdruck. Während in 
den vergangenen Jahren vor allem an der Ostseeküste Mecklenburg Vorpommerns moderne 
Hotels entstanden, wurden an der Ostseeküste Schleswig-Holstein kaum neue Hotels ge-
baut. Zusätzlich unterließen viele Hoteliers in Schleswig-Holstein notwendige Modernisie-
rungsmaßnahmen. Durch die konsequente Umsetzung des Landestourismuskonzeptes 
Schleswig-Holsteins von 2006, das unter anderem ein Ansiedlungsmanagement für Hotels 
beinhaltet, wird mit einer Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Landes in den nächsten 
3 bis 5 Jahren gerechnet. 
 
Folgende Trends prägen im Wesentlichen den Hotelmarkt: 
- Das Anspruchsniveau der Gäste steigt aufgrund umfassender Reiseerfahrungen. 

Nach einer Studie von TNS Infratest und Expedia.de steigen 48 % der deutschen 
Urlauber bereits in 4- und 5-Sterne-Hotels ab. 

- Eine klare Zielgruppenfokussierung ist notwendig, um den individuellen Gästean-
forderungen gerecht zu werden. 

- Attraktive Zusatzangebote z. B. in Form von zeitgemäßen Gesundheits- und Well-
nesseinrichtungen werden von den Gästen innerhalb des Hotels erwartet und nicht 
(nur) als Solitärangebot am Ort. 

- Zusatzangebote lassen sich in der Regel nur in größeren Betrieben (ab ca. 100 
Zimmern) wirtschaftlich betreiben. Größere Betriebe haben darüber hinaus den 
Vorteil, dass sie für Gruppenreisende und Geschäftsreisende (Tagungen) geeignet 
sind und erfolgreich mit Reiseveranstaltern kooperieren können. 
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Die Marktanalyse für Heiligenhafen zeigt, dass  
- seit 2001 die Anzahl der Anbieter und der Betten im regionalen Vergleich über-

durchschnittlich zurückgegangen ist. 
- Bezogen auf die Betriebsarten ist der Anteil der Ferienwohnungen überrepräsen-

tiert, während der Anteil an Vollhotels und Ferienhäusern deutlich unter dem der 
Vergleichsregionen/-orte liegt. 

- Insgesamt entspricht die Beherbergungsstruktur überwiegend nicht mehr den heu-
tigen Gästeansprüchen und Markterfordernissen (geringer Klassifizierungsanteil, 
überwiegend kleine 1-2 Raum Ferienwohnungen, hoher Anteil von Privatvermie-
tern). 

 
Als Handlungsbedarf für Heiligenhafen wird die Entwicklung höherwertiger Beherber-
gungsbetriebe herausgestellt: 
- Die wesentliche Voraussetzung für die erfolgreiche Ansprache von neuen Zielgrup-

pen sind adäquate Beherbergungsbetriebe. Es besteht ein dringender Bedarf an 
zeitgemäßen und kapazitätsstarken Unterkunftsbetrieben im höherwertigen Be-
reich. 

- Neben der Ansprache neuer Zielgruppen besteht die Notwendigkeit, auch das An-
gebot für die heutigen Gäste in Heiligenhafen zu optimieren. Eine Vielzahl der 
heutigen Betriebe in Heiligenhafen entspricht nicht mehr den Gästeansprüchen. 

- Es besteht vor allem der Bedarf für den Bau von neuen Hotelbetrieben aber auch 
von Ferienwohnungen und Ferienhäusern. Die Planungen im Rahmen des Entwick-
lungskonzeptes Hafenumfeld (Bau von zwei Hotelbetriebe sowie Ferienhäuser und -
wohnungen) sind vor diesem Hintergrund überzeugend. 

 
Als Standort für neue Beherbergungsbetriebe empfiehlt das Gutachten: 
- Aufgrund der Strand- und Zentrumsnähe sowie der maritimen Atmosphäre am 

Jachthafen sind die Standorte "Hafen und Steinwarder" für den Bau der neuen Be-
herbergungsbetriebe Vorzugsstandorte. 

- In Verbindung mit den geplanten Infrastrukturmaßnahmen kann der Standort ins-
gesamt aufgewertet werden (integrativer Ansatz mit positiven Effekten für die 
Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Infrastruktur). 

 
Hinsichtlich der Kapazitäten trifft das Gutachten folgende Aussagen: 
- Es wird ein maßvoller Kapazitätsausbau von rund 1.000 Betten (entsprechend den 

Planungen im Hafenbereich) bis 2013 empfohlen. Bei einer durchschnittlichen Bet-
tenauslastung von 45% wären dies rund 245.000 Übernachtungen und 50.000 Gä-
ste (bei einer durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von 5 Tagen). 

- Die 1.000 Betten würden das Bettenangebot in Heiligenhafen um rund 15% von 
6.800 auf 7.800 erhöhen. 

- Die Marktanalysen haben gezeigt, dass neue Kapazitäten für höherwertige Beher-
bergungsbetriebe in Heiligenhafen markt- und standortgerecht sind. 

- Durch neue höherwertige Betriebe werden vorwiegend neue Gästegruppen ange-
sprochen. Bestehende Betriebe sind in der Regel in anderen Segmenten (geringere 
Qualität, geringerer Preis, kleinere Einheiten) positioniert. 

- Da Heiligenhafen in den letzten 7 Jahren einen Rückgang von 666 Betten bzw. 9% 
zu verzeichnen hatte, handelt es sich weniger um einen Kapazitätsausbau als um 
eine Kompensation der zurückgegangenen Bettenzahlen. 
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Die Auswirkungen der geplanten Bettenkapazitäten auf die Region schätzt das Gutachten 
wie folgt ein: 
- Die beschriebenen Anlagen, die sich in der Region zur Zeit im Bau befinden oder 

deren Planungen weit fortgeschritten sind, werden zu einem Kapazitätsausbau von 
insgesamt ca. 3.650 Betten führen (inkl. der 1.000 Betten in Heiligenhafen). 

- Hiervon entfallen ca. 750 Betten auf Hotelbetriebe und 2.900 auf Ferienwohnun-
gen/-häuser. 

- Der Bettenanteil im Segment Hotels in Ostholstein liegt unter dem von Schleswig-
Holstein (Ostholstein: 14%, Schleswig-Holstein: 19%). Durch die 750 Betten würde 
die Hotelbettenkapazität in Ostholstein um 2% von 7.125 Betten auf 7.875 Betten 
steigen. 

- Die rund 2.900 Betten im Bereich der Ferienwohnungen würden das Angebot im 
Bereich der gewerblichen Betten in Ostholstein um ca. 10% von 28.354 Betten auf 
31.254 Betten erweitern. 

- Angesichts des Marktaustritts nicht mehr zeitgemäßer Betriebe (in den letzten 6 
Jahren ist der Bettenbestand allein in Großenbrode und Heiligenhafen um ca. 
1.000 Betten zurückgegangen), den steigenden Gäste- und Übernachtungszahlen 
in den letzten Jahren sowie der generellen Ausrichtung des Landes auf den Quali-
tätstourismus wird der Ausbau der Kapazitäten als marktgerecht bewertet.“ 
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Anlage 3 Geotechnische Stellungnahme (KED Ingenieure, 2012) 
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Anlage 4 Hochwasserschutzkonzept (b&o Ingenieure, 2013) 
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1 Aufgabenstellung 

Die Primus Marina Resort Heiligenhafen GmbH, Oranienburger Straße 3, 10178 

Berlin, plant im Überflutungsbereich außerhalb des hochwassergeschützten Orts-

kern von Heiligenhafen zwischen Steinwarderstraße, Jachthafenpromenade und 

dem Graswarderweg auf dem vorhabenbezogenem B – Plan Nr. 01 Gebiet eine 

Ferienhausanlage für eine touristische Nutzung. 

b&o Ingenieure hat mit Auftrag vom 04.12.2012 folgende Leistungen übernommen: 

1. Grundlagenermittlung 

 Festlegung und Bemessungsannahmen, Abstimmung mit den Ge-

nehmigungsbehörden (hier Landesbetrieb für Küstenschutz, Nati-

onalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein, Fachbereich 42 

"Koordination und Vollzug").  

 Abstimmung der Anforderungen an den Hochwasserschutz mit 

dem AG. 

2. Systematische Darstellung des Hochwasserschutzkonzeptes 

 Systematische zeichnerische Darstellung 

 Zusammenfassender Bericht (ohne Konzeptentwicklung) 

2 Grundlagenermittlung 

2.1 Rechtlicher Rahmen Grundlagen für Bemessungsannahmen des 
Hochwasser im Planungsbereich 

Die Zuständigkeit und Aufgaben des Küstenschutzes sind im Landeswassergesetz 

Schleswig-Holstein (LWG) geregelt. Nach § 108 LWG ist das Ministerium für 

Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein 

(MLUR) die oberste Küstenschutzbehörde, diese obliegt die Aufsicht über die unte-

re Küstenschutzbehörde. Wir haben mit der unteren Küstenschutzbehörde (Lan-

desbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein 

Fachbereich 42 "Koordination und Vollzug") über die Machbarkeit von privaten 

Hochwasserschutzpolder außerhalb der öffentlichen Hochwasserschutzlinie Vor-

gespräche zur Machbarkeit geführt. 

Nach Generalplan Küstenschutz (GPK) des Landes Schleswig-Holstein sind Maß-

nahmen der Küstensicherung entsprechend dem Grundsatz des LWG diejenigen 

verantwortlich, in deren Interesse das Vorhaben liegt. Danach werden Küstensi-
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cherungsmaßnahmen von Gemeinden, zum Schutz der öffentlichen Infrastruktur 

sowie von sonstige Dritten zum Schutz von privatem Eigentum durchgeführt.  

In dem betrachteten Fall ist das private Eigentum zu schützen. 

Als Hochwasser sind nach der Definition im WHG Überflutungen aus oberirdischen 

Gewässern oder durch Meerwasser zu verstehen. 

Siedlungen in hochwassergefährdeten Gebieten sollten nur bei ausreichend vor-

handenen Schutzvorkehrungen weiterentwickelt werden.  

Nach § 68 Abs. 2 LWG ist die Bebauung des Ferienhausgebietes mit Bauten zum 

Küstenschutz ohne Planfeststellungsverfahrens möglich. Der vorhabenbezogene 

B–Plan regelt alle an der Zustimmung beteiligten Behörden. 

Eine Genehmigung nach § 77 LWG sowie Ausnahmegenehmigungen nach § 78 

LWG werden nicht erteilt, es ist jedoch zu empfehlen die geplante Hochwasser-

schutzeinrichtung mit der unteren Küstenschutzbehörde abzustimmen.  

Nach dem Gesetz tragen diejenigen die Verantwortung für den ordnungsgemäßen 

Zustand der HWS Anlagen, die die Anlage errichtet haben (hier Primus Marina Re-

sort GmbH). 

Meeresüberschwemmungen sind wertneutrale Naturereignisse, Gefahr bzw. Risi-

ken entstehen dort, wo durch die Nutzung der Küstengebiete als Siedlungs- Wirt-

schafts- und Erholungsraum ein Schadenspotential erzeugt werden kann.  

Ein Risiko ergibt sich aus der Eintrittswahrscheinlichkeit und dem Schadensaus-

maß der Ereignisse. Ein Restrisiko des Versagens der geplanten Küstenschutzan-

lage besteht immer.  

Dieses Restrisiko kann man durch Beachtung folgender Randbedingungen mini-

mieren: 

 Abschätzung des Gefahrenpotential am Planungsgebiet 

 Verhaltensvorsorge nach Bau der HWS Anlage 

 Notfallmaßnahmen zu Gefahrenabwehr 

 Wiederherstellung von durch HWS Ereignisse beschädigte Anlagen 

 Überwachung der hergestellten HWS Anlagen 

Dieses Ziel „Siedlungen in hochwassergefährdeten Gebieten bei ausreichend vor-

handenen Schutzvorkehrungen zu bauen“ wird mit diesem Vorschlag zum Hoch-

wasserschutzkonzept erbracht. 
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2.2 Beurteilung für Gefahrensituationen 

 

2.2.1 Wasserstände 

Der höchste gemessene Wasserstand ist 1872 am Pegel Travemünde nach einem 

zeitlich entwickelten Starkwindfeld gemessen worden. Daraus ableitend wird der 

Bemessungswasserstand für das Ostseegebiet Heiligenhafen auf +3,00 m über 

Normal Null (NN) angenommen und ist im Generalplan Küstenschutz festgelegt. 

An der Ostseeküste sind die Wasserstände bei Sturmflut wie folgt maßgebend: 

 leichte Sturmflut  1,00 bis 1,25 m über NN 

 mittlere Sturmflut  1,25 bis 1,50 m über NN 

 schwere Sturmflut  1,50 bis 2,00 m über NN 

 sehr schwere Sturmflut  > 2,00 m über NN 

2.2.2 Gemessene Wasserstände in den letzten Jahren 

Aus dem aktuellen Generalplan Küstenschutz (GPK) sind folgende Hochwasserer-

eignisse zu entnehmen: 

 HW 200  +2,06 m über NN 

 04.01.1954  +1,74 m über NN 

 15.02.1979  +1,54 m über NN 

 04.11.1995  +1,85 m über NN 

 21.02.2002  +1,46 m über NN 

 01.11.2006  +1,86 m über NN 

Das markante Sturmereignis Daisy im Januar 2010, welches starke Beschädigun-

gen an Küstenschutzanlagen an der Ostsee hervorrief, hat in Heiligenhafen am 

Jachthafen lediglich zu erhöhten Wasserständen bis zu +1,40 m über NN geführt. 

Die Wetterlage wurde damals bestimmt durch Stürme von Ost bzw. Südost. 

Aus einer Konzeptplanung 2007 für die Stadt Heiligenhafen (aufgestellt Ingenieur-

büro Wald und Kunath) sind folgende Hochwasserstände nach Wiederkehrinterval-

len angegeben. Die Basisdaten dazu sind von dem Bundesamt für Seeschifffahrt 

und Hydrografie (BSH) aus 2001 entnommen: 
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Wiederkehrintervall   T = 5 Jahre  +1,32 m über NN 

Wiederkehrintervall  T = 10 Jahre  +1,49 m über NN 

Wiederkehrintervall  T = 20 Jahre  +1,66 m über NN 

Wiederkehrintervall  T = 50 Jahre  +1,88 m über NN 

Wiederkehrintervall  T = 100 Jahre  + 2,04 m über NN 

Anmerkung: die geplante HWS Anlage für das Planungsgebiet wird auf + 2,50 m 

über NN vorgeschlagen und liegt über dem im 100 jährigen Wiederkehrintervall 

theoretisch angenommenen Wassertand, der eintreten könnte. 

2.2.3 Bauverbot und Bauhöhen 

Ausnahmen von Bauverbot des § 80 LWG können in besonderen Ausnahmefällen 

zugelassen werden, wenn dies im Einzelfall zu einer besonderen Härte führen 

würde oder ein dringendes öffentliches Interesse vorliegt. 

Für bauliche Anlagen in hochwassergefährdeten Gebieten an der Ostsee sind fol-

gende Mindesthöhen vorgegeben: 

 Verkehrs- und Fluchtwege  auf mind. NN + 3,00 m 

 Räume mit Wohnzwecken  auf mind. NN + 3,50 m 

 Räume mit gewerblicher Nutzung auf mind. NN + 3,00 m 

 Lagerung wassergefährdender Stoffe  auf mind. NN + 3,50 m 

In Anbetracht der örtlichen Gegebenheit des B-Plangebietes sind Abweichungen 

zu den vor zitierten Bauverbote und Bauhöhen möglich. 

2.3 Beurteilung der Gefahrensituation am Standort der Ferienanlage 

Der Planungsstandort zwischen Steinwarderstraße, Jachthafenpromenade und 

dem Graswarderweg auf dem vorhabenbezogenen B-Plan Nr. 01 Gebiet der Stadt 

Heiligenhafen stellt eine Besonderheit in Bezug auf anzuwendenden Hochwasser-

schutz an der Ostsee dar. 

Begründung: 

 Das benachbarte Wohn und Verkehrswegegebiet ist mit öffentlich geför-

derten und von der unteren Küstenschutzbehörde Landesbetrieb für Küs-

tenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein Fachbe-

reich 42 "Koordination und Vollzug“ genehmigter Maßnahme mit Schutz-

einrichtungen von 2,50 und 2,60 m über NN ausgelegt.  
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 In den Bemessungsansätzen für allgemeine Hochwasserschutzeinrichtun-

gen an der Ostseeküste gehen die Parameter für Wasserstand und die 

Höhe der zu erwartenden Windwelle ein.  

In dem betrachteten Planungsgebiet kann, wenn überhaupt, eine Windwel-

le von Süden bzw. Südosten nur in begrenzter Höhe bedingt aus der im 

benachbarten Sportboothafen erzeigten Streichlänge von ca. 20 cm ent-

stehen.  

Die Ostseeseite auf der Nordseite des Planungsgebiet wird bei Nord- bis 

Weststürmen stark belastet, dies geht jedoch einher mit dann niedrigen 

Wasserständen (dies ist dem Badewanneneffekt zuzuschreiben; bei west-

lichen Stürmen kommt es zu Aufsteilen des Wasserspiegels bei bereits 

niedrigeren Wasserständen und danach zu einem Zurückschwappen des 

Wassers von Ost nach West, jedoch bei erheblichem Nachlassen des 

Windes). 

 Auflaufende Wellen aus West bis Nord können sich in der Flachwasserzo-

ne und dem ca. 120 m breitem Strand bereits ausbranden. Unser Pla-

nungsgebiet liegt zusätzlich noch weitere 70 m durch eine Bereich, der als 

Dünenlandschaft geprägt ist, entfernt. Deshalb gehen wir davon aus, dass 

nur noch die erhöhten Wasserständen ohne auflaufende Wellen bei der 

Bemessung der Schutzeinrichtung im Planungsgebietes zu berücksichti-

gen sind. 

 Seegangs Belastungen aus Süd und Südost können nicht entstehen, da 

der durch natürliche Verwallungen und Flachwasserbereiche geschützte 

Jachthafen eine andere Belastungsform nicht zulässt. 

2.4 Geplante Hochwasserschutzeinrichtung im B-Plan Gebiet 

2.4.1 Informelle Gespräche 

Im Zuge der Bearbeitung wurden Gespräche mit dem LKN geführt. Die in diesem 

Zusammenhang vorgestellten Planungsideen wurden im vollem Umfang bestätigt, 

sind aber nur als Empfehlungen für den Hochwasserschutz zu sehen und stellen 

keine Forderungen der Genehmigungsbehörde dar, da der private Träger nach 

dem Gesetz die Verantwortung für den ordnungsgemäßen Zustand der an seinem 

Gebiet errichteten Hochwasserschutzanlagen trägt. 

Im Rahmen der Stellungnahme zum B-Plan wird das LKN unsere in der Unterlage 

genannten Vorschläge positiv bewerten. 
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Vorgestellt wurden: 

 Allgemeine Hochwasserschutzeinrichtungen (Umschließung der Ferienan-

lage mit verschiedenen HWS Einrichtungen in einer Höhenlage von +2,50 

m über NN. 

 Private Zufahrtsstraßen innerhalb der Ferienanlage mit Fahrbahnhöhen 

von ca. +1.70 bis +1,95 m über NN, diese werden an die Umschließungs-

straßen bei +2,50 m über NN angeschlossen oder durch Dammbal-

kenverschlüsse gesichert. 

 Für die gewerbliche Nutzung des Gebäudes an der Hafenseite wurden die 

geplante Fußbodenhöhen von 1,60 bis 2,50 m über NN erläutert. Zur Si-

cherung gegen HWS sind am Gebäude verschiedene Objektschutz- bzw. 

Dammbalkenverschlusseinrichtungen benannt worden. 

 Für allgemeine Wohnzwecke und gewerbliche Nutzung ist die Mindesthö-

he der Fußböden von +1,60 bis 2,50 m über NN vorgestellt und durch den 

HWS Schutz von + 2,50 m über NN begründet worden. Fußböden der 

Schlafräume sind mit  +3,50 m über NN genannt worden. 

 Die Ausweisung von Fluchtwegen bis zu öffentlichen Straßen, die auf 

+2,50 m über NN liegen ist ebenfalls erläutert worden. 

3 Zusammenfassender Bericht (keine Konzeptentwicklung) 

3.1 Einhaltung von Grundsatzbedingungen 

 Der Hochwasserschutz für die Ferienhausanlage kann auf +2,50 m über 

NN ausgelegt werden. 

 Private Straßen innerhalb des geschützten B-Plan Gebiet, die niedriger als 

+ 2,50 m über NN verlaufen, sind mit Dammbalkenverschlüsse zu den öf-

fentlichen Verkehrswegen zu sichern oder direkt an die auf dem Niveau 

von +2,50 m über NN verlaufenden Straßen anzuschließen. 

 Fußböden der Räume bei gewerblicher Nutzung sind, wenn Sicherungs-

maßnahmen vorgesehen werden, von +1,60 bis 2,50 m über NN möglich.  

 Fußböden der Räume für Wohnzwecke sind ebenfalls auf +1,60 bis 2,50 m 

über NN möglich. 

 Fußböden der Räume für Schlafzwecke dürfen nur auf mindestens +3,50 

m über NN angeordnet werden. 
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 besondere Sicherheitsvorkehrungen für Haustechnik, wenn diese unter 

dem Niveau von +2,50 m über NN  liegen, sind vorzusehen. 

 Die Wahl der HWS Anlagen sind nach dem Stand der Technik so auszule-

gen, dass einfache Bedienungen eine schnelle Sicherung der Gesamtan-

lage gewährleistet werden kann. 

3.2 Geplante Hochwasserschutzeinrichtungen 

3.2.1 Bereich West 

Auf der Westseite des Planungsgebietes sind keine Hochwasserschutzeinrichtun-

gen notwendig, da das Planungsgebiet direkt an die hochwassergeschützte Straße 

Steinwarder anschließt. 

3.2.2 Bereich Süd 

Im Süden sollte das B-Plan Gebiet durch eine Dünenverwallung mit integrierter 

kleiner überschütteter Winkelstützwand gesichert werden. 

3.2.3 Bereich Südost bis Seebrückenpromenade 

Hier soll eine ca. 2,0 m hohe Winkelstützwand, die ca. 1,0 bis 1,20 m über dem Ni-

veau der Jachthafenpromenade endet das B-Plan Gebiet schützen. Mit dieser 

Bauweise sind alle erdenkbaren Seegangsbelastungen beherrschbar.  

Folgende Belastungsansätze sind zu betrachten: 

 Erddruck einseitig 

 Wasserstand bis zu + 2,50 m über NN einseitig 

 Einseitiger Stauwasserstand (Sunk [Delta h zwischen maßgebenden Au-

ßenwasserstand und dem zugehörigem Grundwasserstand mit einer 

Wichte des Wassers] ist bei diese Belastungsansatzl der maßgebende 

Lastfall. 

Wenn Durchgänge zur Hafenpromenadenseite geplant werden, sind diese mit 

leicht demontierbaren Dammbalkenverschlüssen zu sichern. Auf eine einbaunahe 

Einlagerung der Sicherungselemente ist zu achten. 

3.2.4 Bereich Seebrückenpromenade 

Es sollte ein möglichst gerader Verlauf der Schutzeinrichtung (Dammbalkenver-

schluss) angestrebt werden. ein gerader Verlauf hat den Vorteil, dass weniger Si-

cherungsmaßnahmen an den bestehenden Medienanschlüssen notwendig sind 
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und die HWS Linienführung vereinfacht wird. Der Objektschutz am östlichen Ge-

bäude vor der Promenade kann ebenfalls durch die Lageverschiebung minimiert 

werden.  

3.2.5  Bereich Südost von Seebrückenpromenade bis östliches Ende des Pla-
nungsgebietes 

Das der Seebrückenpromenade zugewandte Gebäude ist durch Objektsicherung 

in Form von an den Fenstern und Türen angeordneten Dammtafeln oder HWS si-

cher Verglasung zu sichern. Die Anordnung der Sicherung sollte in jedem Fall an 

der Außenseite des Gebäudes erfolgen. 

Der Anschlussbereich zu den weiterführenden HWS Einrichtungen sind gelenkig 

auszuführen um unterschiedliches Setzungsverhalten der Baukörper auszuglei-

chen. 

Entlang der Hafenpromenade ist, wie unter Punkt 3.2.3 beschrieben, eine Hoch-

wasserschutzwand auf +2,50 m über NN anzuordnen. Gewünschte Durchgänge 

aus dem Planungsgebiet zur Hafenpromenade sind ebenfalls mit leicht demontier-

baren Dammbalken zu sichern. Auch hier wird bereits jetzt auf die einbaunahe Ein-

lagerung hingewiesen. 

3.2.6 Bereich Ost 

Der Hochwasserschutz auf der dem Graswarder zugewandten Seite kann durch 

eine Dünenverwallung mit überschütteter integrierter kleiner Winkelstützwand gesi-

chert werden.  

Der östlichste Gebäudekomplex ist durch Objektsicherung in Form von an den 

Fenstern und Türen angeordneten Dammtafeln oder HWS sicherer Verglasung zu 

schützen. Die Anordnung der Sicherung sollte in jedem Fall auch hier an der Au-

ßenseite des Gebäudes erfolgen. 

Die Anschlüsse zu den weiterführenden HWS Einrichtungen sind ebenfalls gelen-

kig auszuführen um unterschiedliches Setzungsverhalten der Baukörper auszu-

gleichen. 

3.2.7 Bereich Nord östlich der Seebrückenpromenade 

Hier können zwei Varianten zur Ausführung kommen: 

 Variante 1  

Im Norden kann das Planungsgebiet durch eine Dünenverwallung mit 

überschütteter kleiner Winkelstützwand gesichert werden. Wenn diese Va-
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riante zur Ausführung kommt sind die privaten Zufahrtsanbindungen mit 

Dammbalkenverschlüsse, wie vor beschrieben, zu sichern. 

 Variante 2 

Im Norden wird die Straße Graswarderweg ganz oder teilweise auf das Ni-

veau von +2,50 m über NN angehoben. Damit erübrigt sich ein weiterer 

Hochwasserschutz für das Planungsgebiet auf der Nordseite. In der Abwä-

gung sind die Anhebung auf ganzer Länge oder in Teilbereichen der Stra-

ße durchzuführen, da im östlichen Bereich auf der Nordseite der Straße ei-

ne geschützte Biotopfläche unmittelbar anschließt. Hier wäre anstelle einer 

Straßenböschung eine Winkelstützwand vorstellbar. 

In den Bereichen wo eine Böschung zur angehobenen Straße die HWS Si-

cherung darstellt, ist diese abweichend zum Regelwerk für Küstenschutz-

wälle oder Deiche nur für erhöhte Wasserstände zu sichern.  

Angedacht ist folgende Bauweise: 

 Böschung des Straßenkörpers mit Neigung von 1:3 

 1,0 m breites unbefestigtes Bankett 

 Auf vorprofilierter Böschung ca. 30 bis 35 cm dicke Mergel- oder 

Kleischicht als Dichtung 

 Am unteren Bereich der Böschung wird eine Fußwand mit nachfol-

gender Versickerungsmulde angeordnet 

 Auf die Dichtungsschicht wird eine 20 cm dicke Mutterboden-

schicht mit Trockenrasen vorgesehen. 

 Alternativ zur Versickerungsmulde könnte die Straßenentwässe-

rung über Einläufe an eine neu zu verlegenden Regenentwässe-

rungsleitung in dem Graswerderweg erfolgen.  

3.2.8 Bereich Nord von Seebrückenvorplatz bis zur Straße Steinwarder 

Auch hier können zwei Varianten zur Ausführung kommen: 

 Variante 1 

In diesem Abschnitt kann das Planungsgebiet durch eine Dünenverwallung 

mit überschütteter kleiner Winkelstützwand gesichert werden. Wenn diese 

Variante zur Ausführung kommt sind die privaten Zufahrtsanbindungen mit 

Dammbalkenverschlüssen, wie vor beschrieben, zu sichern. 
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 Variante 2 

Im Norden wird die Straße Graswarderweg ganz oder teilweise auf das Ni-

veau von +2,50 m über NN angehoben. Die vor beschriebenen Baubedin-

gungen sind dann auch hier einzuhalten. 

4 Zeichnerische Unterlagen 

Planunterlagen von Seebauer Wefers und Partner 

 Vorentwurf Freianlagen und Verkehr vom 26.11.2012 

 Schnitt A-A vom 05.12.2012 

 Schnitt B-B vom 05.12.2012 

 Schnitt C-C vom 05.12.2012 

Skizzen von b&o Ingenieure 

 Systemskizze  HWS Wand Hafenseite 

 Systemskizze  überdeckte HWS Wand in Dünenverwallung 

 Systemskizze  angehobener Straßenbaukörper Graswarderweg auf 

+2,50m über NN  und Böschungssicherung als HWS Sicherung  

 

Aufgestellt: 07.02.2013 

b&o Ingenieure 

 

Opfermann 



 Stadt Heiligenhafen | Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 1  
 „Bereich zwischen Steinwarderstraße, Jachthafenpromenade und Graswarderweg“ | 
 Begründung 16.05.2013 

   

 
SEEBAUER | WEFERS UND PARTNER GBR 

Landschaftsarchitektur | Stadtplanung | Mediation 
  

Anlage 5 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen im Durchführungsver-
trag 
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Anlage 4 zum Durchführungsvertrag 
 
Satzung über örtliche Bauvorschriften  
zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 1 der Stadt Heiligenhafen 
Bauordnungsrechtliche Festsetzungen  
(gemäß § 9 Abs. 4 BauGB und § 84 LBO) 
 
Bedachungsmaterial 
1. Als Bedachungsmaterial sind für „weiche“ Bedachungen ausschließlich Reet 

und für „harte“ Bedachungen Dachziegel oder Dachsteine in den Farben 
Schwarz, Grau und Anthrazit sowie die Verwendung von Zinkblechen zuläs-
sig.  

 
 
2. Eine leuchtende, spiegelnde, hochglänzende, stark reflektierende Material-

wahl bei der Dachdeckung ist unzulässig. Anlagen zur Solarenergie- oder 
Solarthermienutzung sind davon ausgenommen. 

 
 
Dachneigung 
3. Bei der Ausbildung der Satteldächer sind folgende Dachneigungen zulässig:  
  

Baugrundstück Haustypen Dachneigung 
1-1 bis 1-9 A1, A2, B1, B2 45-50° 
1-10 bis 1-12 D2, E2 30-45° 
3-13 bis 3-15 I, J, K, L, M, N O  
4-16 bis 4-18 I, J K, L, M  
2-19 bis 2-28 A1, A2, B2, C1 45-50° 
5-29 P 30-45° 
5-29 Q 0-5° 
2-30 bis 2-32 D, E, F, G, H 30-45° 

 
 
Gauben 
4. Gauben sind in der gleichen Dachdeckung auszuführen wie das Hauptdach 

oder dürfen in Zinkblech ausgeführt werden. 
 
 Gauben dürfen von der festgesetzten Dachneigung abweichende Dachnei-

gungen aufweisen.  
 
 
Fassadengestaltung 
5. Die Fassaden sind in Putz, Klinkermauerwerk oder einer Kombination dieser 

beiden Typen herzustellen. Weiterhin dürfen Holzverschalungen und Glas 
zur Fassadengestaltung eingesetzt werden. 

 
 Als Farben dürfen für die Fassadengestaltung Weiß, Beige, Sand, Ocker und 

Rot verwendet werden. Einzelne Farbakzente in Blau sind zulässig. 
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Brüstungen und Geländer 
6. Für die Gestaltung von Brüstungen und Geländern sind nur Metall-, Edel-

stahl-, stab- und seilförmige Draht-, Holz- oder Glasausführungen sowie 
Kombinationen dieser Materialien zulässig. 

 
Terrassen 
7. In den Baugrundstücken 1-1 bis 1-9 und 2-19 bis 2-28 sind Terrassenbelä-

ge aus Holz bzw. aus Materialien mit Holzoptik herzustellen. In den übrigen 
Baugrundstücken dürfen für die Herstellung von Terrassenbelägen zusätz-
lich auch Stein- oder Ziegelbeläge verwendet werden. 

 
 
Markisen und Sonnenschutzanlagen 
8. In den Baugrundstücken 1-1 bis 1-9 und 2-19 bis 2-28 sind als Sonnen-

schutz nur unifarbene Sonnensegel zulässig. Markisen sind in diesen Bau-
grundstücken nicht zulässig. In den übrigen Baugrundstücken dürfen neben 
unifarbenen Sonnensegeln auch unifarbene, werbefreie Markisen verwendet 
werden. 

 
 
Empfangsanlagen für Rundfunk und Fernsehen 
9. Empfangsanlagen für Rundfunk und Fernsehen dürfen nicht individuell an 

Gebäude angebracht werden. Der Empfang von Rundfunk und Fernsehen ist 
nur über unterirdische Kabelanlagen bzw. über eine zentrale Empfangsanla-
ge mit unterirdisch verlegtem Verteilernetz zulässig. 

 
 
Werbeanlagen und Warenautomaten 
10. Werbeanlagen sind nur in den Baugrundstücken 3-13 bis 3-15, 4-16 bis  

4-18 und 5-29 sowie innerhalb dieser nur an der Stätte ihrer Leistung, an 
der der Seebrückenpromenade und der Jachthafenpromenade zugewandten 
Seite der Gebäude sowie in baulich untergeordneter Größe und Form zuläs-
sig.  

   
Der Rezeptionsstandort der Ferienhausanlage darf auch von der Seite der 
Planstraße bzw. der Straße Graswarder beschildert werden.  

 
Werbeanlage sind bis zur Unterkante der Fenster des 1. Obergeschosses zu-
lässig. 
 
Mit dem Gebäude verbundene Werbetafeln dürfen eine Größe von 3 m2 
nicht überschreiten. 
 

 Werbeanlagen müssen zu den seitlichen Gebäudekanten einen Abstand von 
0,50 m einhalten. 

   
 Parallelwerbung darf nicht mehr als 0,30 m vor die Fassade ragen.  
   
 Senkrecht zur Fassade angebrachte Werbeanlagen, sogenannte Ausleger, 

dürfen nicht mehr als 0,80 m vor die Fassade ragen und nicht höher als 
0,80 m sein. 
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Leuchtschilder, Lichtwerbung und beleuchtete Werbeanlagen sind zulässig, 
außer solche mit blinkendem, wechselndem, bewegtem oder laufendem 
Licht. 
 
Freistehende Werbeanlage sind  
a) in Form von Werbebannern und Fahnen mit einer Masthöhe von 
max. 7 m und einer Bannerfläche bis max. 3 m2 im Hochformat bzw. 
max. 2 m2 im Querformat in den dafür ausgewiesenen Flächen seitlich der 
Seebrückenpromenade zulässig (vgl. Abbildung 1); 
 
b) in Form von zwei Gemeinschaftswerbeanlagen der im Vorhabengebiet an-
sässigen Betriebe an den Zufahrten Planstraße A und B in den dafür ausge-
wiesenen Flächen zulässig (vgl. Abbildung 1). Jede der beiden Gemein-
schaftswerbeanlagen darf maximal eine Fläche von 2,80 m2 (beidseitig) und 
eine Höhe von maximal 2,80 m aufweisen. 
 
c) in Form eines Hinweisschildes auf den Rezeptionsstandort in der dafür 
ausgewiesenen Fläche auf dem Baugrundstück 1-10 zulässig (vgl. Abbil-
dung 1). Die Werbeanlage darf maximal eine Fläche von 2,80 m2 und eine 
Höhe von maximal 2,80 m aufweisen. 
 
Warenautomaten sind im Vorhabengebiet unzulässig. 
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Zäune, Einfriedungen 
11. Die Errichtung von Zäunen oder Mauern entlang von Grundstücksgrenzen ist 

unzulässig.  
 
 Davon ausgenommen ist die Errichtung von Mauern oder Winkelstützwän-

den, die dem Hochwasserschutz des Gebietes dienen. 
 
  Ebenfalls ausgenommen ist die Errichtung von Sichtschutzwänden für Ge-

meinschaftsanlagen für Müllstandorte.  
 
 
Grüngestaltung 
12. Bei der Planungsrechtlichen Festsetzung Nr. 24 ist die Baumart  
  Sorbus intermedia – Schwedische Mehlbeere  
  zu verwenden. 
 
 
13. Bei der Planungsrechtlichen Festsetzung Nr. 25 sind folgende Baum- und 

Straucharten der Gehölzliste 1, bei den Planungsrechtlichen Festsetzungen 
Nr. 26 und 27 sind folgende Baumarten der Gehölzliste 1 zu verwenden. 

 
  Gehölzliste 1  
 
 Bäume 
 Betula pendula Hänge-Birke 
 Carpinus betulus Hainbuche 
 Pinus nigra var. austriaca Österreichische Schwarz-Kiefer 
 Pinus sylvestris Wald-Kiefer 
 Quercus robur Stiel-Eiche 
 Salix alba Silber-Weide 
 Salix caprea Sal-Weide 
 Sorbus aucuparia Gemeine Eberesche 
 
 Sträucher 
 Acer campestre Feld-Ahorn 
 Carpinus betulus Hainbuche 
 Cornus sanguinea* Blutroter Hartriegel 
 Corylus avellana Gemeine Hasel 
 Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn 
 Euonymus europaea Europäisches Pfaffenhütchen 
 Hippophae rhamnoides* Sanddorn 
 Prunus padus Gewöhnliche Traubenkirsche 
 Prunus spinosa* Schlehe 
 Rosa canina Hunds-Rose 
 Rosa pimpinellifolia Dünen-Rose 
 Rubus caesius* Kratzbeere 
 Rubus fruticosus* Brombeere 
 Rubus idaeus* Himbeere 
 Salix aurita Ohr-Weide 
 Salix caprea Sal-Weide 
 Salix cinerea Grau-Weide 
 Salix pentandra Lorbeer-Weide 
 Salix purpurea Purpur-Weide 
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 Salix repens Kriech-Weide 
 Salix triandra Mandel-Weide 
 Salix viminalis Korb-Weide 
 Viburnum opulus Gemeiner Schneeball 
 
  Die fett hervorgehobenen Arten müssen aspektbildend, d.h. über das ge-

samte Plangebiet betrachtet bei den Bäumen zu mindestens 70 % einge-
setzt werden. Die mit * gekennzeichneten Arten bilden vermehrt Ausläufer. 
Die Verwendung sollte entsprechend kontrolliert erfolgen. 

 
 
14. Bei der Planungsrechtlichen Festsetzung Nr. 28 sind zur Realisierung einer 

Grau- und Braundünenvegetation folgende Strauch- und Pflanzenarten der 
Gehölz- und Pflanzliste 2 in der Erstherstellung zu verwenden. 

 
  Gehölz- und Pflanzenliste 2  
 
 Sträucher 
 Acer campestre Feld-Ahorn 
 Calluna vulgaris Heidekraut 
 Carpinus betulus Hainbuche 
 Cornus sanguinea* Blutroter Hartriegel 
 Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn 
 Hippophae rhamnoides* Sanddorn 
 Prunus spinosa* Schlehe 
 Empetrum nigrum Krähenbeere 
 Rosa canina Hunds-Rose 
 Rosa pimpinellifolia Dünen-Rose 
 Rubus caesius* Kratzbeere 
 Rubus fruticosus* Brombeere 
 Rubus idaeus* Himbeere 
 Salix aurita Ohr-Weide 
 Salix caprea Sal-Weide 
 Salix cinerea Grau-Weide 
 Salix pentandra Lorbeer-Weide 
 Salix purpurea Purpur-Weide 
 Salix repens Kriech-Weide 
 Salix triandra Mandel-Weide 
 Salix viminalis Korb-Weide 
 
 Blütenpflanzen und Gräser  
 Achillea millefolium Schafgarbe 
 Agrimonia eupatoria Kleiner Odermennig 
 Agrostis capillaris Rotes Straußgras 
 Ammophila arenaria Gewöhnlicher Strandhafer 
 Anthoxanthum odoratum  Gemeines Ruchgras 
 Anthyllis vulneraria ssp. maritima Echter Wundklee 
 Armeria maritima Gras-Nelke 
 Artemisia campestris Feld-Beifuß 
 Avenella flexuosa Draht-Schmiele 
 Calluna vulgaris Heidekraut 
 Campanula rotundifolia Rundbl. Glockenblume 
 Carex arenaria Sand-Segge 
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 Centaurea cyanus Kornblume 
 Centaurea jacea Gemeine Flockenblume 
 Centaurea scabiosa Skabiosen Flockenblume 
 Corynephorus canescens Silbergras 
 Daucus carota Wilde Möhre 
 Echium vulgare Natternkopf 
 Elymus arenarius Strandroggen 
 Eryngium maritimum Stranddistel 
 Festuca ovina Schaf-Schwingel 
 Festuca rubra Rot-Schwingel 
 Festuca trachyphylla Rauhblatt-Schwingel 
 Galium mollugo Wiesen-Labkraut 
 Galium verum Echtes Labkraut 
 Helichrysum arenarium Sand-Strohblume 
 Hieracium pilosella Kleines Habichtskraut 
 Hieracium umbellatum Doldiges Habichtskraut 
 Hypericum perforatum Echtes Johanniskraut 
 Hypochaeris radicata Gewöhnliches Ferkelkraut 
 Jasione montana Berg-Sandglöckchen 
 Knautia arvensis Acker-Witwenblume 
 Lathyrus japonicus ssp. maritimus Strand-Platterbse 
 Leucanthemum vulgare Wiesen-Margerite 
 Linaria vulgaris Gemeines Leimkraut 
 Lotus corniculatus Hornschotenklee 
 Luzula campestris Feld-Hainsimse 
 Medicago lupulina Gelbklee, Hopfenklee 
 Ornithopus perpusillus Kleiner Vogelfuß 
 Papaver dubium Saatmohn 
 Pastinaca sativa Gemeiner Pastinak 
 Pimpinella saxifraga Kleine Bibernelle 
 Plantago lanceolata Spitzwegerich 
 Poa angustifolia Schmalblättriges Rispengras 
 Potentilla erecta Blutwurz 
 Prunella vulgaris Gemeine Braunelle 
 Sedum acre Scharfer Mauerpfeffer 
 Silene latifolia ssp. alba  Weiße Lichtnelke 
 Silene vulgaris Gemeines Leimkraut 
 Spergula arvensis Ackerspörgel 
 Thymus pulegioides Gewöhnlicher Thymian 
 Trifolium arvense Hasenklee 
 Trifolium campestre Feldklee 
 Veronica chamaedrys Gamander-Ehrenpreis 
 Veronica officinalis Echter Ehrenpreis 
 Viola arvensis Acker-Stiefmütterchen 
 Viola canina Hunds-Veilchen 
 
 Die fett hervorgehobene Art muss aspektbildend, d.h. über das gesamte 

Plangebiet betrachtet bei den Vegetationsflächen mit Kräutern und Gräsern 
zu mindestens 50 % eingesetzt werden. Der Anteil der Strauchpflanzungen 
auf den Grundstücksfreiflächen darf 30 % Deckung nicht überschreiten. Die 
mit * gekennzeichneten Arten bilden vermehrt Ausläufer. Die Verwendung 
sollte entsprechend kontrolliert erfolgen. 

 



 Stadt Heiligenhafen | Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 1  
 „Bereich zwischen Steinwarderstraße, Jachthafenpromenade und Graswarderweg“ | 
 Begründung 16.05.2013 

   

 
SEEBAUER | WEFERS UND PARTNER GBR 

Landschaftsarchitektur | Stadtplanung | Mediation 
  

Anlage 6 Geotechnische Stellungnahme vom 29.04.2013, Marina Resort 
Heiligenhafen, Versickerung (KED Ingenieure, 2013) 
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Anlage 7 Schalltechnische Untersuchung Bericht 3511/13 vom 
03.05.2013, Schallimmissionsprognose, Fallenklappern, 
Yachthafen Heiligenhafen (Goritzka Akustik, 2013) 
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1 AUFGABENSTELLUNG 

 

Die Immission (Beurteilungspegel) herrührend vom Fallenklappern im Yachthafen Heiligenhafen ist in 

der geplanten Ferienhaussiedlung (BILD 1) zu berechnen und zu beurteilen. Die Beurteilung der 

Geräuschsituation ist an Hand der 

1. Orientierungswerte der DIN 18005, Schallschutz im Städtebau, Teil 1, Beiblatt 1 und der 

2. Immissionsrichtwerte der Sportanlagenlärmschutzverordnung – 18. BImSchV 

 

vorzunehmen. 

 

Abschließend ist eine Empfehlung zur erforderlichen Schallschutzklasse der in die Ferienhäuser 

einzubauenden Fenster zu geben. 

 

 

2 BEARBEITUNGSGRUNDLAGEN 

2.1 VORSCHRIFTEN, NORMEN, RICHTLINIEN UND LITERATUR 

 

/1/ BImSchG Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 

Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche 

Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG); 

Ausfertigungsdatum: 15.03.1974; in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 26. September 2002 (BGBl. I S. 3830), das 

zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 8. November 2011 

(BGBl. I S. 2178) geändert worden ist 

/2/ BauGB Baugesetzbuch, Neugefasst durch Bek. v. 23. 9.2004 I 2414; 

zuletzt geändert durch Art. 3 G v. 5.9.2006 I 2098 

/3/ BauNVO Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 

(Baunutzungsverordnung - BauNVO); Ausfertigungsdatum: 

26.06.1962; in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 

1990 (BGBl. I S. 132), die durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. 

April 1993 (BGBl. I S. 466) geändert worden ist 

/4/ DIN 18005, Teil 1 Schallschutz im Städtebau, Teil 1: Grundlagen und Hinweise für 

die Planung, Juli 2002 
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/5/ DIN 18005, Teil 1, 

Beiblatt 1 

Schallschutz im Städtebau, Berechnungsverfahren 

Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche 

Planung, Mai 1987 

/6/ DIN ISO 9613, Teil 2 Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien - Teil 2: 

Allgemeines Berechnungsverfahren; Ausgabedatum: 1999-10 

/7/ 18.BImSchV Achtzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes – 

Immissionsschutzgesetzes (Sportanlagenlärmschutzverordnung, 

1991, idF. vom 09.02.2006) 

/8/ DIN 4109 Schallschutz im Hochbau Anforderungen und Nachweise, 11/1989 

/9/ VDI 3770 Emissionskennwerte von Schallquellen, Sport- und 

Freizeitanlagen, 09/2012 

/10/ B. Stüer, J. Mddelbeck Sportlärm bei Planung und Vorhabenzulassung, Zeitschrift 

Baurecht 1/2003 

 

 

2.2 ÜBERGEBENE UNTERLAGEN 

 

/11/ Email vom 25.04.2013 mit der Aufgabenstellung vom Büro Seebauer, Wefers und Partner 

GbR; 

/12/ Email vom 25.04.2013 mit der Stellungnahme des Kreises Ostholstein zur Offenlage des 

Bebauungsplanes; 

/13/ Lageplan im dwg – Format mit Email vom 25.04.2013; 

/14/ Auszug aus der Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 1 (Seite 15), mit 

Email vom 27.04.2013; 

/15/ Lageplan des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 1, Stand 19.02.2013, mit Email vom 

25.04.2012; 

/16/ Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan Nr. 76 „Reisemobilstellplatz am Gill-Hus“ 

der Stadt Heiligenhafen, Auftrag-Nr. 8000609748/05LM115, vom TÜV NORD Umweltschutz, 

vom 05.09.2005 

 

 

2.3 EINHEITEN, FORMELZEICHEN, BERECHNUNGSALGORITHMEN 

 

In der ANLAGE 1 sind die in der schalltechnischen Untersuchung aufgeführten Begriffe, Formelzeichen 

und die für die Ermittlung der Emission verwendeten Berechnungsalgorithmen erläutert. 
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3 SITUATION / LÖSUNGSANSATZ 

 

Zur Erstellung des schalltechnischen Modells und zur Emissionsermittlung wird auf die 

Ausarbeitungen des schalltechnischen Gutachtens zum Bebauungsplan Nr. 76 „Reisemobilstellplatz 

am Gill-Hus“ /16/ zurückgegriffen. Eine Zeitbewertung der Emissionsquellen wird im Sinne des 

Maximalansatzes nicht berücksichtigt (insofern entfällt auch die Betrachtung des Einzelereignisses 

entsprechend der Sportanlagenlärmschutzverordnung). 

 

Hinweis: In der VDI 3770 /9/ wird die Emissionsermittlung von schnell hintereinander folgenden 

 impulshaltigen Geräuschen am Beispiel des Tennisspielens ausgeführt. Die von 

 Tennisanlagen verursachten Geräusche werden wesentlich durch die Ballschlagimpulse 

 bestimmt. Beim Takt-Maximalverfahren werden fortlaufende Intervalle von 5 s betrachtet, 

 wobei je 5-Sekunden-Intervall jeweils der höchste, mit der Frequenzbewertung A und der 

 Zeitbewertung „Fast“ gemessene Schalldruckpegel bestimmt wird. Treten innerhalb eines 

 5-Sekunden-Intervalls mehrere Ballimpulse auf (z. B. beim Zusammenwirken mehrerer 

 Anlagen, hier mehreren „Fallenklapperns“) so zählt nur der jeweils höchste Impuls. Je 

 mehr Anlagen (Fallenklappern) sich gleichzeitig im Einwirkbereich eines Immissionsorts 

 befinden, desto geringer der Zusatzanteil eines weiteren, hinzukommenden 

 Fallenklapperns. Dieser Aspekt ist bei einer genauen Berechnung zu berücksichtigen und 

 führt zu einer Abnahme des Emissionspegels bei steigender Quellpunktanzahl. In der 

 vorliegenden Berechnung wird im Sinne des Maximalansatzes von einem 

 gleichbleibenden Emissionspegel je Quelle ausgegangen. Bei der Beurteilung der 

 Geräuschsituation ist dieser Aspekt zur Abwägung in der Weise einzubeziehen, dass an 

 der geplanten Ferienhaussiedlung mit geringeren Beurteilungspegel zu rechnen ist (auf 

 die detaillierte Berechnung wird hier verzichtet, da dazu umfangreiche 

 Voruntersuchungen zur Vergabe der Emissionspegel im Modell notwendig sind, die im 

 Rahmen dieser Betrachtung nicht gerechtfertigt erscheinen, siehe dazu VDI 3770 /9/). 

 

Dieser Ansatz bildet die Basis zur Berechnung der Beurteilungspegel Lr,nachts an repräsentativen 

Immissionsorten ausschließlich herrührend vom Fallenklappern der Segelboote. 

 

Die Beurteilung der Geräuschsituation in der Ferienhaussiedlung wird zur Abwägung an Hand der 

DIN 18005 /5/ und der Sportanlagenlärmschutzverordnung /7/ geführt. Sie wird ausschließlich für den 

Beurteilungszeitraum „Nacht“ ausgewiesen, da dieser die höheren Anforderungen stellt (15 dB 

geringere Beurteilungswerte gegenüber dem Tagzeitraum). 
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Sollten sich im Ergebnis der Berechnungen Überschreitungen des Immissionsricht- bzw. 

Orientierungswertes an den Immissionsorten ergeben, so werden Hinweise zur Abwägung der 

Berechnungsergebnisse formuliert. 

 

Unsere Erfahrungen aus vielfältigen gewerblichen Messungen bestätigen, dass es für die 

nachfolgende Beurteilung der Geräuschsituation hinreichend genau ist, die 

Schallausbreitungsberechnungen mit der Mittenfrequenz von 500 Hz durchzuführen. Die 

Schallimmissionsbelastung an den Immissionsorten wird daher nicht im Oktavspektrum berechnet. 

 

 

4 IMMISSIONSORTE, BEURTEILUNGSWERTE 
4.1 IMMISSIONSORTE 

 

Die in der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung betrachteten repräsentativen Immissionsorte 

sind im BILD 1 ausgewiesen. Sie wurden entsprechend der Anordnung der Ferienhausbebauung im 

übergebenen Lageplan so gewählt, dass das Untersuchungsgebiet schalltechnisch beschrieben wird. 

 

 

4.2 BEURTEILUNGSWERTE 

 

Zu beurteilen ist die Geräuschsituation an den geplanten Ferienhäusern. Diese Beurteilung hat nach 

/5/ zu erfolgen. Als Beurteilungswerte werden die Orientierungswerte für „Campingplatzgebiete“ 

herangezogen (dieser Orientierungswert ist zur Beurteilung auch für allgemeines Wohngebiet und 

Kleinsiedlungsgebiet anzusetzen). Für den Beurteilungszeitraum „Nacht“ gilt somit: 

 

Orientierungswerte der DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1 

 Nacht 

 allgemeines Wohngebiet (WA) 40 dB(A) 

 

Zur Abwägung der Beurteilung der Geräuschsituation an den Ferienhäusern kann vorliegend die 

Sportanlagenlärmschutzverordnung (18.BImSchV) herangezogen werden. Zieht man als 

Gebietseinordnung nach BauNVO „allgemeines Wohngebiet“ bzw. „Kleinsiedlungsgegbiet“ heran, so 

ist auch nach Sportanlagenlärmschutzverordnung (18.BImSchV) nachts ein Immissionsrichtwert von 

40 dB(A) einzuhalten. Die zuständige Behörde soll von einer Festsetzung von Betriebszeiten 

absehen, wenn in Folge des Betriebes einer oder mehrerer Sportanlagen bei seltenen Ereignissen (an 

höchstens 18 Kalendertagen eines Jahres in einer oder mehreren Beurteilungszeiten) die vorstehend 

genannten IRW um nicht mehr als 10 dB überschritten werden. 
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Hinweis: Im Sinne der Abwägung der Berechnungsergebnisse sollte folgendes beachtet werden 

(Zitat aus /10/): „Richt- oder Orientierungswerte geben Leitlinien oder Orientierung, ohne feste 

Bindung zu erzeugen. Vor allem für die Bauleitplanung eröffnen sie Abwägungsspielräume. 

Grenzwerte dagegen beinhalten strikte Bindungen und dürfen nur unter den jeweils dargelegten 

Voraussetzungen überschritten werden. §2 der 18.BImSchV stellt im Unterschied zur 16:BImschV 

Immissionsrichtwerte und keine Grenzwerte auf. Eine Überschreitung der Immissionsrichtwerte ist 

daher durchaus möglich. So kann die Überschreitung des Richtwertes von 5 dB das Ergebnis einer 

sachgerechten Abwägung sein.“ 

 

 

5 ERMITTLUNG DER EMISSION 

 

Der Schallleistungspegel LWA für das Fallenklappern wird dem Bericht /16/ entnommen. Der darin 

ausgewiesene zeitlich unbewertete Punktschallleistungspegel LWA = 84 dB(A) wurde vom TÜV NORD 

aus Messungen im August 2005 ermittelt. 

 

Hinweis (TÜV NORD): Dieser Schallleistungspegel wurde bei einer Windstärke von 1 bis 2 

 gemessen. Bei steigenden Windgeschwindigkeiten können auch höhere 

 Emissionswerte auftreten. 

 

Dieser Schallleistungspegel wird für das Fallenklappern nachts den Schallausbreitungsberechnungen 

zugrunde gelegt. Die Lage dieser Punktschallquellen wird dem Bericht /16/ entnommen und ist dem 

BILD 1 zu entnehmen. 

 

 

6 ERMITTLUNG DER BEURTEILUNGSPEGEL 

6.1 BERECHNUNGSPRÄMISSEN 

 

Die Berechnungen zur Ermittlung der Beurteilungspegel Lr werden mit dem Programmsystem LIMA 

durchgeführt. Es wird entsprechend der gültigen Berechnungsvorschrift ISO 9613, Teil 2, gerechnet. 

Hierzu wird ein dreidimensionales Modell erstellt. In diesem Modell sind alle Emittenten und die die 

Schallausbreitung beeinflussenden Daten enthalten. Das Modell besteht aus mehreren Dateien und 

Datenbanken. 

 

Folgende Prämissen liegen der Berechnung zu Grunde: 

 Lage der Immissionsorte: 0,5 m vor geöffnetem Fenster der betreffenden Fassade; 

 Aufpunkthöhe: 4 m 

 



goritzka akustik  Bericht 3511/13 
Dipl.-Ing. M. Goritzka und Partner 
Ingenieurbüro für Schall- und Schwingungstechnik 
Immissionsschutz, Bauphysik, Raum- und Elektroakustik 

 

 

 7 

 

6.2 BEURTEILUNGSPEGEL, AUSWERTUNG 

 

In Auswertung der Messungen des TÜV NORD sind keine weiteren Impulszuschläge KI bzw. 

Zuschläge für Ton- und Informationshaltigkeit KT zu vergeben (16). 

 

In der TABELLE 1 sind die Beurteilungspegel Lr, nachts, an den repräsentativen Immissionsorten 

ausgewiesen und dem Orientierungswert (ORW, DIN 18005, Beiblatt 1) bzw. Immissionsrichtwert 

(IRW, IRW seltene Ereignisse, 18.BImSchV) gegenübergestellt. 

 

TABELLE 1: Beurteilungspegel Lr an den repräsentativen Immissionsorten (IO) 

 

Immissionsort 

 

Geschoss 

ORW IRW, seltene Ereignisse Lr [dB(A)] 

nachts nachts nachts 

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

1 2 3 4 5 

IO01 4 m 40 50 36,4 

IO02 4 m 40 50 44,9 

IO03 4 m 40 50 48,5 

IO04 4 m 40 50 43,5 

IO05 4 m 40 50 48,7 

IO06 4 m 40 50 38,5 

IO07 4 m 40 50 35,0 

IO08 4 m 40 50 40,9 

IO09 4 m 40 50 27,9 

 

Die Ergebnisse in der TABELLE 1 weisen aus, dass an den repräsentativen Immissionsorten der ORW 

als auch der IRW im Beurteilungszeitraum nachts ausschließlich an den unmittelbar dem Emissionsort 

zugewandten Fassaden der ersten Bebauungsreihe rechnerisch überschritten werden (IO02 bis IO05 

und IO08, in TABELLE 1 kursiv ausgewiesen, BILD 1). Es wird auch deutlich, wie am Beispiel des IO04 

(BILD 1), dass sich bereits an den Längsfassaden ein um 5 dB geringerer Beurteilungspegel ergibt. 

 

In Analogie zur 18.BImSchV sollte in die Abwägung eingestellt werden, dass der Immissionsrichtwert 

für seltene Ereignisse an allen repräsentativen Immissionsorten eingehalten wird. Da die Ferienhäuser 

in der Regel deutlich weniger als 18 Tage genutzt werden, sollte hier auch ein beiden Seiten, Seglern 

und Hausnutzern, entgegenkommendes Beurteilungskriterium gefunden sein. 
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Im Bebauungsplangebiet, bereits ab 2. Baureihe, werden die ORW bzw. IRW durchgängig an den 

repräsentativen Immissionsorten eingehalten. 

 

Hinweis: In der Marina sollte mit Hinweisen darauf aufmerksam gemacht werden, dass die Segelboote 

bzw. die Fallen der Segelboote entsprechend zu sichern sind, so dass diese Geräuschquelle von 

untergeordneter Bedeutung ist. 

 

Auf Grund der aktuellen Energieeinsparverordnung sind in die Ferienhäuser Fenster einzubauen, die 

mindestens der Schallschutzklasse 2 genügen (bewertetes Schalldämm-Maß R’w = 30 bis 34 dB). Mit 

Fenstern (geschlossen) dieser Schallschutzklasse wird das entsprechend des einzuhaltenden 

Beurteilungspegels erforderliche resultierende bewertete Schalldämm-Maß (erf. R’w,res) nach DIN 4109 

für Beherbergungsstätten mit Sicherheit erreicht. Für Schlafräume sind bei Erfordernis 

Lüftungseinrichtungen, die eine ausreichende Luftwechselrate garantieren, einzubauen. Die 

Luftzuführung kann auch durch eine Querlüftung erfolgen. Schallgedämmte Zulufteinrichtungen oder 

Rollladen dürfen zu keiner Minderung des resultierenden, bewerteten Gesamtschalldämm - Maßes 

der Außenfläche des betreffenden Raumes führen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dipl.- Ing. M. Goritzka Dipl.- Ing. H. – J. Schunke 
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ANLAGE 1: BEGRIFFSERKLÄRUNG 

 

SCHALLEMISSION 

 

Allgemeine Begriffe (nach DIN 18005-1:2002-07) 

 

(Punkt-) Schallleistungspegel  

(LWA) 

LW = 10 lg (P/P0); zehnfacher dekadischer Logarithmus des 

Verhältnisses der Schallleistung zur Bezugsschallleistung 

P die von einem Schallstrahler abgegebene akustische 

Leistung (Schallleistung) 

P0 Bezugsschallleistung  (P0 = 1 pW = 10-12 Watt) 

 

 

SCHALLIMMISSION: 

 

Beurteilungspegel Lr  Summenpegel, ermittelt durch energetische Addition der anteiligen 

Beurteilungspegel Lr,an aller zu beurteilenden Geräuschquellen 

 

 

Beurteilungspegel 

]10
1

[lg10
)(1,0

1

,,, jIjTjAeq KKL

j

N

jr
r T

T
L




  

dabei bedeuten: 

Tr = 
j

N




1

 Tj  = 1 h nachts 

Tj  = Teilzeit j 

N  = Zahl der gewählten Teilzeiten 

LAeq,j = Mittelungspegel während der Teilzeit Tj  

KT,j = Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit in der Teilzeit j 

  (Treten in einem Geräusch während bestimmter Teilzeiten Tj ein oder mehrere Töne 

hörbar hervor oder ist das Geräusch informationshaltig, so beträgt der Zuschlag KT,j für 

diese Teilzeiten je nach Auffälligkeit 3 oder 6 dB.) 

KI,j = Zuschlag für Impulshaltigkeit in der Teilzeit Tj  

  (Enthält das zu beurteilende Geräusch während bestimmter Teilzeiten Tj Impulse, so 

beträgt KI,j für diese Teilzeiten: KI,j = LAFTeq,j - LAeq,j  

  LAFTeq = Taktmaximal-Mittelungspegel mit der Taktzeit T = 5 Sekunden)  
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ANLAGE 2: QUALITÄT DER SCHALLIMMISSIONSPROGNOSE 

 

Die Qualität der ausgewiesenen Ergebnisse (Beurteilungspegel) sind im Konkreten vorrangig 

abhängig von der Genauigkeit der Emissionsdaten (z.B. Schallleistungspegel, Einwirkungsdauer, 

Richtwirkung). Diese werden für spezifische Anlagen im Regelfall vom Auftraggeber und/oder 

Ausrüster übergeben, sodass wir auf diese Daten nur einen geringen Einfluss haben. 

 

Um dennoch eine hohe Genauigkeit der Prognose zu gewährleisten, werden von uns, aufbauend auf 

eigenen Erfahrungen und Messungen, die Eingangsdaten im Rahmen einer Plausibilitätsbetrachtung 

überprüft und bei Erfordernis den konkreten Bedingungen angepasst. 

 

Eine hohe Genauigkeit wird dagegen bei der Erstellung des  zur Durchführung der 

Schallausbreitungsberechnungen erforderlichen dreidimensionales Berechnungsmodell gewährleistet. 

 

Mit dem den Berechnungen zugrunde liegenden Berechnungsprogramm LIMA ist garantiert, dass die 

Berechnungen nach dem Stand der Technik (DIN ISO 9613-2) erfolgen können. Um dies abzusichern 

werden folgende Daten bei der Modellbildung berücksichtigt: 

 

 vorrangige Verwendung digitaler Lagepläne, die maßstäblich übernommen werden.  

 Das Zuweisen der dritten Dimension basiert zum einen auf Höhenangaben aus den Lageplänen 

(z.B. Geländedaten) und zum anderen auf persönlichen Informationen (übergeben vom 

Auftraggeber und/oder Ergebnis der Vorortbesichtigung) 

 schalltechnisch genaue Nachbildung der künstlichen Hindernisse (z.B. Gebäude) mit 

Zuweisung der entsprechenden Reflexionseigenschaften 

 

In dieses Schallausbreitungsmodell werden die Schallquellen mit den zuzuordnenden 

Schallleistungspegeln in ihrer Lage und Richtwirkung modellhaft als Punkt-, Linien- und/oder 

Flächenschallquellen integriert. Durch eine ständige Modellkontrolle wird abgesichert, dass Fehler bei 

der Modellerstellung auszuschließen sind. 
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 1 „Bereich zwischen Steinwar-
derstraße, Jachthafenpromenade und Graswarderweg“ 
 
FFH-Vorprüfung zur Beurteilung der Verträglichkeit des Vorhabens mit 
den Erhaltungs- und Schutzzielen der Europäischen Schutzgebiete: 
 
• Europäisches Vogelschutzgebiet (EGV) „Östliche Kieler Bucht“ 

(Gebiets-Nr. DE 1530-491); 
• FFH-Gebiet „Meeresgebiet der östlichen Kieler Bucht“ (Gebiets-Nr. 

DE 1631-392); 
• FFH-Gebiet „Küstenlandschaft Nordseite der Wagrischen Halbin-

sel“ (Gebiets-Nr. DE 1631-393); 
 
 
 
 
1. Einführung 

1.1 Anlass und Zielsetzung 

Gemäß Art. 6 (3) FFH-Richtlinie, § 34 BNatSchG und § 25 LNatSchG sind Vorha-
ben vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit den Erhal-
tungszielen von Natura 2000-Gebieten zu überprüfen, wenn sie einzeln oder im 
Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Plänen geeignet sind, die Gebiete 
erheblich zu beeinträchtigen. 
 
In einem ersten Schritt ist eine FFH-Vorprüfung durchzuführen. Die Aufgabe die-
ser Vorprüfung ist es, das mögliche Eintreten von erheblichen Beeinträchtigungen 
festzustellen. Hierfür ist das Beeinträchtigungspotential für sämtliche Schutz- 
und Erhaltungsziele zu ermitteln. Kann nachvollziehbar nachgewiesen werden, 
dass das Vorhaben zu keinen bzw. ausschließlich zu offensichtlich nicht erhebli-
chen Beeinträchtigungen führt und keine möglicherweise kummulierenden Pläne 
und Projekte vorhanden sind, ist die Durchführung einer FFH-
Verträglichkeitsprüfung (FFH-VP) nicht erforderlich. 
 
Die vorliegende FFH-Vorprüfung bezieht sich auf die Beurteilung der Verträglich-
keit des „Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 01“ mit den Erhaltungs- und 
Schutzzielen 
 
• des Europäischen Vogelschutzgebietes (EGV) „Östliche Kieler Bucht“  

(Gebiets-Nr. DE1530-491), 
 
• des FFH-Gebietes „Meeresgebiet der östlichen Kieler Bucht“  

(Gebiets-Nr. DE1631-392) und 
 
• des FFH-Gebietes „Küstenlandschaft Nordseite der Wagrischen Halbinsel“  

(Gebiets-Nr. DE1631-393). 
 
Die folgende Abbildung zeigt die Lage der Gebiete vor Heiligenhafen. 
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Abbildung 1 : Lage der Natura 2000-Gebiet vor Heiligenhafen 

 
 

1.2 Ausgangssituation 

Mit der 27. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Heiligenhafen wurde 
die rechtswirksame Grundlage für die Entwicklung des Hafenumfeldes zwischen 
Kommunalhafen, Jachthafen und Dünenpark auf dem Steinwarder geschaffen. 
Darin sind 15 Teilprojekte für die zukünftige Gestaltung und Nutzung durch touri-
stische Anlagen vorgesehen. Hieraus abgeleitet werden nun die Teilprojekte 
Nr. 6, 7 und 17 im Rahmen des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 1 „Be-
reich zwischen Steinwarderstraße, Jachthafenpromenade und Graswarderweg“ 
konkretisiert.  
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Das Gemarkungsgebiet der Stadt Heiligenhafen umfasst wertvolle Naturräume des 
Schutzgebietssystems NATURA 2000, beziehungsweise grenzt daran an. In diesem 
Zusammenhang wurde für die 27. Änderung des Flächennutzungsplans eine FFH-
Verträglichkeitsprüfung erstellt. Im Ergebnis konnte nachgewiesen werden, dass 
durch diese Planungen und deren Wirkfaktoren keine erheblichen Auswirkungen 
auf die Erhaltungs- und Schutzziele der NATURA 2000 Gebiete zu erwarten sind. 
 
Aufgrund der Konkretisierung der Teilprojekte 6, 7 und 17 im Rahmen des Vorha-
benbezogenen Bebauungsplans Nr. 1 erfolgt an dieser Stelle eine erneute Abprü-
fung der FFH-Verträglichkeit in Form einer Vorprüfung. 
 
Das Plangebiet des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 1 liegt vollständig 
außerhalb der Natura 2000-Gebiete. Es liegt jedoch in Nachbarschaft zu den ein-
gangs genannten Gebieten (DE 1631-392, DE 1631-393 und DE 1530-491). Daher 
erfolgt eine Abschätzung hinsichtlich der Einwirkung insbesondere von außen auf 
die Europäischen Schutzgebiete und der möglichen Erheblichkeit. 
 
Die nordöstlichste Spitze des Plangebietes stellt die bereits vorhandene Straße 
Graswarder dar, die östlichste der bereits vorhandene Fußweg zwischen der 
Jachthafenpromenade und der Strandpromenade. Von diesen Punkten werden als 
geringste Entfernungsabstände eingehalten: 
 
• 10 m zum FFH-Gebiet „Küstenlandschaft Nordseite der Wagrischen Halbinsel“ 

(DE 1631-393), 
 
• mindestens 100 m zum FFH-Gebiet „Meeresgebiet der östlichen Kieler Bucht“ 

(DE 1631-392) und  
 
• mindestens 200 m zum Europäischen Vogelschutzgebiet „Östliche Kieler 

Bucht“ (DE 1530-491). 
 
Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht die Lage des Vorhabengebietes zu den 
Natura 2000-Gebieten. 
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Abbildung 2: Abstand zwischen Vorhabengebiet und NATURA 2000-Gebieten 

 
 

1.3 Derzeitige Nutzung 

Das Plan- und Vorhabengebiet ist durch die am äußeren Rand liegenden Straßen 
Steinwarder (im Südwesten) und Graswarder (im Nordwesten) erschlossen. Wei-
terhin verläuft am südöstlichen Rand die befestigte Jachthafenpromenade, die 
intensiv durch Fußgänger und Fahrradfahrer genutzt wird. Etwa in der Mitte des 
Plangebietes verläuft die Seebrückenpromenade von Südost nach Nordwest und 
führt vom Jachthafen zur Seebrücke und zum Strand an der Ostsee. Auch sie wird 
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intensiv durch Menschen begangen und befahren. Am nordöstlich Rand verläuft 
ein befestigter Fußweg, der die Jachthafenpromenade mit dem Ostseestrand und 
der Strandpromenade verbindet. In diesem Bereich befinden sich auch Spielange-
bote für Kinder und Rasenflächen. Das Gebiet ist damit allseits durch befestigte 
Straßen- oder Wegeflächen, die überwiegend auch beleuchtet sind, umgeben und 
erschlossen. 
 
Insgesamt wurde das Plangebiet in den 1970er Jahren im Zuge der Herstellung 
des Jachthafens aufgespült. Der Untergrund besteht weitgehend aus sandigem 
Material. Das Geländeniveau liegt derzeit bei etwa 1,20 bis 1,80 m über NN. Das 
Gillhus-Areal hebt sich mit Höhen von 2,20 bis 2,70 m über NN daraus hervor. Die 
Seebrückenpromenade quert das Plangebiet mit einer langsamen Steigung, begin-
nend bei ca. 1,60 m über NN am Jachthafen steigt sie auf ein Niveau von 2,90 m 
über NN am Kreuzungspunkt mit der Straße Graswarder. 
 
Die für die Bebauung vorgesehene Fläche östlich der Seebrückenpromenade ist 
bereits durch einige Gebäude geprägt. Das eingeschossige Gillhus mit Aussichts-
terrasse zum Jachthafen ist dabei auf einer gesondert angelegten, warft-
ähnlichen Aufschüttung errichtet und hebt sich dadurch aus dem umliegenden 
Bestand heraus. In Richtung Graswarder befindet sich hinter dem Gillhus weiter-
hin eine Schießanlage des Schützenvereins, die als überdeckter Tunnel angelegt 
ist und unter einem flächigen Gehölzbestand verschwindet.  
 
An der Jachthafenpromenade befinden sich in Höhe der Stege 11 und 12 das 
Sanitärgebäude 3 des Jachthafens sowie drei kleine Holzhäuser, die u.a. von 
Jacht-Charterfirmen genutzt werden. Parallel zur Jachthafenpromenade befinden 
sich weitere Nutzungs- und Versorgungsangebote des Jachthafens wie ein Grill-
platz, ein zentraler Müllstandort sowie die Tankstelle des Jachthafens.  
 
Ein Großteil dieses Grundstücks hinter der Jachthafenpromenade ist als geschot-
terter Stellplatz angelegt. Diese Stellplätze sind den Jachthafenliegeplätzen zu-
geordnet. Südlich grenzt an das Plangebietes eine weitere Stellplatzfläche des 
Jachthafens. 
 
Die für die Bebauung vorgesehene Fläche westlich der Seebrückenpromenade ist 
unbebaut. Hier befindet sich nahe der Straße Graswarder die Entsorgungsstation 
für den auf der anderen Straßenseite gelegenen Reisemobilstellplatz mit den er-
forderlichen Zufahrten. An diese Zufahrt zur Entsorgungsstation angeschlossen ist 
eine provisorische Zufahrt zur Segelmacherei an der Jachthafenpromenade.  
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2. Beschreibung der NATURA 2000-Gebiete 

2.1 FFH-Gebiet DE 1631-392 „Meeresgebiet der östlichen Kieler Bucht“ 

2.1.1 Übersicht über das Schutzgebiet 

Das FFH-Gebiet „Meeresgebiet der östlichen Kieler Bucht“ umfasst die Meeresflä-
chen der Hohwachter Bucht, den Westteil des Fehmarnsundes, die Orther Bucht, 
die Fehmarn-Schorre, den Flügger Sand sowie den Westteil des Fehmarnbeltes. 
 
Der bedeutendste Gebietsteil ist die "Fehmarn-Schorre". Sie stellt rund um die 
Insel Fehmarn das größte zusammenhängende Flachwassergebiet (1160) der west-
lichen Ostsee dar. Vorherrschende Lebensraumtypen sind Steinriffe (1170), Mu-
schelbänke und weitläufige Sandbänke (1110). Sandbänke und Riffe treten in 
mosaikartiger Verteilung auf. Dies ist typisch für die östliche Kieler Bucht. Tau-
chende Meeresenten, wie Trauer-, Eider- und Eisenten, finden hier großflächig 
günstige Nahrungsverhältnisse (vgl. EGV 1530-491). Sie gehören zu den charakte-
ristischen Arten der beiden Lebensraumtypen. Das gesamte Meeresgebiet ist zu-
dem Lebensraum einer größeren Schweinswalpopulation.  
 
Neben den Meeresflächen sind die an der Westküste der Insel Fehmarn gelegenen 
Flächen des Flügger Sandes in das Gebiet eingeschlossen. Sie zeichnen sich 
durch einen vielgestaltigen Meeresboden, z.B. mit Geröll-, Kies- und Sandfeldern 
aus. Entsprechend vielfältig ist das Vorkommen der dort lebenden Organismen. 
Der westliche Bereich des Flügger Sand ist mit überwiegend freiliegenden Sanden 
extremen Umlagerungen ausgesetzt und insbesondere als Rastgebiet für Meeres-
enten von großer Bedeutung (Quelle: Gebietssteckbrief). 
 
Vor Heiligenhafen sind die Wasserflächen der Ostsee vor dem Stein- und Graswar-
der Bestandteil des Schutzgebietes. Es umfasst eine Fläche von 61.830 ha (Quel-
le: Standard-Datenbogen). 
 
Die internationale Bedeutung als Überwinterungs- und Brutgebiet für zahlreiche 
Vogelarten hat dazu geführt, dass ein Großteil des Gebietes auch als europäisches 
Vogelschutzgebiet gemeldet ist (vgl. EGV 1530-491). 
 
Das FFH-Gebiet ist aufgrund des größten zusammenhängenden Flachwassergebie-
tes des westlichen Ostsee und des Vorkommens der größten Riffe und Sandbänke 
der schleswig-holsteinischen Ostsee besonders schutzwürdig (Quelle: Gebiets-
steckbrief). 
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2.1.2 Erhaltungsziele des Schutzgebietes 

Erhaltungsgegenstand 
Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und 
Arten des Anhang II der FFH-Richtlinie (Quelle: Erhaltungsziele): 
 
a) von besonderer Bedeutung:  
  1110 Sandbänke mit nur schwacher ständiger Überspülung durch Meer-

wasser 
  1160 Flache große Meeresarme und –buchten (Flachwasserzonen und 

Seegraswiesen) 
  1170 Riffe 
 1351 Schweinswal (Phocoena phocoena) 
 
b) von Bedeutung: 
 - 
 
c) im Standard-Datenbogen aufgeführt, unter den Erhaltungszielen noch nicht 

aktualisiert zugeordnet: 
  1140  Vegetationsfreies Schlick-, Sand- und Mischwatt 
 
 
Erhaltungsziele 
Übergreifende Ziele für das Gesamtgebiet 
Übergreifende Schutzziele sind die Erhaltung des bedeutendsten Teiles des größ-
ten zusammenhängenden Flachwassergebietes der westlichen Ostsee um Fehmarn 
mit Vorkommen des Schweinswales und unter Einschluss des größten Ostseeriffs 
Schleswig-Holsteins mit ursprünglichen, artenreichen strömungsexponierten 
Steinriffen, die sich bis in die deutsche ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ) 
erstrecken in seiner störungsfreien, natürlichen, dynamischen Entwicklung. Eben-
falls zu erhalten sind die extremen Umlagerungen und überwiegend freiliegenden 
Sande des Flügger Sandes mit vielgestaltigen Benthal u.a. als Rastgebiet von 
Meeresenten (Quelle: Gebietssteckbrief). 
 
 
Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonderer Bedeutung 
Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der genannten Lebensraumtypen 
und Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen (Quelle: 
Erhaltungsziele): 
 
1110 Sandbänke mit nur schwacher ständiger Überspülung durch Meerwasser 
Erhaltung 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur und Morphodynamik (Strö-

mungs- und Sedimentverhältnisse) sowie sonstiger lebensraumtypischer 
Strukturen und Funktionen, 

• des biotopprägenden hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässer-
zustandes. 
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1160 Flache große Meeresarme und -buchten (Flachwasserzonen und See-
graswiesen) 

Erhaltung 
• der weitgehend natürlichen Morphodynamik des Bodens, der Flachwasser-

bereiche und der Uferzonen, 
• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen 

Gewässerverhältnisse und Prozesse, 
• der Biotopkomplexe und ihrer charakteristischen Strukturen und Funktionen 

mit z.B. Riffen, Sandbänken und Watten, 
• der Seegraswiesen und ihrer Dynamik. 
 
 
1170 Riffe 
Erhaltung 
• natürlicher, von mechanischer (anthropogener) Schädigung weitgehend 

freier und morphologisch ungestörter Bereiche des Meeresgrundes oder pe-
riodisch trockenfallender Flachwasserzonen mit Hartsubstraten wie Fels, 
Findlingen, Steinen, natürlichen Muschelbänken und der zu Sandbänken 
vermittelnden Mischbestände, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen 

Gewässerverhältnisse und Prozesse sowie weiterer lebensraumtypischer 
Strukturen und Funktionen. 

 
 
1351 Schweinswal (Phocoena phocoena) 
Erhaltung 
• von naturnahen Küstengewässern der Ostsee, insbesondere von produktiven 

Flachwasserzonen bis 20 m Tiefe, 
• von störungsarmen Bereichen mit geringer Unterwasserschallbelastung, 
• der Nahrungsfischbestände, insbesondere Hering, Dorsch und Grundeln, 
• Sicherstellung einer möglichst geringen Schadstoffbelastung der Küstenge-

wässer (Quelle: Erhaltungsziele). 

2.2 FFH-Gebiet DE 1631-393 „Küstenlandschaft Nordseite der Wagrischen 
Halbinsel“ 

2.2.1 Übersicht über das Schutzgebiet 

Das FFH-Gebiet “Küstenlandschaft Nordseite der Wagrischen Halbinsel“, mit einer 
Gesamtfläche von 315 ha, umfasst den Küstenabschnitt der Wagrischen Halbinsel 
zwischen Johannnistal und Großenbrode. Hierzu gehören die Steilküste bei Jo-
hannistal östlich von Putlos, die Eichholzniederung, der Steinwarder Strand, den 
Graswarder bei Heiligenhafen sowie die Strandseen nördlich von Großenbrode. 
 
Im Steilküstenabschnitt (1230) bei Johannistal treten bis zu 20 m hohe Kliffs auf 
stark kalkhaltigem Untergrund auf. Sowohl in der Eichholzniederung als auch 
nördlich von Großenbrode ist eine Strandseelandschaft (1150) ausgebildet.  
 
Das NSG Graswarder ist durch ausgedehnte Strandwallflächen und Nehrungshaken 
mit vielfältiger Vegetation gekennzeichnet. In den Strandwall- und Dünenberei-
chen sind Salzwiesen (1330), Salzröhrichte und der prioritäre Lebensraumtyp 
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Lagunen (1150) enthalten. Im Übergang zur Ostsee treten Spülsäume (1210), 
bewachsene Kiesstrände (1220), Primärdünen (2110), Weißdünen (2120) sowie 
der prioritäre Lebensraumtyp der Graudünen (2130) in typischer Abfolge auf. 
Salzwiesen treten gehäuft in der Eichholzniederung bei Heiligenhafen und im 
Naturschutzgebiet Graswarder auf. Kleinflächig tritt auch Quellerwatt (1310) im 
Gebiet hinzu. 
 
Das gesamte Gebiet ist ausgesprochen vielfältig und repräsentiert auf kleinem 
Raum große und gut ausgeprägte Teile der schleswig-holsteinischen Ostseekü-
stenlebensräume. Teilbereiche, hier ist insbesondere das Naturschutzgebiet Gras-
warder zu nennen, haben eine besonders hohe Bedeutung als Brut- und Rastge-
biet vor allem für Küstenvögel. Im Gebiet leben außerdem Zauneidechsen und die 
seltene Rotbauchunke (Quelle: Gebietssteckbrief). 
 
Teilbereiche sind als Naturschutzgebiet ausgewiesen bzw. auch als europäisches 
Vogelschutzgebiet gemeldet. 

2.2.2 Erhaltungsziele des Schutzgebietes 

Erhaltungsgegenstand 
Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und 
Arten des Anhang II der FFH-Richtlinie (Quelle: Erhaltungsziele): 
 
a) von besonderer Bedeutung: (*: prioritäre Lebensraumtypen) 
 1150*  Lagunen des Küstenraumes (Strandseen) 
 1210  Einjährige Spülsäume 
 1220  Mehrjährige Vegetation der Kiesstrände 
 1230  Atlantik-Felsküsten und Ostsee-Fels- und –Steilküsten mit Vegetati-

on 
 1310  Pioniervegetation mit Salicornia und anderen einjährigen Arten auf 

Schlamm und Sand (Quellerwatt) 
 1330  Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 
 2110  Primärdünen 
 2120  Weißdünen mit Strandhafer Ammophila arenaria 
 2130*  Festliegende Küstendünen mit krautiger Vegetation (Graudünen) 
 
b) von Bedeutung:  
 1188 Rotbauchunke (Bombina bombina) 
 
c) im Standard-Datenbogen aufgeführt, unter den Erhaltungszielen noch nicht 

aktualisiert zugeordnet: 
 1140  vegetationsfreies Schlick-, Sand- und Mischwatt 
 6210  Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Fe-

stuco-Brometalia) 
 1202 Kreuzkröte (Bufo calamita) 
 1261 Zauneidechse (Lacerta agilis) 
 1214 Moorfrosch (Rana arvalis) 
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Erhaltungsziele 
Übergreifende Ziele für das Gesamtgebiet 
Das übergreifende Schutzziel ist die Erhaltung der abwechslungsreichen Küsten-
landschaft. Insbesondere sollen die artenreiche Steilküste bei Johannistal, die 
Strandseeniederungen mit ihrer typischen Abfolge von Lebensraumtypen der 
Eichholzniederung sowie die für Schleswig-Holstein einzigartige Strandwallfläche 
des Graswarders erhalten werden (Quelle: Gebietssteckbrief).  
 
 
Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeutung 
Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der genannten Lebensraumtypen. 
Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen (Quelle: Erhal-
tungsziele): 
 
1150* Lagunen des Küstenraumes 
Erhaltung 
• vom Meer beeinflusster ausdauernd oder zeitweise vorhandener Gewässer 

und deren Verbindungen zur Ostsee, 
• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen 

Gewässerverhältnisse und Prozesse und der hydrologischen Bedingungen in 
der Umgebung der Gewässer, 

• der prägenden Sediment-, Strömungs- und Wellenverhältnisse im Küstenbe-
reich sowie der durch diese bewirkten Morphodynamik, 

• weitgehend störungsfreier Küstenabschnitte, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen v.a. der ökologischen 

Wechselwirkungen mit amphibischen Kontaktlebensräumen wie Salzwiesen, 
Stränden, Röhrichten, Pioniergesellschaften und Mündungsbereichen. 

 
 
1210 Einjährige Spülsäume 
1220 Mehrjährige Vegetation der Kiesstrände 
1230 Atlantik-Felsküsten und Ostsee-Fels- und –Steilküsten mit Vegetation 
Erhaltung 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der weitgehend natürlichen Sediment- und Strömungsverhältnisse im Kü-

stenbereich (1210 und 1220) und der weitgehend natürlichen Wellenver-
hältnisse vor den Steilküsten (1230), 

• der natürlichen Überflutungen (1210 und 1220), 
• der weitgehend natürlichen Dynamik an Küstenabschnitten mit Spülsäumen 

(1210) bzw. ungestörter Kies- und Geröllstrände und Strandwalllandschaf-
ten (1220), 

• der ungestörten Vegetationsfolge (Sukzession) (1220), 
• unbeeinträchtigter Vegetationsdecken (1220), 
• der biotopprägenden Dynamik der Fels- und Steilküsten mit den lebens-

raumtypischen Strukturen und Funktionen (1230), 
• der unbebauten und unbefestigten Bereiche ober- und unterhalb der Steil-

küsten zur Sicherung der natürlichen Erosion und Entwicklung (1230). 
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1310 Pioniervegetation mit Salicornia und anderen einjährigen Arten auf 
Schlamm und Sand (Quellerwatt) 
1330 Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 
Erhaltung 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen 

Verhältnisse und Prozesse, 
• der weitgehend natürlichen Morphodynamik des Bodens und der Boden-

struktur, 
• der natürlichen Vorkommen der Quellerarten (1310), 
• der Salzwiesen mit charakteristisch ausgebildeter Vegetation und ihren 

ungestörten Vegetationsfolgen (Sukzession) (1330). 
 
 
2110 Primärdünen 
2120 Weißdünen mit Strandhafer Ammophila arenaria 
2130* Festliegende Küstendünen mit krautiger Vegetation (Graudünen) 
Erhaltung 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der natürlichen Sanddynamik und Dünenbildungsprozesse (2110, 2130) und 

Bodendynamik (2120), 
• der natürlichen Sediment- und Strömungsverhältnisse im Küstenbereich mit 

frisch angeschwemmten Sänden (2110), 
• der ungestörten Vegetationsfolge (Sukzession) (2110), 
• der Vegetationsbestände ohne Bodenverletzungen (2110), 
• vorgelagerter, unbefestigter Sandflächen zur Sicherung der Sandzufuhr 

(2120), 
• reich strukturierter Graudünenkomplexe, 
• der Mosaikkomplexe mit anderen charakteristischen Lebensräumen bzw. 

eingestreuten Sonderstrukturen wie z.B. Sandflächen und Silbergrasfluren 
(2120), Abbruchkanten und Feuchtstellen, (2130*) sowie Sandmagerrasen 
oder Heideflächen (2120, 2130*), 

• der natürlichen Bodenentwicklung und der natürlichen Wasserstände in den 
Dünenbereichen (2120) bzw. der weitgehend ungestörten hydrologischen 
Verhältnisse (2130*). 

 
 
Ziele für die Art von Bedeutung 
Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der genannten Art. Hierzu sind 
insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen (Quelle: Erhaltungsziele): 
 
1188 Rotbauchunke (Bombina bombina) 
Erhaltung 
• eines Mosaiks verschiedener Stillgewässertypen in enger räumlicher Nach-

barschaft, 
• von flachen und stark besonnten Reproduktionsgewässern ohne Fischbesatz 

in Wald- und Offenlandbereichen, 
• einer hohen Wasserqualität in den Reproduktionsgewässern, 
• von Nahrungshabitaten, insbesondere Feuchtbrachen und Stillgewässer 

fortgeschrittener Sukzessionsstadien, 
• von geeigneten Winterquartieren in Umfeld der Reproduktionsgewässer, 

insbesondere strukturreiche Gehölzlebensräume u.ä., 
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• geeigneter Sommerlebensräume wie extensiv genutztem Grünland, Brach-
flächen, Gehölzen u.ä., 

• von durchgängigen Wanderkorridoren zwischen den Teillebensräumen, 
• bestehender Populationen. 
 
 
Ziele für die Arten laut Standard-Datenbogen, die hinsichtlich der Erhal-
tungszielen noch nicht aktualisiert zugeordnet sind 
 
1202 Kreuzkröte (Bufo calamita),  
1261 Zauneidechse (Lacerta agilis),  
1214 Moorfrosch (Rana arvalis) 
Für diese Arten werden die besonderen Schutzerfordernisse nicht explizit aufge-
führt.  

2.3 EG-Vogelschutzgebiet DE 1530-491 „Östliche Kieler Bucht“ 

2.3.1 Übersicht über das Schutzgebiet 

Das europäische Vogelschutzgebiet (EGV) „Östliche Kieler Bucht“, das eine Fläche 
von 74.690 ha einnimmt, umfasst die flachen Meeresflächen und Küstensäume 
mit angrenzenden Strandwällen, Lagunen und Strandseen zwischen der Kieler 
Förde und der Nordseeküste der Insel Fehmarn. Es schließt den Bottsand und die 
Kolberger Heide, die Hohwachter Bucht sowie die Nord- und Westküste Fehmarns 
einschließlich der nördlichen Seeniederung mit ein. Die Meeresflächen befinden 
sich im Eigentum des Bundes. Einige Teilbereiche sind als Naturschutzgebiete 
ausgewiesen. Das Vorkommen wertvoller Lebensraumtypen hat zur Meldung eines 
großen Teils des Gebietes als FFH-Gebiet geführt. 
 
Die östliche Kieler Bucht ist Verbreitungsschwerpunkt der hier rastenden und 
überwinternden Meeresenten. Das Meeresgebiet zählt zu den zahlen- und flä-
chenmäßig bedeutendsten Brut- und Rastgebieten für Wasser- und Feuchtgebiets-
vögel im Bereich der westlichen Ostsee und der Beltsee. Es hat internationale 
Bedeutung als Rastgebiet für Reiher-, Berg-, Eider-, Eis-, Schell- und Trauerente. 
Die Meeresenten finden hier günstige Nahrungsbedingungen in den Flachwasser-
bereichen der Ostsee.  
 
Der Große Binnensee bei Hohwacht erfüllt die Kriterien eines Feuchtgebiets inter-
nationaler Bedeutung. Schnatter- und Löffelente treten in bedeutender Anzahl 
auf. Für die Tafelente ist der Große Binnensee der bedeutendste Mauserplatz des 
Landes. Die Binnenseen in der Hohwachter Bucht gehören ferner zu den bedeu-
tendsten Rast- und Überwinterungsgebieten für Singschwan, Grau- und Bläßgans 
in Schleswig- Holstein. Neben den für die Auswahl des Gebietes entscheidenden 
Vogelarten, ist die Nonnengans zu nennen, die hier mit bis zu 400 Tieren rastet. 
Dies ist eine für die schleswig-holsteinische Ostseeküste hohe Anzahl. Die beson-
dere Bedeutung liegt im Verbund der drei Binnenseen mit den unmittelbar an-
grenzenden Ackerflächen, die als Nahrungsflächen für Schwäne und Gänse sowie 
rastende Goldregenpfeifer und Kiebitze dienen. Der Strand bei Lippe ist langjähri-
ger Brutplatz der Zwergseeschwalbe. Das Waldgebiet "Alte Burg" bei Hohwacht ist 
Brutplatz unter anderem des Seeadlers.  
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Im Bereich der nördlichen Seeniederung auf Fehmarn befindet sich in den ausge-
dehnten Röhrichtflächen der Binnenseen und Lagunen einer der wichtigsten 
Brutplätze für Röhrichtbrüter in Schleswig-Holstein. Dies gilt insbesondere für 
den Schilfrohrsänger. Daneben kommen Rohrweihe und Rohrdommel vor.  
 
Unter den im Bereich naturnaher Sandstrände, Strandwälle, Nehrungshaken und 
Primärdünen brütenden Vogelarten sind Zwerg-, Fluss- und Küstenseeschwalbe 
besonders hervorzuheben. Auf kleinen Inseln bzw. Halbinseln, Dünengebieten und 
Salzwiesen brütet der Mittelsäger.  
 
In pflanzenreichen, flachen Gewässern mit ausreichendem Angebot an Pflanzen-
teppichen als Nestunterlage brütet die Trauerseeschwalbe. Die ausgeprägte Un-
terwasservegetation ist zugleich Nahrungsgrundlage für Knäk- und Kolbenente. 
Im Bereich kleinerer Seen rasten Zwergsäger. An seggenreichen, sumpfigen See-
ufern brütet das Tüpfelsumpfhuhn.  
 
In ausgedehnten Salzwiesen und Niederungen sind als typische Arten des Feucht-
grünlands und der Salzwiesen unter anderem Bekassine, Rotschenkel und Kiebitz 
vertreten. Der Säbelschnäbler ist als Watvogel für seinen Nahrungserwerb auf die 
Wattflächen z. B. westlich des Bottsandes angewiesen.  
 
Die gesamte östliche Kieler Bucht ist als international bedeutsames Rast- und 
Überwinterungsgebiet für mehrere Wasservogelarten sowie wichtiges Brutgebiet 
für Strand- und Küstenvögel besonders schutzwürdig. Zusammen mit den übrigen 
Ostseegebieten (Flensburger Förde, Schlei, Eckernförder Bucht, Ostsee östlich 
Wagrien, Brodtener Ufer) hat es existenzielle Bedeutung als Überwinterungsge-
biet für Meeresenten (Quelle: Gebietssteckbrief). 

2.3.2 Erhaltungsziele des Schutzgebietes 

Erhaltungsgegenstand 
Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Vogelarten und ihrer Lebensräume 
(Quelle: Erhaltungsziele): 
 
a)  von besonderer Bedeutung:  

(fett: Arten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie; B: Brutvögel; R: Rast-
vögel) 

• Schilfrohrsänger (Acrocephalus schoenobaenus) (B) 
• Löffelente (Anas clypeata) (R) 
• Knäkente(Anas querquedula) (B) 
• Schnatterente (Anas strepera) (R) 
• Bläßgans (Anser albifrons) (R) 
• Graugans (Anser anser) (R) 
• Tafelente (Aythya ferina) (R) 
• Reiherente (Aythya fuligula) (R) 
• Bergente (Aythya marila) (R) 
• Rohrdommel (Botaurus stellaris) (B) 
• Schellente (Bucephala clangula) (R) 
• Rohrweihe (Circus aeruginosus) (B) 
• Eisente (Clangula hyemalis) (R) 
• Singschwan (Cygnus cygnus) (R) 
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• Seeadler (Haliaeetus albicilla) (B) 
• Trauerente (Melanitta nigra) (R) 
• Zwergsäger (Mergus albellus) (R) 
• Mittelsäger (Mergus serrator) (B) 
• Kolbenente (Netta rufina) (B) 
• Tüpfelsumpfhuhn (Porzana porzana) (B) 
• Eiderente (Somateria mollissima) (R) 
• Zwergseeschwalbe (Sterna albifrons) (B) 
• Flussseeschwalbe (Sterna hirundo) (B) 
 
b)  von Bedeutung:  
  (fett: Arten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie; B: Brutvögel; R: Rast-

vögel) 
• Trauerseeschwalbe (Chlidonias niger) (B) 
• Bekassine (Gallinago gallinago) (B) 
• Goldregenpfeifer (Pluvialis apricaria) (R) 
• Säbelschnäbler (Recurvirostra avisetta) (B) 
• Küstenseeschwalbe ( Sterna paradisaea) (B) 
• Rotschenkel (Tringa totanus) (B) 
• Kiebitz (Vanellus vanellus) (B) 
 
 
Erhaltungsziele 
Übergreifende Ziele für das Gesamtgebiet 
Übergreifendes Schutzziel ist die Erhaltung der außerordentlich hohen Bedeutung 
der Küstengewässer im internationalen Vogelzuggeschehen als möglichst stö-
rungsfreies Rast- und Überwinterungsgebiet für zahlreiche Entenarten, als günsti-
ger Nahrungslebensraum für Brut- und Rastvögel sowie als Brutplatz für Küsten-, 
Wiesen- und Röhrichtvögel. Zusammen mit den übrigen Ostseegebieten hat es 
existentielle Bedeutung als Überwinterungsgebiet für (Meeres-)Enten. Übergrei-
fendes Ziel ist weiterhin die Erhaltung von unzerschnittenen Räumen, die weitge-
hend frei von störenden Strukturen wie Stromleitungen und Windkraftanlagen 
sind (Quellen: Gebietssteckbrief, Erhaltungsziele). 
 
 
Ziele für Vogelarten 
Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der genannten Arten und ihrer 
Lebensräume. Hierzu sind folgende Aspekte zu berücksichtigen (Quelle Erhal-
tungsziele): 
 
Küstenvögel der Ostsee mit Kontaktlebensraum Strand, wie Löffelente, 
Schnatterente, Tafelente, Reiherente, Schellente, Eisente, Trauerente, Bläss-
gans, Graugans, Bergente, Mittelsäger, Eiderente, Säbelschnäbler, Zwerg-, 
Fluss- und Küstenseeschwalbe 
Erhaltung 
• von störungsarmen, küstenfernen und küstennahen Flachwasserbereichen 

als Rast- und Überwinterungsgebiete vom 15.10.- 15. 04., insbesondere ge-
schützte Buchten, Strandseen, Lagunen (für (Meeres-)Enten), 

• der natürlichen geomorphologischen Küstendynamik und dadurch von vege-
tationsarmen Muschelschill-, Kies- und Sandflächen, 

• von Inseln bzw. Halbinseln, Dünengebieten und Salzwiesen mit niedriger 
bis mittelhoher Vegetation als Brutplätze; der Störungsarmut zwischen dem 
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15.04. - 31.07.; von Möwenkolonien; einer möglichst hohen Wasserqualität 
und –klarheit (für den Mittelsäger), 

• von Muschelbänken und einer artenreichen Wirbellosenfauna als wesentli-
che Nahrungsgrundlage (für Eider-, Eis-, Trauer-, Schell-, Berg- Reiher- und 
Tafelente), 

• von Schlick- und Mischwattflächen zum Nahrungserwerb; von angrenzen-
den, vegetationsarmen Flächen mit einzelnen dichteren Pflanzenbeständen 
wie Salzwiesen, Strandseen und Nehrungshaken als Brutplätze (für den Sä-
belschnäbler), 

• naturnaher Sandstrände, Strandwälle, Nehrungshaken, Primärdünen und 
Lagunen sowie Salzwiesen, von kurzrasigen oder kiesigen Arealen; der Stö-
rungsarmut im Bereich der Brutkolonien; von klaren Gewässern mit reichen 
Kleinfischvorkommen im Umfeld der Brutkolonien (für Zwerg-, Fluß- und 
Küstenseeschwalbe). 

 
 
Arten des Offenlandes vor allem Feuchtgrünland, Niedermoor, Salzwiesen, 
wie Knäkente, Trauerseeschwalbe, Bekassine, Goldregenpfeifer, Rotschenkel 
und Kiebitz 
Erhaltung 
• offener Kulturlandschaften und der natürlicherweise offenen Küstenheiden, 

Dünen und Salzwiesen; einer extensiven Grünlandnutzung, 
• von offenen Landschaften mit nassen bis feuchten Flächen und relativ 

dichter aber nicht zu hoher Vegetation wie z.B. feuchte Brachflächen, Ver-
landungszonen, sumpfige Stellen im Kulturland und extensiv beweidetes 
Grünland; von hohen Grundwasserständen, kleinen offenen Wasserflächen 
wie Blänken, und Mulden und einer geringen Nutzungsintensität, 

• von geeigneten Rastgebieten wie offenen Kurzgraswiesen und weiträumi-
gen Ackerfluren, sowie günstiger Nahrungsverfügbarkeit (Goldregenpfeifer), 

• großflächig offener und zusammenhängender Grünlandbereiche mit hoher 
Bodenfeuchte, niedriger Vegetation und geringer Zahl von Vertikalstruktu-
ren v.a. unbeweidete Salzwiesen und extensiv bewirtschaftetes Feuchtgrün-
land (Rotschenkel, Kiebitz sowie im Umfeld der Brutplätze der Trauersee-
schwalbe, auch Rastgebiete des Goldregenpfeifers), 

• von hohen Grundwasserständen, kleinen offenen Wasserflächen, Blänken 
und Mulden und einer geringen Nutzungsintensität, v.a. in Verbindung mit 
Grünland (Rotschenkel und Kiebitz), 

• von störungsarmen Brutbereichen zwischen dem 01.04. - 31.07, 
• von deckungsreichen Brutgewässern; von offenen Flachwasserbereichen mit 

üppiger Unterwasservegetation in den Brutgebieten und z. T kurzrasigen 
Randbereichen zur Nahrungsaufnahme (Knäkente); 

• von ausreichend hohen Wasserständen in den Brutgebieten (Knäkente und 
Trauerseeschwalbe), 

• von pflanzenreichen, flachen Gewässern mit Bülten, schwimmenden Pflan-
zenteppichen, als Nestunterlagen (Trauerseeschwalbe). 
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Arten der Seen, Teiche und Kleingewässer, wie Rohrdommel, Singschwan, 
Zwergsäger, Kolbenente 
Erhaltung 
• von großflächigen und wasserständigen Altschilfbeständen ohne oder mit 

nur gelegentlicher Schilfmahd; eines möglichst störungsfreien Umfeldes der 
Brutplätze im Zeitraum vom 01.03. bis 31.07.; hoher Grundwasserstände 
(Rohrdommel), 

• geeigneter Rastgebiete in der offenen Landschaft wie Strandseen, Lagunen, 
Meeresbuchten, Überschwemmungsgebiete sowie Grünland- und Ackerflä-
chen als Nahrungsflächen; von möglichst ungestörten Beziehungen im Ge-
biet, insbesondere keine vertikalen Fremdstrukturen zwischen einzelnen 
Teilhabitaten wie Nahrungsgebieten und Schlafplätzen; der Störungsarmut 
in den Rast- und Überwinterungsgebieten (Singschwan), 

• von geeigneten, störungsarmen Rast- und Überwinterungsgebieten insbe-
sondere von flachen Meeresbuchten, Lagunen; von klaren, kleinfischreichen 
Gewässern als Nahrungshabitat (Zwergsäger), 

• störungsarmer Strandseen mit reicher Verlandungs- und Ufervegetation und 
baumfreien, aber mit ausreichend hoher Vegetation bedeckten Inseln als 
Neststandort; von Sturm- und Lachmöwenkolonien; von ruhigen, pflanzen-
reichen Flachwasserbuchten als wichtigstem Nahrungshabitat; eines ausrei-
chend hohen und während der Brutzeit weitgehend konstanten Wasserstan-
des; der Wasserqualität und damit der Vorkommen von Laichkräutern und 
Armleuchteralgen als wesentlicher Nahrungsgrundlage (Kolbenente). 

 
 
Arten der (Land-)Röhrichte, Weidengebüsche und Hochstauden, wie Schilf-
rohrsänger, Rohrweihe, Tüpfelsumpfhuhn 
Erhaltung 
• von Schilfröhricht nasser Standorte in strukturell vielfältigem Umfeld mit 

Hochstaudenriedern, einzelnen Weidenbüschen und extensiv genutztem 
Grünland; lückiger Schilfbestände mit langen Grenzlinien und mit z.T. ge-
ringer Halmdichte, eines ausreichend hohen Wasserstandes (Schilfrohrsän-
ger), 

• von naturnahen Bruthabitaten wie Röhrichten und Verlandungszonen in 
Niederungen sowie an Teichen und Strandseen; von Verlandungszonen, 
Kleingewässern, extensiv genutztem Feuchtgrünland u. ä. als Nahrungsge-
biete in der Umgebung der Brutplätze (Rohrweihe), 

• von Feuchtgebieten, die Nassflächen mit niedrigem Wasserstand und dich-
ter Vegetation aufweisen, z.B. Verlandungsgesellschaften, Röhrichte, Groß-
seggenrieder, Nasswiesen sowie eines über die Brutzeit konstanten, ausrei-
chend hohen Wasserstandes (Tüpfelsumpfhuhn), 

• einer extensiven Nutzung von Grünlandsstandorten. 
 
 
Arten der Laub-, Misch und Bruchwälder, wie Seeadler 
Erhaltung 
• von störungsarmen Altholzbeständen, 
• von fischreichen Gewässern und vogelreichen Feuchtgebieten, 
• geeigneter Horstbäume, insbesondere alter, starkastiger Eichen und Bu-

chen, 
• eines möglichst störungsfreien Horstumfeldes zwischen dem 15.02. und 

31.08.. 
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3. Beschreibung des Vorhabens und der relevanten Wirkfaktoren 

3.1 Beschreibung des Vorhabens  

Die Primus Marina Resort Heiligenhafen GmbH beabsichtigt auf den Grundstücken 
beidseitig der Seebrückenpromenade zwischen Graswarderweg und Jachthafen-
promenade zum einen die Errichtung von Ferienhäusern überwiegend als zweige-
schossige Einzel- und Doppelhäuser. Zum anderen soll entlang der Seebrücken-
promenade und der Jachthafenpromenade die Errichtung von ebenfalls 
zweigeschossigen Gebäuden für nicht störendes maritimes Gewerbe, Verwaltung, 
Einzelhandel und Gastronomienutzung erfolgen. Diese Nutzungen sollen überwie-
gend in den jeweiligen Erdgeschossen der Gebäude angeordnet werden. In den 
Obergeschossen sollen hier Ferienwohnungen untergebracht werden.  
 
Insgesamt sollen 32 Häuser und Hausgruppen mit einer Kapazität von 303 Betten 
entstehen. Im Erdgeschoss entlang der Seebrückenpromenade sollen ca. 1.200 qm 
gewerblich genutzte Flächen entstehen. Die Stellplätze der Ferienhäuser  
und Ferienwohnungen sowie der Gewerbeeinheiten werden jeweils auf den Bau-
grundstücken angeordnet.  
 
Insgesamt wird das Gelände durch Aufschüttung von Boden angehoben. Diese 
Geländeveränderung wird durch Modellierung zu einer Dünenlandschaft weitge-
hend landschaftsgerecht geformt und bepflanzt. Entlang der Jachthafenpromena-
de wird das Gelände durch eine sichtbare Hochwasserschutzwand um 1,0 m leicht 
erhöht abgesetzt. Die Erdgeschosse der Ferienhausbebauung liegen dadurch auf 
einem die Hochwassergefahr berücksichtigenden Niveau von mindestens 
NN +2,50 m. Die landschaftliche Gestaltung der Ferienanlage, Anpflanzungen 
sowie deren Erhalt werden über entsprechende Festsetzungen geregelt. 
 
Die zwei Baugebiete westlich und östlich der Seebrückenpromenade werden durch 
innen verlaufende Privatstraßen erschlossen, die auch eine Straßenbeleuchtung 
erhalten. Die Jachthafenpromenade und die Straße Graswarder haben bereits im 
Bestand Straßenlampen zur Beleuchtung. 
 
Die Durchführung der Baumaßnahmen ist ab dem Herbst 2013 vorgesehen. Dabei 
werden sich die Baumaßnahmen auf das Plangebiet selbst und der Baustellenver-
kehr auf das Plangebiet und die angrenzenden vorhandenen Straßen Steinwarder 
und Graswarder beschränken. 

3.2 Relevante Wirkfaktoren 

Der Auswirkungsprognose sind die bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkun-
gen des Vorhabens zugrunde zu legen. Bei den grundsätzlich potentiell umwelter-
heblichen Merkmalen handelt es sich um folgende: 
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Tabelle 1: Ermittlung der vom Vorhaben / Plan ausgehenden Wirkungen 
und Wirkfaktoren 

 – = keine potentielle Beeinträchtigung erkennbar;  
X = potentielle Beeinträchtigung möglich 

Wirkungen/  
Wirkfaktoren 

FFH 
DE 

1631-392 

FFH 
DE 

1631-393 

EGV 
DE 

1530-491 

Bemerkungen 

Baubedingt 
 

    

Flächeninanspruch-
nahme 
 

– – – Die Planung beschränkt sich auf Flächen, die außer-
halb der Schutzgebiete liegen. Eine Beeinträchtigung 
von Lebensraumtypen kann daher ausgeschlossen 
werden. 
 

Akustische Wirkungen 
(Baustellenlärm) 

– – X Es ist mit Lärm durch Baumaschinen zu rechnen, der 
aufgrund des nur temporären Auftretens und vor dem 
Hintergrund der bereits lärmverursachenden vorlie-
genden Nutzung der Stellplatzfläche, der intensiven 
ganzjährigen touristischen Nutzung der Promenaden 
und des Jachthafens sowie des bestehenden Schutz-
abstandes von 200 m bis zur Schutzgebietsgrenze für 
die Vögel keine erhebliche Beeinträchtigungswirkung 
erreichen kann.  
 

Stoffliche Emissionen 
(Schadstoffemissio-
nen durch Baube-
trieb) 
 

– – – Eine relevante Emission von Schadstoffen durch den 
Baubetrieb, die sich auf die Schutzgebiete auswirkt, 
wird nicht prognostiziert. 

Optische Wirkung 
(Bewegungsunruhe 
durch Baufahrzeuge 
und Bauarbeiter) 

– – X Es ist mit Unruhe durch Baumaschinen und Bauarbei-
ter zu rechnen, die aufgrund des nur temporär Auftre-
tens und vor dem Hintergrund der bereits vorhande-
nen Anwesenheit von Menschen im Zusammenhang 
mit der Nutzung als Stellplatzfläche, der intensiven 
ganzjährigen touristischen Nutzung der Promenaden 
und des Jachthafens sowie des bestehenden Schutz-
abstandes von 200 m bis zur Schutzgebietsgrenze für 
die Vögel keine erhebliche Beeinträchtigungswirkung 
erreichen kann. 
 

Potentieller Verlust 
von Einzelindividuen 
der Rotbauchunke 
durch den Baubetrieb 

– X – „Die Rotbauchunke wurde im Geltungsbereich der 
„27. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Heiligenhafen“ bei der Kartierung im Jahr 2006 nicht 
beobachtet. Da es sich um eine leicht zu erfassende 
Art handelt, kann davon ausgegangen werden, dass 
die Art im potentiell durch Wirkungen der Teilprojek-
te der „27. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
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Wirkungen/  
Wirkfaktoren 

FFH 
DE 

1631-392 

FFH 
DE 

1631-393 

EGV 
DE 

1530-491 

Bemerkungen 

Stadt Heiligenhafen“ betroffenen Bereich des Gebie-
tes von gemeinschaftlicher Bedeutung (SAC) „Küsten-
landschaft Nordseite der Wagrischen Halbinsel“ nicht 
ansässig ist. 
Geeignete Reproduktionsgewässer ohne Fischbesatz 
und Wasservogelbesuch sind weder innerhalb noch in 
einem relevanten Umfeld des Geltungsbereichs der 
„27. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Heiligenhafen“ vorhanden. Eine weitergehende Be-
trachtung der Art entfällt dementsprechend.“ (BRIEL-
MANN, 2008) 
 

Potentieller Verlust 
von Einzelindividuen 
der Zauneidechsen 
durch den Baubetrieb 

– X – „Im Verlauf der Brutvogelkartierung im Sommerhalb-
jahr 2007 konnten keine Hinweise auf das Vorhan-
densein der Zauneidechse im Geltungsbereich der 
„27. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Heiligenhafen“ und den Küstendünen des westlichen 
Graswarders und des Steinwarders gewonnen werden 
(BRIELMANN, 2008).“ Daher kann eine Beeinträchti-
gung der Art durch die Planung ausgeschlossen wer-
den.  
 

Potentieller Verlust 
von Einzelindividuen 
des Moorfrosches 
durch den Baubetrieb 

– X – Es liegen keine Erkenntnisse auf das Vorhandensein 
des Moorfrosches im Plangebiet vor. Aufgrund seiner 
spezifischen Lebensraumansprüche, er besiedelt ins-
besondere Moore und Weichholzauen, kann davon 
ausgegangen werden, dass die Art im Plangebiet und 
dem näheren Umfeld nicht ansässig ist. Eine Beein-
trächtigung der Art durch die Planung kann daher 
ausgeschlossen werden. 
  

Potentieller Verlust 
von Einzelindividuen 
der Kreuzkröte durch 
den Baubetrieb 

– X – Es liegen keine Erkenntnisse auf das Vorhandensein 
der Kreuzkröte im Plangebiet vor. Aufgrund der spezi-
fischen Lebensraumansprüche, sie besiedelt insbe-
sondere grabbare Trockenbiotope in der Nähe von 
geeigneten Reproduktionsgewässern ohne Fischbesatz 
und Wasservogelbesuch, kann davon ausgegangen 
werden, dass die Art im Plangebiet und dem näheren 
Umfeld nicht ansässig ist. Eine Beeinträchtigung der 
Art durch die Planung kann daher ausgeschlossen 
werden. 
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Wirkungen/  
Wirkfaktoren 

FFH 
DE 

1631-392 

FFH 
DE 

1631-393 

EGV 
DE 

1530-491 

Bemerkungen 

Anlagebedingt 
 

    

Flächenverlust – – – Die Planung beschränkt sich auf Flächen, die außer-
halb der Schutzgebiete liegen. Eine Beeinträchtigung 
von Lebensraumtypen kann daher ausgeschlossen 
werden. 
 

Flächenumwandlung – – – Die Planung beschränkt sich auf Flächen, die außer-
halb der Schutzgebiete liegen. Die Flächenumwand-
lung betreffen auch keine Teillebensräume von 
Schutzgebietsarten (z.B. Nahrungsgründe). Eine Be-
einträchtigung kann daher ausgeschlossen werden. 
 

Verlust von Einzelin-
dividuen durch Anflug 

– – X Es sind niedriggeschossige Gebäude (2-geschossige 
Bauweise) geplant, die aufgrund ihrer Fassaden- und 
Dachgestaltung als Hindernisse für Vögel gut erkenn-
bar sind. 
Das Planungsgebiet liegt darüber hinaus nicht im 
Bereich einer bevorzugten Flugroute der brütenden 
Zielarten. Daher ist die Gefahr des Verlustes von Ein-
zelindividuen durch Kollision nicht erkennbar. 
 

Zerschneidung – – – Durch die Planung erfolgt keine Flächenzerschnei-
dung der Schutzgebiete. 

Veränderung des 
Grundwasserregimes 

– – – Die Planung ergibt keine Veränderung für das Grund-
wasserregime. 
 

Betriebsbedingt 
 

    

Scheuchwirkung für 
Küstenvögel durch 
optische und/oder 
akustische Wirkungen 

– – X Aufgrund der bereits bestehenden Störgrößen wie 
Nutzung von Teilflächen als Stellplatz sowie der in-
tensiven touristischen Freizeitnutzung des Jachtha-
fens und der Promenaden wird es durch die Umset-
zung der Planung nicht zu einer relevanten 
Veränderung der Belastung der geschützten Tierle-
bensräume kommen. Das Vorhaben hält zur Schutzge-
bietsgrenze einen Mindestabstand von 200 m und 
mehr ein. Zu den Schutzgebieten hin sind durch die 
Planung lediglich ruhige Nutzungen vorgesehen (Auf-
enthaltsbereiche Terrassen), derzeit bewegungsinten-
sive Stellplatzflächen und ein Spielplatz werden zu-
rückgebaut, so dass eine zusätzliche Vergrämung von 
Vögeln aufgrund der Planung nicht erkennbar ist. 
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Wirkungen/  
Wirkfaktoren 

FFH 
DE 

1631-392 

FFH 
DE 

1631-393 

EGV 
DE 

1530-491 

Bemerkungen 

Eine Veränderung der Störungsintensität von Brut-
plätzen der Zielarten des EGV durch eine im Zusam-
menhang mit dem Vorhaben vermutete Nutzungsin-
tensivierung und vermutete Änderung der 
Störungsgröße durch ein längeres bzw. dauerhaftes 
verweilen von Menschen kann nicht begründet abge-
leitet werden. Vor dem Hintergrund der bestehenden 
Beeinträchtigungen aus den vorhandenen Nutzungen 
und der Feststellung bei Kartierungen der nahrungs-
suchenden Wat- und Wasservögel im Sommerhalbjahr 
2007 (BRIELMANN 2008), dass die dem Vorhaben 
nächstgelegenen Uferbereiche des Graswarders und 
der Flachwasserbereich der Ostsee in der Jachthafen-
bucht nur eine untergeordnete Bedeutung als Brut- 
und Nahrungsgebiet der Zielarten des EGV haben, 
kann eine erhebliche Beeinträchtigung der Zielarten 
aufgrund der Vorhabenswirkungen ausgeschlossen 
werden. 
 

Scheuchwirkung für 
Vogelarten des Offen-
landes durch optische 
und/oder akustische 
Wirkungen  

– – X Die für die Gruppe der Vogelarten des Offenlandes 
genannten Erhaltungsziele und die aufgeführten Le-
bensräume (Brutbereiche und Nahrungsgründe) sind 
im Plangebiet und im relevanten Umfeld nicht vor-
handen. Eine Beeinträchtigung kann ausgeschlossen 
werden. 
 

Scheuchwirkung für 
Vogelarten der Seen, 
Teiche und Kleinge-
wässer durch optische 
und/oder akustische 
Wirkungen  

– – X Die für die Gruppe der Vogelarten der Seen, Teiche 
und Kleingewässer genannten Erhaltungsziele und die 
aufgeführten Lebensräume sind im Plangebiet und im 
relevanten Umfeld nicht vorhanden. Die nächstgele-
genen Habitate befinden sich auf der Südseite des 
Graswarders, aufgrund der großen Entfernung zum 
Plangebiet kann eine Beeinträchtigung ausgeschlos-
sen werden. 
 

Scheuchwirkung für 
Vogelarten der Röh-
richte, Weidengebü-
sche und Hochstau-
den durch optische 
und/oder akustische 
Wirkungen  
 

– – X Die für die Gruppe der Vogelarten der (Land-) Röh-
richte, Weidengebüsche und Hochstauden genannten 
Erhaltungsziele und die aufgeführten Lebensräume 
sind im Plangebiet und im relevanten Umfeld nicht 
vorhanden. Eine Beeinträchtigung kann ausgeschlos-
sen werden. 
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Wirkungen/  
Wirkfaktoren 

FFH 
DE 

1631-392 

FFH 
DE 

1631-393 

EGV 
DE 

1530-491 

Bemerkungen 

Scheuchwirkung für 
Vogelarten der Laub-, 
Misch und Bruchwäl-
der durch optische 
und/oder akustische 
Wirkungen  
 

– – X Die für die Gruppe der Vogelarten der Laub-, Misch- 
und Bruchwälder genannten Erhaltungsziele und die 
aufgeführten Lebensräume sind im Plangebiet und im 
relevanten Umfeld nicht vorhanden. Eine Beeinträch-
tigung kann ausgeschlossen werden. 
 

 
 
 
 
4. Prognose der Beeinträchtigungen der Schutzgebiete 

Beeinträchtigung von Lebensraumtypen des Anhangs I sowie Arten des An-
hangs II der FFH-Richtlinie bezogen auf das FFH-Gebiet „Meeresgebiet der 
östlichen Kieler Bucht“ (DE 1631-392): 
 
Anhand der Ermittlung der vom Vorhaben/Plan ausgehenden Wirkungen und Wirk-
faktoren (Tabelle 1) kann ausgeschlossen werden, dass die Planung geeignet ist, 
die Lebensraumtypen des Anhangs I sowie deren Erhaltungsziele und der für sie 
maßgeblichen Bestandteile sowie der Arten des Anhangs II des FFH-Gebiets „Mee-
resgebiet der östlichen Kieler Bucht“ erheblich zu beeinträchtigen. 
 
 
Beeinträchtigung von Lebensraumtypen des Anhangs I sowie Arten des An-
hangs II und IV der FFH-Richtlinie bezogen auf das FFH-Gebiet „Küstenland-
schaft Nordseite der Wagrischen Halbinsel“ (DE 1631-393): 
 
Anhand der Ermittlung der vom Vorhaben/Plan ausgehenden Wirkungen und Wirk-
faktoren (Tabelle 1) kann ausgeschlossen werden, dass die Planung geeignet ist, 
die Lebensraumtypen des Anhangs I sowie deren Erhaltungsziele und der für sie 
maßgeblichen Bestandteile des FFH-Gebiets „Küstenlandschaft Nordseite der Wa-
grischen Halbinsel“ erheblich zu beeinträchtigen. 
 
Weiterhin wird anhand der Ermittlung der vom Vorhaben/Plan ausgehenden Wir-
kungen und Wirkfaktoren (Tabelle 1) begründet ausgeschlossen, dass die Planung 
geeignet ist, die Arten des Anhangs II und IV des FFH-Gebiets „Küstenlandschaft 
Nordseite der Wagrischen Halbinsel“ erheblich zu beeinträchtigen. 
 
 
Beeinträchtigung von Arten des Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie bezogen 
auf das EG Vogelschutzgebiet „Östliche Kieler Bucht“ (DE 1530-491): 
 
Anhand der Ermittlung der vom Vorhaben/Plan ausgehenden Wirkungen und Wirk-
faktoren (Tabelle 1) kann begründet ausgeschlossen werden, dass die Planung 
geeignet ist, die Zielarten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie sowie deren 
Erhaltungsziele und der für sie maßgeblichen Bestandteile des EG Vogelschutzge-
biets „Östliche Kieler Bucht“ erheblich zu beeinträchtigen. 
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5. Einschätzung der Relevanz anderer Pläne und Projekte 

Bei der Berücksichtigung der Beeinträchtigungen durch das Vorhaben sind mögli-
che Summationswirkungen (Kumulation von Auswirkungen) durch das Zusammen-
wirken mit anderen Plänen und Projekten auf die betroffenen Erhaltungsziele der 
FFH-Gebiete und des EG-Vogelschutzgebietes zu prüfen. Dabei sind nur diejenigen 
kumulativen Beeinträchtigungen relevant, zu denen das geprüfte Vorhaben selbst 
beiträgt. 
 
Da keine vorhabensbedingten Beeinträchtigungen zu erwarten sind, können sich 
keine kumulierenden Beeinträchtigungen durch andere Pläne und Projekte erge-
ben. 
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Anlage 9 Sicherstellung von Löschwasser aus dem öffentlichen Trink-
wassernetz für das Bauvorhaben PRIMUS Marina Resort Heili-
genhafen (ZVO Energie GmbH, 2013) 
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Sicherstellung von Löschwasser aus dem öffentlichen Trinkwassernetz
für das Bauvorhaben PRIMUS Marina Resort Heiligenhafen

15.04.2013

Sehr geehrter Herr Gratias,

für das oben genannte Bauvorhaben benötigen Sie einen Feuerlöschnachweis über 96 m³/h
über einen Zeitraum von zwei Stunden.

In dem Bereich von 300 m um das betreffende Objekt ist eine ausreichende Anzahl von Hyd-
ranten vorhanden. Aus denen kann nach unseren Betriebserfahrungen die geforderte Menge
entnommen werden, ohne dass die öffentliche Trinkwasserversorgung beeinträchtigt wird.

Diese Aussage gilt für folgende Bedingungen und Zustände im Netz:

! normale Betriebszustände im öffentlichen Trinkwassernetz
d.h. keine Störung, keine Spitzenzeit, keine Baumaßnahme oder Instandsetzungsarbeit

! jetzige Ausbauzustand der Wasserversorgungsleitungen
! jetzige betriebliche Fahrweise und Versorgungssituation
!Wasserentnahme über ein Standrohr mit zwei B-Abgängen

Im Einzelfall können vor Ort gesonderte Leistungsteste durchgeführt werden, um die exakt zur
Verfügung stehende Löschwassermenge festzustellen. Wenn es für spezielle Objekte notwen-
dig erscheint oder wenn die oben angegebene Löschwassermenge erhöht werden muss, kön-
nen Sie dies bei uns kostenpflichtig in Auftrag geben.

Als Anlage erhalten Sie einen Planausschnitt unseres Wasserrohrnetzes, auf denen das betref-
fende Objekt und die möglichen Hydranten markiert sind. Nur für diese Hydranten gilt unsere
obige Aussage.

Mit freundlichen Grüßen
i.A.

Thorsten Plath
Abteilungsleiter Wasserversorgung
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